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Fast jeder Bauherr hat ein lebhaftes Interesse daran, dass sein Architekt den vorhan-
denen Kosten- und Finanzierungsrahmen einhält und bei drohender Überschreitung 
während der Planungs- und Bauphase Alternativvorschläge unterbreitet. Der Architekt 
ist dazu auch in der Lage. In der Planungsphase hat er grundsätzlich dreimal die prog-
nostizierten Baukosten zu ermitteln (Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kos-
tenanschlag). Zwischen diesen Ermittlungen hat er die Kostenentwicklung zu verfol-
gen. 
Es ist kein Grund ersichtlich, warum nur private Bauherren, die in der Regel mit dem 
eigenen Vermögen haften, oder private Gesellschaften, deren Betriebsergebnis von 
den Baukosten abhängt, ein Kostenlimit als Zielgröße entsprechend des vorhandenen 
Budgets vereinbaren. Auch Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. die öffentli-
che Hand können diese festen Budgets aufstellen. 
In den Verträgen mit den Generalplanern findet sich allein in der 1. Ergänzung des 
Hauptauftrags, die die Parteien am 30. September 2005 vereinbarten, ein Hinweis auf 
bestimmte Projektkosten. Es wurde geregelt, dass die Einhaltung der ermittelten Kos-
ten von 186,7 Mio. € mit besonderer Sorgfalt beachtet werden soll644. Daraus resultiert 
jedoch keine konkrete Vereinbarung eines Kostenlimits.  
Ein weiterer Aspekt im Hinblick auf die Vereinbarung eines Kostenlimits stellt die Ho-
norarfrage des Planers dar. Grundlage der Berechnung des Honorars ist in aller Regel 
die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Diese knüpft das Honorar 
an die sog. anrechenbaren Baukosten an. Steigen die Baukosten, steigt in aller Regel 
auch das Honorar. Im Fall eines vereinbarten Kostenlimits berechnet sich das Honorar 
bei verschuldeter Überschreitung nur aus dem Höchstbetrag des Limits645. Der Archi-
tekt partizipiert im Fall einer selbst verursachten und nicht durch den Bauherren frei-
gegebenen Überschreitung des Limits nicht an der Kostensteigerung.  
Es kann augenblicklich nicht festgestellt werden, ob versucht wurde, eine entspre-
chende Regelung in die Verträge mit aufzunehmen. Ferner ist unklar, ob es zu diesem 
Punkt Beratungsleistungen Dritter gegeben hat.  
Ohne vertragliche Regelungen, die die Baukosten zum Gegenstand haben, besteht 
die Gefahr, dass Baukostensteigerungen durch den Architekten hingenommen wer-
den bzw. dass er ihnen nicht ausreichend begegnet, da einerseits ein bestimmter 
architektonischer Anspruch verfolgt wird, der mit einem festgelegten Budget nicht 
harmoniert, und andererseits erhöhte Baukosten das Honorar ansteigen lassen kön-
nen. Ob sich diese Gefahren hier verwirklicht haben, kann auf Basis der augenblickli-
chen Sachverhaltsermittlung nicht festgestellt werden. Anhand der Aktenlage lässt 
sich bisher lediglich die ungeprüfte Aussage der ReGe vom 1. Oktober 2008 entneh-
men, dass sich der Generalplaner nicht als solcher, sondern als Architekt und Desig-
ner verstehe646. 

3. Vereinbarung einer Bonus-Malus-Regelung 
Ein weiterer Punkt in der Vertragsgestaltung ist die Vereinbarung einer sog. Bonus-
Malus-Regelung. Diese basiert auf einem Kostenlimit bzw. auf einem vertraglich vor-
gegebenen Kostenrahmen und führt entweder zu einem Erfolgshonorar (Bonus), 
wenn das Kostenlimit eingehalten oder sogar unterschritten wird, oder zu einem Ho-
norarabzug (Malus), wenn das Limit überschritten wurde.  
Der Hauptauftrag vom 19. Januar 2005 sowie die 1. Ergänzung des Hauptauftrags 
vom 30. September 2005 enthalten Hinweise auf eine noch abzuschließende Bonus-
Malus-Regelung647. Mit der 3. Ergänzung des Hauptauftrags vom 29. November 2008 
wird geregelt, dass diese entfallen soll648. Die Hintergründe sind hierzu derzeit nicht 
bekannt. Es kann nur konstatiert werden, dass eine solche Bonus-Malus-Regelung ein 

                                                      
644 Akte Nr. 457, S. 068.  
645 BGH, Urteil vom 23. Januar 2003, VII ZR 362/01, NJW-RR 2003, Seite 593. 
646 Akte Nr. 123q, S. 062.  
647 Akte Nr. 457, S. 021 und 068.  
648 Akte Nr. 457, S. 071.  
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weiteres vertragliches Instrumentarium darstellt, den Architekten anzuhalten, die Kos-
ten bzw. vereinbarte Limits zu beachten.  

IV. Frühe Ausschreibung und Vergabe 
Im März 2006 ergaben sich erste Meinungsverschiedenheiten zwischen der ReGe 
und den Generalplanern über die Terminplanung der Elbphilharmonie, die seitens der 
ReGe als sensibel angesehen wurde, da diese einen Eröffnungstermin zum 31. März 
2009 öffentlich vertrat und andere Darstellungen dieser Sachlage vermeiden wollte649. 
Spätestens ab Anfang April 2006 wurde deutlich, dass die Generalplaner mit ihrer 
Planungsleistung in Verzug zum mit der ReGe vereinbarten Terminplan gerieten650, 
wobei auch die Vorleistungen der beauftragten Fachplaner zu diesem Verzug geführt 
haben dürften651. Weitere deutliche Verzüge des Generalplaners bezüglich der abzu-
liefernden Pläne wurden im Mai 2006 auf Nachfrage angekündigt652, wobei die ReGe 
scheinbar nicht über die Möglichkeit eines regelmäßigen Zugriffs auf Zwischenstände 
der Planung abseits der vereinbarten Abgabetermine verfügte, obwohl sie den Gene-
ralplaner zur Vorlage eines Terminplans für solche Zwischenstände aufforderte653. Im 
Ergebnis erbaten und erhielten die Generalplaner im Mai 2006 eine Verlängerung des 
vereinbarten Abgabetermins um rund zwei Monate vom 15. Juni 2006 auf den 10. Au-
gust 2006654, an welchem seitens der ReGe die Aufforderung des Generalunterneh-
mers zur Abgabe eines letztverbindlichen Angebots vorgesehen war655 und später 
auch tatsächlich an die bis dahin verbliebenen beiden Bieter IQ² und STRABAG ver-
sandt wurde656. 
Sowohl bereits kurz nach Vorlage des Vorentwurfs sind durch einen Sachverständi-
gen657 als auch später, im Vorwege der Entscheidung für den planmäßigen Versand 
der Pläne an die Bieter, hat der Generalplaner die Risiken einer solchen Ausschrei-
bung in aller Deutlichkeit benannt: 

„Wird die Ausschreibung zu früh versandt, ist die Planung unvollständig und un-
genau, sodass nachträglich zahlreiche Ergänzungen und Änderungen notwendig 
werden. Dies erhöht die Gefahr, dass der GU für vom Vertrag abweichende Leis-
tungen berechtigt oder unberechtigt sehr hohe Mehrkosten geltend machen wird. 
[…] Änderungswünsche der Investoren […] werden nicht eingearbeitet sein. […] 
Wir halten aus heutiger Sicht ein Ausschreiben im August für nicht sinnvoll, da wir 
die Erreichung der angestrebten Qualität […] des Kostenziels und des Fertigstel-
lungstermins in höchster Gefahr sehen.“658 

Insofern hatten die der Ausschreibung beiliegenden Pläne aus Sicht des Generalpla-
ners „vorläufigen Charakter“659 und waren damit „zur Bauausführung nicht geeig-
net“660. Im späteren Verlauf des Projekts sah der Generalplaner seine eindringlichen 

                                                      
649 Akte Nr. 713, S. 405 sowie 398, Schreiben der ReGe an die Generalplaner vom 29. März 

2006 sowie Schreiben vom 30. März 2006. 
650 Akte Nr. 713, S. 421, S. 392, 389, 327, Schreiben der Generalplaner vom 28. März 2006, 

Schreiben der ReGe vom 31. März 2006, Antwort der Generalplaner vom 2. April 2006 und 
Terminaufforderung der ReGe vom 12. April 2006. 

651 Akte 713, S. 304, Kommentar der ReGe zum Planungsstand der Szenografie vom 24. April 
2006. 

652 Akte Nr. 713, S. 063, 025, Schreiben der ReGe an die Generalplaner vom 18. Mai 2006 
und Antwortschreiben der Generalplaner vom 24. Mai.2006. 

653 Akte Nr. 713, S. 023, Schreiben der ReGe an die Generalplaner vom 24. Mai 2006. 
654 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 10. 
655 Akte Nr. 713, S. 016, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 25. Mai.2006. 
656 Akte Nr. 122d, S. 016 ff, Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots vom  

10. August 2008. 
657 Protokoll Nr. 18/27, S. 120 f., Stellungnahme von Dr. Frank Billand in der Öffentlichen An-

hörung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses am 23. August 2005. 
658 Akte Nr. 714, S. 250 f., Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16. Juni 2006. 
659 Akte Nr. 714, S. 020 ff. sowie S. 046, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom  

11. Juli 2006. 
660 Akte Nr. 714, S. 020 ff., 046, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 11. Juli 2006. 
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Warnungen bestätigt und nannte die verfrühte Ausschreibung als eine der Hauptursa-
chen der eingetretenen Kostenentwicklung661; auch der Projektsteuerer kam zu die-
sem Ergebnis662. 

Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Ausschreibung hatte die ReGe insofern als 
Alternative zum planmäßigen Ausschreibungstermin eine Verschiebung der Aus-
schreibung in die interne Diskussion auf städtischer Seite eingebracht, wobei auch 
hierbei Risiken gesehen worden sind, welche gegen die vorgenannten Risiken abzu-
wägen waren663. Diese wurden aber lediglich abstrakt, ihrer Art nach, in den Blick 
genommen, ohne sie in irgendeiner Weise zu konkretisieren, sodass sie Gegenstand 
einer seriösen Abwägung hätten werden können.  

So wurde im Falle einer Fristverlängerung der Planung erstens das Risiko gesehen, 
dass aus den Erfahrungen mit den Terminzusagen des Generalplaners die tatsächli-
che Dauer der resultierenden Verzögerung nicht sicher abgeschätzt werden konnte664, 
ohne sich zumindest die für eine Kostensteigerung wichtigsten Planungslücken vor 
Augen zu führen und die für ihre Schließung erforderliche Zeit abzustecken. Im Übri-
gen hatte der Generalplaner von sich aus die noch erforderliche Zeit genau bestimmt, 
sodass es sich in dieser Hinsicht nur um vage Vermutungen handelte, dass der Gene-
ralplaner den selbst angeführten Zeitrahmen überschreiten wird, ohne Überlegungen 
dazu anzustellen, um welchen Zeitraum einer etwaigen Verzögerung es sich dabei 
maximal handeln würde.  

Zweitens sind die Entscheider davon ausgegangen, dass eine Fristverlängerung mit 
Sicherheit zu Baukostenerhöhungen für die Stadt führen würde, da der zum damali-
gen Zeitpunkt allgemein zu erwartende starke und stetige Anstieg der allgemeinen 
Baupreise und das Auslaufen vertraglicher Bindefristen bei den Bietern wie auch bei 
deren Subunternehmern zur Erhöhung der Angebotssummen im Vergabeverfahren 
führen würde665. Auch hier fehlt es an jeglicher belastbarer Schätzung für die kosten-
mäßigen Auswirkungen dieses Aspekts. Zu erwarten wäre angesichts der in Rede 
stehenden gesamten Kostenrisiken, die wenig später mit einem Betrag von bis zu  
100 Mio. € deklariert wurden666, dass man sich wenigstens grob vor Augen führt, wel-
ches Gewicht diesem Argument zahlenmäßig überhaupt zukommt. Bei einer nur über-
schlägigen Betrachtung der Baukostensteigerungen, bei einer Verschiebung der Aus-
schreibung etwa um ein halbes Jahr – wie sie erst zwei Jahre später angestellt wor-
den ist667 – hätte sich umgehend gezeigt, dass es sich um unvergleichlich niedrigere 
Beträge handelt, als sie bei einer kostenmäßigen Abwägung auf der anderen Seite 
der Waagschale in Ansatz zu bringen gewesen wären. Weder aus den vorgelegten 
Akten noch aus Zeugenaussagen ergibt sich, dass es eine Prognose mit konkret hin-
terlegten Zahlen gegeben hat. Mangels dieser Prognose zu dem erforderlichen Zeit-
raum und den betragsmäßigen Dimensionen hätte der Abwägungsvorgang im Hinblick 
auf die Kostenrisiken sorgfältiger erfolgen müssen. Zudem spricht nach dem gegen-
wärtigen Kenntnisstand einiges dafür, dass es sich allenfalls um Nebenaspekte für 
eine verfrühte Ausschreibung mit unfertiger und unzureichender Planung handelte, in 
Wirklichkeit aber ganz andere Gründe für die Entscheidungsträger maßgeblich waren. 
Die ReGe hat nämlich auf das dringende Anraten zur Verschiebung der Ausschrei-
bung und Vergabe um ein halbes Jahr zur Begründung einer Ablehnung dieses Vor-
gehens seinerzeit angegeben, dass diese Handlungsalternative kritisch und als nicht 
umsetzbar anzusehen sei668. Hierzu wurde ausgeführt:  

                                                      
661 Akte Nr. 123, S. 144, Präsentation der Generalplaner beim Bürgermeistergespräch am  

29. Juli 2008. 
662 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 42. 
663 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 10 f. 
664 Schön, Protokoll der Sitzung vom 17. September 2010, S. 23. 
665 Schön, Protokoll der Sitzung vom 17. September 2010, S. 35 f. 
666 Akte Nr. 635, S. 033, STRABAG hatte wegen mangelnder Kalkulierbarkeit der Ausschrei-

bungsunterlagen einen Risikoaufschlag von 100 Mio. € angeführt. 
667 Akte Nr. 274f, S. 319 ff., Brief des Projektkoordinators an die BSU vom 29. Mai 2008. 
668 Akte Nr. 35, S. 138. 
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„Grund sind die im III. und IV. Quartal 2006 nicht mehr einhaltbaren Termine im 
politischen Prozess der Beauftragung des Investors (ADAMANTA). Auch wäre 
man dann nicht mehr innerhalb des Haushaltes der FHH für 2007, was weitere 
Probleme für die Finanzierung des Projektablaufs hervorrufen würde.“ 

In der weiteren Entwicklung des Projekts haben sich die antizipierten Risiken beider 
Szenarien gegenüber dem ursprünglich verfolgten Ziel einer vollständig durchgeplan-
ten Ausschreibung im August 2008 weitgehend bestätigt, wobei zum gegenwärtigen 
Stand der Ermittlungen über die mögliche Höhe der Mehrkosten im Falle einer späte-
ren Ausschreibung noch keine belastbare Schätzung abgegeben werden kann669. 
Insofern sollen im Weiteren lediglich die tatsächlich eingetretenen Auswirkungen der 
unterlassenen Verschiebung der Ausschreibung dargestellt werden, wobei neben den 
direkten Folgen unvollständiger Entwurfsplanung auch deren indirekte Auswirkungen 
auf die spätere Integration der Investorenplanung betrachtet werden sollen. 

1. Auswirkungen der unvollständigen Entwurfsplanung 
Die Unvollständigkeit der Entwurfsplanung bestand einerseits in einer allgemeinen, in 
den Plänen bestehenden geringen Detailtiefe der später auszuführenden Massen und 
Mengen, andererseits aus der bewussten Entscheidung für den Verzicht auf die Pla-
nung einzelner Bereiche, wie z.B. der Szenografie zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung670. 

a) Geringe Detailtiefe der Planung 

Die geringe Detailtiefe der Planung führte in einigen Fällen zu Missverständnissen in 
Folge falscher Annahmen über die Einkaufspreise einzelner Gebäudeteile und damit 
zunächst zu Kostensteigerungen bei ADAMANTA: 

„Kein Mensch kann an diesen zwei Strichen erkennen, dass dort nachher ein 
Wandaufbau und eine flächendeckende Beleuchtung mit LED oder sonst was, mit 
tollster Technik, ist und alle diese Beleuchtungskörper nachher Handunikate 
sind.“671 

Daneben erwiesen sich andere Gebäudeteile im Verlauf der Planungsdetaillierung 
gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung als erheblich komplexer, in ihrer Pla-
nung zeitaufwendiger und damit als Ursache für Verzögerungen des Bauverlaufs an-
derer Bauteile, welche zu Mehrkosten auf der Baustelle führten, so z.B. die Schall-
dämpfung und die Klimatisierung des Konzertsaals: 

„Aber ich glaube, das hat der Planer in der Konsequenz, wie es jetzt umgesetzt 
werden musste, mit den Federn und mit den Komplikationen, niemals – und ich 
muss sagen, wir auch nicht – erkennen können. Das ist wirklich Hightech, dass 
da die 2300 Leute dann in einer gedämpften Schale sitzen, und diese Zugäng-
lichkeit dieser Federn in Komplexität mit einer akustisch geräuschlosen Klimati-
sierung. Das ist also grenzwertig gewesen und das ist nicht abgebildet im Ent-
wurf.“672 

                                                      
669 Drs. 18/5824, Anlage zum gemeinsamen Bericht des Haushalts- und Stadtentwicklungs-

ausschusses, S. 63, Für Ansätze einer Schätzung vgl. Baukostenindices des Statistischen 
Bundesamtes sowie Akte 274f, S. 319 ff., Projektstand und Risikobetrachtung Elbphilhar-
monie, Brief des Projektkoordinators an die BSU vom 29. Mai 2008 mit der Schätzung all-
gemeiner Baupreissteigerungen seit Angebotsabgabe 15. September 2006 und zulasten 
von HOCHTIEF von mehr als 15 Prozent angegeben werden. Selbst bei dieser äußerst 
pessimistischen Betrachtungsweise hätte eine Verschiebung der Vergabe um ein halbes 
Jahr zu maximal 5 Prozent, also ca. 7 Mio. € höheren Kosten geführt, nicht aber zu Kos-
tensteigerungen im mehrstelligen Millionenbereich. 

670 Akte Nr. 123, S. 010,Projektstand und Risikobetrachtung Elbphilharmonie vom 26. Mai 
2008.  

671 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 42. 
672 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 44. 
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Drittens wurden im Verlauf der Konkretisierung der Planung durch den Generalplaner 
auch zusätzliche neue Ideen zur weiteren Steigerung der Gebäudeattraktivität einge-
bracht, welche jedoch ebenso bei ADAMANTA Mehrkosten zur Folge hatten: 

„Das hat HOCHTIEF total ausgenutzt, weil natürlich tatsächlich so viele Änderun-
gen waren und so viele Dinge, die auch teilweise technisch wünschenswert, ideal 
waren, aber eigentlich gar nicht realitätsnah, weil die Architekten eben an jeder 
Stelle, an jeder Kachel, an jeder Ecke, jedem Handlauf sich verewigten.“673 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die in Teilen geringe Detailtiefe 
der Planung zu dem Umfang des eingetretenen Claim Managements wesentlich bei-
getragen hat, wie es auch die ReGe gegenüber der Stadt darstellte: 

„Demgegenüber liegen sehr starke finanzielle Risiken beim Baukonzern. Er hat 
nicht nur die Kostensenkungsrunde vor Vertragsschluss (minus 44 Mio.) sondern 
auch die Baukostensteigerungen (ca. 15% seit Vertragsangebot 15.09.2006) zu 
verkraften. Mir ist bekannt, dass konzernintern eine schwarze 2,5% als finanziel-
les Projektziel vorgegeben ist. Daraus ergibt sich enormer Druck seitens Hochtief 
auf den Bauherrn, jede sich bietende Möglichkeit zu nutzen, sich finanzielle Vor-
teile zu verschaffen und Risiken abzuwälzen.“674 

Ob dieser Umstand der geringen Planungstiefe und seiner Auswirkungen für ein Claim 
Management durch ADAMANTA bereits vor Vertragsschluss erkannt und bei der 
Preisbildung berücksichtigt wurde oder ob diese Erkenntnis erst durch die spätere 
tatsächliche Entwicklung der Baukosten mit ihren Auswirkungen auf die Rentabilität 
des Projekts bei ADAMANTA entstanden ist, kann derzeit nicht abschließend beurteilt 
werden. 

b) Kalkulationsbudgets für nicht durchgeplante Bereiche 

Einige Bereiche, insbesondere die Szenografie, konnten aufgrund von weiterhin not-
wendigen Nutzerabstimmungen sowie eines Verzugs der Fachplaner675 zum Zeitpunkt 
der Planübergabe an die Bieter im August 2008 auch nicht unter Verzicht auf Details 
durchgeplant werden, sondern bedurften vielmehr weiterer grundlegender Planung. 
Aus diesem Grund wurden für diese Bereiche Kosten geschätzt, die nach Ansicht des 
Projektsteuerers nicht durch Pläne oder Angebote der Fachplaner hinterlegt waren676, 
wobei im Fall der Szenografie ein solches Angebot in Höhe von zunächst 12,0 Mio. €, 
im April 2006 dann in Höhe von 12,7 Mio. € (inkl. Bestuhlung, die später in einem ei-
genen Budget abgebildet wurde), durch den Fachplaner vorlag677. Zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung wurde dieser Sachverhalt zunächst nicht berücksichtigt, sodass die 
Kosten der Szenografie auch nicht in den Gesamtkosten des Angebots vom 15. Sep-
tember 2006 enthalten waren. Im Rahmen der Verhandlungen über Kostensenkungen 
zwischen der ReGe und ADAMANTA ist die Szenografie dann mit einem Budget von 
7,0 Mio. € in die Angebotssumme vom 3. November 2006 neu aufgenommen wor-
den678. Im November 2007 lag seitens der ADAMANTA eine Kostenschätzung für 
diesen Bereich vor, die sich auf 17,9 Mio. € belief, wobei die Mehrkosten seitens der 
ReGe sowohl auf Preissteigerungen als auch auf veränderte Nutzeranforderungen 
zurückgeführt wurden679. Spätestens im April 2008 war in der Kulturbehörde die Ent-
scheidung gefallen, dass das Budget von 7,0 Mio. € um 9,2 Mio. € (= 16,2 Mio. € im 
Nachtrag 4) zu überschreiten sei, um die von Nutzerseite gewünschte Ausstattungs-
qualität sicherzustellen680.  

                                                      
673 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 11. 
674 Akte Nr. 123, S. 026, Vermerk von Wegener für den Ersten Bürgermeister vom 30. Juni 

2008. 
675 Akte Nr. 713, S. 304, Kommentar der ReGe zum Planungsstand der Szenografie vom  

24. April 2006. 
676 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 8. 
677 Akte Nr. 713, S. 290 ff., Angebot von dUCKS scéno vom 27. April 2006. 
678 Akte Nr. 122g, S. 160, Ergänzungsangebot vom 3. November 2006. 
679 Akte Nr. 123o, S. 320 f., Quartalsbericht der Bau KG per 31. März 2008. 
680 Akte Nr. 123o, S. 270 ff., Vermerk von Margedant vom 1. April 2008. 
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Ob diese Kostensteigerung vor dem Hintergrund der ursprünglichen Schätzung von 
12,7 Mio. € (inkl. Bestuhlung) vertretbar ist, lässt sich nach den bisherigen Ermittlun-
gen noch nicht bewerten. Jedoch war gleichzeitig das im November 2006 eingestellte 
Budget von 7,0 Mio. € für die Beteiligten erkennbar zu gering angesetzt. Daher ist 
nicht auszuschließen, dass die Einsetzung dieses seinerzeit ersichtlich zu niedrigen 
Budgets auch dem Ziel geschuldet war, den Entscheidungsträgern einen möglichst 
niedrigen „Pauschalfestpreis“ präsentieren zu können.  

2. Auswirkungen aus der Integration der Investorenplanung 
Die Vergabeunterlagen bis einschließlich des Stadiums des zweiten indikativen Ange-
bots sahen vor, dass der kommerzielle Mantel der Elbphilharmonie in das Eigentum 
des Investors übergehen sollte, sodass damit einhergehend auch die Planung dieser 
Bereiche hauptsächlich in der Verantwortung des Investors lag681. Nach Umstellung 
der Vertragskonstruktion auf ein sog. Forfaitierungsmodell sollte hingegen die Stadt 
als Eigentümerin und Bauherrin des gesamten Gebäudes fungieren682, wobei jedoch 
die Planungsleistung für den kommerziellen Mantel im Vertragswerk weiterhin dem 
Investor oblag und durch einen vorgegebenen Mindeststandard, insbesondere für den 
Hotelbereich, bestimmt wurde683. Eine Verlagerung der Planungsverantwortung des 
kommerziellen Mantels auf die Stadt war wiederum nicht ohne Weiteres durchführbar, 
da die Anforderungen an diese Planung von verschiedenen zukünftigen Nutzern 
(Pächtern) formuliert werden sollten. Insofern ergab sich die Notwendigkeit einer Ab-
stimmung der Planungen der Stadt mit den Plänen des Generalunternehmers, welche 
auch als „Integration der Investorenplanung“ oder „Tektur“ bezeichnet wurde. 

Da die Pläne des Investors ursprünglich erst nach Vertragsschluss vorliegen sollten, 
sollte die Planungsarbeit erst hiernach durchgeführt werden. Gleichzeitig sah der Ge-
neralplaner jedoch vor, nach Fertigstellung der für die Ausschreibung notwendigen 
Pläne (Maßstab 1:200) bis Ende November 2006 eine sog. „Anschubplanung“ und 
damit die Werkpläne der ersten Geschosse zu erstellen (Maßstab 1:50). Diese An-
schubplanung stand jedoch unter der Bedingung, dass es seitens der Investoren kei-
ne Änderungswünsche an den mit der Ausschreibung versandten Plänen geben solle. 
Dabei war den Beteiligten bewusst, dass diese Annahme zu späteren Terminrisiken 
führen könnte.684 Dennoch wurde vertraglich für den Fall von Planungsänderungen 
nach Baubeginn zwischen der Stadt und ADAMANTA später vereinbart, dass zwar 
grundsätzlich die Kosten und das Terminrisiko jener Änderungen der ADAMANTA 
zuzurechnen waren, auch von ADAMANTA getragen werden sollten, jedoch als Aus-
nahmeregelung bei der Integration der Investorenplanung in die restliche Planung das 
Kosten- und Terminrisiko bei der Stadt lag685.  

Eine solche Situation wurde von den Beteiligten dennoch als wenig problematisch 
angesehen, da wegen der am Anfang der Bauphase durchzuführenden Arbeiten am 
Kaispeicher ein Zeitpuffer von bis zu einem Jahr für die Lieferung der abgestimmten 
Pläne geschätzt wurde686. Diese optimistische Einschätzung des Planungszeitpuffers 
aufseiten der ReGe in Verbindung mit der einseitigen Zuweisung von Kosten- und 
Terminrisiken aus der Integration der Investorenplanung führte zu einer geringen Ro-
bustheit des Projekts gegenüber möglichen Planungsverzögerungen beim General-
planer, obwohl zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aus den Erfahrungen der Vor-
monate monatelange Planungsverzögerungen zumindest als wahrscheinlich einge-
schätzt werden konnten. 

                                                      
681 Akte Nr. 655, S. 001 ff., Vergabeunterlagen zweites indikatives Angebot. 
682 Drs. 18/5526, S. 7, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. 
683 Akte Nr. 123d, S.054, §4 Ziffer 2 des Leistungsvertrags, Vertragswerk Elbphilharmonie in 

der beurkundeten Fassung vom 1. März 2007. 
684 Akte Nr. 714, S. 236 f., Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 17. Juni 2006. 
685 Akte Nr. 123d, S. 054, §4 Ziffer 10 des Leistungsvertrags, Vertragswerk Elbphilharmonie in 

der beurkundeten Fassung vom 1. März 2007. 
686 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 10. 
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Die Prüfung der Investorenpläne durch den Generalplaner nahm insoweit drei Monate 
in Anspruch und ergab dabei eine für die Beteiligten unerwartet hohe Zahl von Ände-
rungsnotwendigkeiten, die aus Widersprüchen in den Annahmen der Pläne resultier-
ten. Diese Notwendigkeiten waren zum Teil dem Gestaltungsanspruch des General-
planers zuzurechnen, in ihrer Mehrheit aber den technischen Gegebenheiten ge-
schuldet und führten in ihrer Gesamtheit zu einem erheblichen von den Beteiligten so 
nicht vorhergesehenen Planungsaufwand, der die Planungskapazität des Generalpla-
ners deutlich überschritt687, womit auch die vorgesehene „Anschubplanung“ nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden konnte. Hierbei führte teilweise auch die vertraglich 
geschuldete, jedoch ebenfalls in Verzug gekommene Mitwirkung der ADAMANTA an 
der Abstimmung der Pläne zu Verzögerungen688. Die Gesamtheit der Verzögerungen 
wirkte sich sodann auch auf die nachfolgenden Planungsphasen aus, z.B. die Planung 
der technischen Gebäudeausstattung und der nachfolgenden rohbaurelevanten 
Werkplanung689. 

Als am 18. Juni 2007 ein gemeinsamer Planungsstand erreicht war, stellten sich bei 
der Bewertung dieses Vorgangs deutliche Unterschiede in der Rechtsauffassung auf-
seiten der ReGe zur Rechtsauffassung aufseiten von ADAMANTA heraus. Während 
die ReGe den Planungsstand als damit definiertes Bau-Soll des vorher geschlossenen 
Leistungsvertrags ansah, wies ADAMANTA die Verantwortung für die Mehrkosten 
sowie das Terminrisiko der erfolgten Planungsänderungen der ReGe zu690. Hierbei 
war insbesondere die Auslegung einer vereinbarten Vertragsmodalität von Bedeutung, 
die schon nach Angebotsabgabe, aber noch vor Vertragsschluss in den Vertrag auf-
genommen worden war: 

„Der Termin gemäß § 9 Ziffer 2 Nr. 1 (Vorlage der Tektur des Auftragnehmers) 
wurde mit der Vorlage der Aufteilungspläne […] erfüllt. Seitens FHH […] ist diese 
‚Tektur des Auftragnehmers‘ in die Generalplanung zu integrieren.“691 

Im Nachgang dieser Verhandlungen und damit über ein Jahr später interpretierte 
ADAMANTA den damaligen vertraglichen Ist-Zustand dabei in einer fiktiven vorsorg-
lich erstellten und der Stadt übermittelten Klageschrift folgendermaßen: 

„Mit der Anordnung der Beklagten, die Leistungen aus der ‚Tekturplanung‘ vom 
18.06.2006 auszuführen, hat sie geänderte und zusätzliche Leistungen angeord-
net.“692 

Die ReGe erwiderte dies mit ihrer bisherigen Rechtsauffassung: 

„Die Leistungen, für die die Klägerin zusätzliche Vergütung verlangt, sind keine 
Leistungsänderungen, sondern Bestandteile der vertraglichen Leistung. Diese 
Leistung wurde nicht geändert, sondern lediglich durch Leistungsbestimmungs-
recht konkretisiert.“693 

Dennoch beschloss die ReGe, ihre Rechtsauffassung durch eine andere ebenso  
renommierte Rechtsanwaltskanzlei prüfen zu lassen, welche dabei zu einem für die 
Stadt ungünstigen Ergebnis kam: 

 

                                                      
687 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 9. 
688 Akte Nr. 123, S. 149, Präsentation von Herzog & de Meuron/Höhler+Partner beim Bürger-

meistergespräch am 29. Juli 2008. 
689 Akte Nr. 123, S. 011, Projektstand und Risikobetrachtung Elbphilharmonie vom 26. Mai 

2008. 
690 Akte Nr. 505, S. 011, Stellungnahme HFK Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp zu 

Mehrvergütungsansprüchen des Auftragnehmers wegen der Überarbeitung der Entwurfs-
planung, o.D. 

691 Akte Nr. 123g, S. 042, Anlage 7.2 zum Vertragswerk Elbphilharmonie in der beurkundeten 
Fassung vom 1. März 2007. 

692 Akte Nr. 505, S. 109, „Klageentwurf“ von ADAMANTA vom 18. Juni 2008. 
693 Akte Nr. 505, S. 067, Erwiderungsschriftsatz der Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek 

vom 8. Juli 2008 auf den „Klageentwurf“ von ADAMANTA vom 18. Juni 2008. 
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„Soweit die Integration der Investorenplanung Änderungen der Bauausführung, 
wie sie dem Vertragsschluss zugrunde lag, erforderlich machte, stellt dies eine 
über den vertraglichen Leistungsumfang hinausgehende zusätzliche bzw. geän-
derte Leistung dar, für die der Auftragnehmer eine zusätzliche Vergütung bean-
spruchen kann.“694 

Es erscheint also im Nachhinein zumindest als möglich, dass die ReGe im Juni 2007 
gegenüber ADAMANTA möglicherweise zu Unrecht die Begleichung der Mehrkosten 
für die Integration der Investorenplanung verweigerte und dass diese Verweigerung 
zum entschiedenen Vorgehen der ADAMANTA in Bezug auf das Nachtragsmanage-
ment beigetragen haben könnte695. 

Nach einer Notiz der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG erwies sich dieser 
neu erkannte rechtliche Zustand jedoch auch dann nicht isoliert für die rechtliche Situ-
ation der Stadt und damit für die spätere Kostenentwicklung als problematisch, son-
dern wurde vielmehr durch die Tatsache verstärkt, dass die vertragliche Konstellation 
mit dem Generalplaner aufgrund seiner eigenen Entstehungsgeschichte ebenso un-
günstig für die Stadt war696. 

Zusammenfassend führte hauptsächlich die zum Zeitpunkt der Umstellung auf das 
Forfaitierungsmodell entstandene Problematik zwischen  

1. der vertraglich festgelegten einseitigen Planungsverantwortung für die Integ-
ration der Investorenplanung und  

2. der nicht erkannten, rechtlich bedingten einseitigen Kostenverantwortung so-
wie 

3. der Freigabe der Investorenpläne vor Vertragsschluss  

4. ohne die detaillierte Vereinbarung und spätere Einforderung der Mitwirkungs-
rechte von ADAMANTA an der Integration der Investorenplanung  

zu hohen Kostensteigerungen für die Stadt.  

In den beigezogenen Akten des Senats und der ReGe findet sich kein Schriftstück 
dazu, dass dieses Planungsrisiko der ReGe zum Zeitpunkt der maßgeblichen Ent-
scheidung bekannt war697 oder die ReGe zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt 
vor Vertragsunterzeichnung durch externe Berater, die an der Ausgestaltung von Ver-
tragsmodalitäten mitarbeiteten, hierauf hingewiesen worden wäre698, sodass im End-
ergebnis gegenüber den politisch Verantwortlichen aufseiten der Stadt dieser vertrag-
liche Zusammenhang mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bekannt gewesen sein dürf-
te699. 

                                                      
694 Akte Nr. 505, S. 001 ff., Stellungnahme HFK Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp zu 

Mehrvergütungsansprüchen des Auftragnehmers wegen der Überarbeitung der Entwurfs-
planung, o. D. 

695 Akte Nr. 123, S. 026, Annahmen der ReGe über die Gründe des Nachtragsmanagements 
von ADAMANTA, Vermerk von Wegener für den Ersten Bürgermeister vom 30. Juni 2008. 

696 Akte Nr. 123, S. 271, Notiz der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG zum Vertrags-
werk zur Elbphilharmonie. 

697 Akte Nr. 759, S. 093, So wurde im Rahmen der Risikoanalyse ein Planungsrisiko in Pla-
nungsänderungen durch die Stadt gesehen sowie ein weiteres in Planungsänderungen 
durch den Generalunternehmer, jedoch kein explizites Planungsrisiko aus dem Zusam-
menspiel der Planungen der Beteiligten. Vgl. Übersicht zur Risikoverteilung bei PPP-
Bauprojekt der Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek vom 13. Juni 2006. 

698 Akte Nr. 633, S. 001 ff., Gutachterliche Stellungnahme der Ernst & Young Real Estate 
GmbH vom 18. Dezember 2006, welche sich ausführlich mit dem Forfaitierungsmodell be-
fasst. 

699 Akte Nr. 141, S. 039, Quartalsbericht der ReGe per 30. Juni 2006, wo lediglich Vorteile, 
jedoch nicht die Risiken der Forfaitierungslösung dargestellt werden; außerdem Akte Nr. 
759, S. 014 ff., Präsentationsunterlagen für die politische Entscheidung über die Forfaitie-
rungslösung vom 16. Juni 2006 sowie Akte Nr. 759, S. 068 ff., wo ebenfalls kein neues Pla-
nungsrisiko aus dem Forfaitierungsmodell heraus dargestellt wird. 
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3. Spätere Gegenmaßnahmen aufseiten der Stadt 
Die Tragweite der Kostenauswirkungen der unvollständigen Entwurfsplanung sowie 
der Integration der Investorenplanung wird durch die Vielzahl der nachfolgend be-
schriebenen seitens der Stadt eingeleiteten Gegenmaßnahmen verdeutlicht. 

Die Kulturbehörde hat den Zusammenhang zwischen der unvollständigen Planung 
und den Nachforderungen von ADAMANTA spätestens im Mai 2008 gegenüber dem 
Ersten Bürgermeister mitgeteilt700. Im Gespräch mit dem Ersten Bürgermeister am  
1. Juli 2008 wurde deshalb das Schließen der Planungslücken als wesentlicher Schritt 
zur Neuaufstellung des Projekts vereinbart701. Die interne Bewertung der Behinde-
rungsanzeigen auf Verzögerungen durch fehlende Planung wies insofern am 10. Juli 
2008 eine Reihe von Planungstatbeständen auf, die aus Sicht der ReGe dann als 
tatsächlich mit Kostenrisiken behaftet angesehen worden sind, insbesondere im Be-
reich der Statik und der TGA. Insofern bestand eine wesentliche Forderung in dem 
von ADAMANTA vorgelegten Entwurf des Nachtrags 3 vom 29. Juli 2008 in der zu-
künftigen Verpflichtung der Stadt, die dann noch ausstehenden Planungen vollständig 
und termingerecht zu liefern702. Die Planungsdetaillierung war im Vorwege des Ab-
schlusses des Nachtrags 4 erhöht worden und nach übereinstimmender Einschätzung 
der ReGe und der ADAMANTA zu 95 Prozent definiert. Mitglieder des Bauausschus-
ses des Aufsichtsrats der Bau KG haben hierbei die funktionale Beschreibung und 
Kalkulation der restlichen noch nicht geplanten Budgets, die zukünftigen Planungszu-
ständigkeiten sowie die Vollständigkeit und Handhabbarkeit der Bausolldokumentation 
geprüft und im Ergebnis befürwortet.703 

V. Vergabeentscheidung auf Grundlage nur eines verbliebenen 
Bieters 

Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand – Identifizierung von Gründen für Kos-
tensteigerungen im Projektverlauf und Zuordnung von Verantwortlichkeiten hierfür 
aufseiten der FHH – ist im Vergabeverfahren bis zum Vertragsschluss mit der ADA-
MANTA am 18. Dezember 2006 bzw. 1. März 2007 neben dem Themenkomplex 
„Zeitpunkt der Ausschreibung“ bzw. „keine Verschiebung der Ausschreibung wegen 
fehlender Planreife“704 die Tatsache in den Blick zu nehmen, dass der Zuschlag letzt-
endlich nur auf Basis von Verhandlungen mit einem einzigen Bieter und des Angebots 
dieses Bieters, des Konsortiums IQ², erteilt wurde. 

Die Frage, ob sich diese Entscheidung vor dem Hintergrund möglicher Handlungsal-
ternativen projektkostensteigernd ausgewirkt hat, lässt sich aus heutiger Sicht seriös 
nicht abschließend beantworten. Dennoch finden sich Anhaltspunkte dafür, dass der 
ReGe gerade in der Endphase des Vergabeverfahrens juristische und projektbezoge-
ne Zweifel am eigenen Vorgehen hätten kommen können: 

Zum Ende der den beiden bevorzugten Bietern gesetzten Frist zur Abgabe letztver-
bindlicher Angebote am 15. September 2006 gab nur IQ² ein Angebot ab, STRABAG 
erhob stattdessen eine Vergaberüge705. Das IQ²-Angebot wurde von der ReGe als 
formal unzulässig eingestuft. Die formellen Mängel waren der ReGe schon spätestens 
am 26. September 2006706 bewusst, das Vergabeverfahren aber erst am 9. November 
2006 von der ReGe aufgehoben. Daraufhin wurde das Vergabeverfahren als Ver-
handlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung nur mit IQ² neu aufgenommen. 

                                                      
700 Akte Nr. 123, S. 020 ff., Vermerk von Margedant vom 27. Mai 2008 zum Bürgermeisterge-

spräch am 28. Mai 2008. 
701 Akte Nr. 123, S. 032 ff., Protokoll des Strategiegesprächs infolge des Bürgermeistertermins 

am 1. Juli 2008. 
702 Akte Nr. 123, S. 170, Erster Entwurf des Nachtrags 3 von ADAMANTA vom 29. Juli 2008. 
703 Akte Nr. 123r, S. 094, Bericht des Bauausschusses an den Aufsichtsrat der Bau KG vom 

24. November 2008. 
704 Siehe hierzu Dritter Teil, A. IV. 
705 Zweiter Teil, B.; Drs. 18/5526, S. 6. 
706 Akte Nr. 142, S. 016. 
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Die o.g. Vergaberüge der STRABAG wurde durch die Verfahrensaufhebung gegens-
tandslos und das Nachprüfungsverfahren eingestellt. In der Folge aber wehrte sich die 
STRABAG mit einem weiteren Nachprüfungsantrag dagegen, dass die ReGe nun 
exklusiv mit IQ² verhandelte und sie selbst am neu aufgenommenen Verfahren nicht 
beteiligt wurde707. 

Die juristische Auseinandersetzung fokussierte sich insbesondere auf die Zulässigkeit 
des o.g. Vorgehens der ReGe, das die Verfahrensaufhebung an die exklusive Weiter-
verhandlung mit IQ² koppelte und die analoge Anwendung vergaberechtlicher Normen 
erforderlich machte, wobei sowohl das Vorliegen einer Analogie als auch das Vorlie-
gen der Tatbestandsvoraussetzungen als solches zwischen den Parteien strittig war. 
Zu einer abschließenden juristischen Klärung kam es vor der Vergabekammer der 
BSU nicht mehr, da auch die zweite Vergaberüge infolge der am 28. November 2006 
zwischen der ReGe und der STRABAG geschlossenen Vergleichsvereinbarung zu-
rückgezogen wurde708. Eine belastbare Prognose zum Inhalt einer Vergabekammer-
Entscheidung zur Sache, zu der es ja nicht kam, lässt sich nicht treffen und ist als 
zumindest offen zu qualifizieren. 

Nach Aktenlage fanden im Nachgang des Fristendes am 15. September 2006 zwei 
Gespräche beim Ersten Bürgermeister zur Abstimmung des weiteren Vorgehens statt 
(20. September 2006709 sowie 26. September 2006710), in deren Umfeld Vermerke711 
gefertigt wurden, die auch vergaberechtliche Erwägungen und Abwägungen zu Hand-
lungsalternativen beinhalteten. Hieraus geht hervor, dass HOCHTIEF für die Hand-
lungsalternative „Rückversetzung auf Stand 2. indikatives Angebot“ nicht zur Verfü-
gung stand und für diesen Fall ihrerseits rechtliche Schritte ankündigte712.  

Weiterhin ist eine von der ReGe-Geschäftsführung am 26. September 2006 verfasste 
„Pro- und Contra-Liste der beiden verbliebenen Handlungsalternativen“ aktenkun-
dig713. Als Handlungsalternativen stellten sich danach dar: 

• Aufhebung des Vergabeverfahrens und Einbeziehung aller präqualifizierten 
Bieter aus dem vorausgegangenen Verfahren, vgl. § 3a Nr. 5 lit. a VOB/A a. 
F. 

• Aufhebung des Vergabeverfahrens und individuelle Verhandlung, vgl. § 3a Nr. 
5 lit. b VOB/A a. F. 

Für die Einbeziehung der ehemals präqualifizierten Bieter sprach u.a., dass der Kon-
flikt zwischen STRABAG und IQ² durch „Wettbewerbsöffnung“ gelöst werden könne 
und die Möglichkeit, „ein wirtschaftlicheres Ergebnis“ erzielen zu können. Dagegen 
wurde „erheblicher Zeitverzug“, „Beseitigung eines Wettbewerbsergebnisses mit ei-
nem potenten Wettbewerber ohne konkrete Alternative“, die Tatsache, dass „Projekt-
druck aus der Leitung genommen“ werde und „Verteuerung der Baukosten und erheb-
liche neue Planungskosten durch Zeitverzug“ angeführt. 

Für die letztendlich gewählte Option sprachen die „rechtliche Gangbarkeit“, Erhalt von 
„Realisierungsdruck“, „kalkulierbare und beherrschbare Kostensituation“ und die „Sta-
bilität des Projekts“; dagegen wurde insbesondere angeführt, dass bei Scheitern der 
Herstellung der Wirtschaftlichkeit ein „Rückfall auf eine erneute europaweite Aus-
schreibung“ und damit eine Gefährdung des gesamten Projekts drohe. Der Justiziar 
der ReGe ergänzte in einem Vermerk vom 26. September 2006 das Argument, dass 
durch „Optimierung“ von Projektbereichen, die Anlass der Vergaberüge der STRA-

                                                      
707 Schriftsatz der die STRABAG vertretenden Rechtsanwaltssozietät, Akte Nr. 189, S. 350 ff. 
708 Drs. 18/5526, S. 6; Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 12. 
709 Akte Nr. 142, S. 005. 
710 Akte Nr. 142, S. 003; Hinweis auch in Akte Nr. 142, S. 077. 
711 Vgl. insbes. Akte Nr. 142, S. 005 ff. (25. September 2006, Herr Wegener) und S. 016 ff. 

(26. September 2006, Herr Daum); weiterhin Akte Nr. 635, S. 083 ff. 
712 Akte Nr. 142, S. 006. 
713 Akte Nr. 142, S. 012, im Folgenden jeweils darauf Bezug nehmend. 
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BAG (Unkalkulierbarkeit) gewesen sind, der STRABAG Argumente eben für diese 
Rüge geliefert würden714. 

Schon zehn Tage nach Entstehung der Situation, in der sich die ReGe dem Angebot 
nur eines Bieters gegenübersah, wurde von der ReGe-Geschäftsführung also die 
letztendlich – ca. fünf Wochen später – gewählte Option „Verfahrensaufhebung/Ver-
handlung allein mit IQ²“ favorisiert, wenngleich rechtliche Risiken eingeräumt wur-
den715; der Justiziar wurde in dieser Hinsicht deutlicher, indem er schrieb, dass „keiner 
der Wege rechtssicher zu beschreiten“ sei und aufgrund der analogen Anwendung der 
Ausnahmevorschrift des § 3a Nr. 5 VOB/A a.F. in der Rechtskonstruktion Unsicherhei-
ten liegen. Die Geschäftsführung zeigte sich aber der Überzeugung, dass HOCHTIEF 
das Projekt „beherrscht“716 und hielt in einem „gemeinsamen Überprüfungsprozess 
(Baukostensenkungen) durch Planungsreduktionen (um) etwa 40-44 Mio. Euro für 
machbar“.  

Es wird deutlich, dass die ReGe im Zusammenhang mit der Frage, wie und ob das 
Vergabeverfahren zu Ende geführt werden soll, im Wesentlichen von drei Zielen gelei-
tet war: 

• Erreichung der Wirtschaftlichkeit des IQ²-Angebots durch Kostensenkung, 

• Aufrechterhaltung des Realisierungsdrucks sowie 

• Vermeidung wesentlicher Verzögerungen beim Baubeginn717. 

In der Gesamtschau wird deutlich, dass die ReGe das Projekt in den letzten Septem-
bertagen 2006 an einem Scheideweg sah718. 

Neben der juristisch akzentuierten Problemlage ist auch die rein projektbezogene 
Ebene in den Blick zu nehmen, die sich auf das Vergabeverfahren bezieht und Zweifel 
am Vorgehen der ReGe nahelegte. 

Im Vorlauf zum Angebotsfristende am 15. September 2006 hat die STRABAG, z.B. 
mit Schreiben vom 29. August und 8. September 2006, wiederholt darauf hingewie-
sen, dass die zuvor verhandelten Verträge und Leistungsbeschreibungen insbesonde-
re keine kalkulatorisch hinreichend sichere Basis für eine Angebotsabgabe darstellten; 
in der Korrespondenz zum weiteren Vorgehen nach dem 15. September 2006 wurden 
seitens STRABAG „Systemrisiken“ (Preisbildungsrisiko und Machbarkeitsrisiko) vor 
allem im Bereich Fassade, Dach und Fassadenbefahranlage thematisiert719. Daher 
äußerte STRABAG in einem Brief am 15. September 2006, „unkalkulierbare Wagnisse 
ohne betriebswirtschaftlich nachvollziehbaren Kostenmechanismus zu bewerten und 
entsprechende, nicht unerhebliche Risikozuschläge“ vornehmen zu müssen720. Dieser 
Zuschlag wurde lt. einem von der ReGe-Geschäftsführung unterzeichneten Vermerk 
vom 26. September 2006 von Herrn Mühling (STRABAG) in einem Telefonat, eben-
falls vom 15. September 2006, auf 100 Mio. € taxiert721. 

Zusammengefasst konfrontierte die STRABAG die ReGe mit erheblichen technischen 
und kalkulatorischen Bedenken. Die Tatsache, dass die STRABAG als – ebenso wie 
HOCHTIEF – international tätiges und erfahrenes Bauunternehmen und im Übrigen 
als einer von zwei seitens der ReGe ausgewählten bevorzugten Bietern sich nach 
intensiver Projektbeteiligung seit Beginn des Vergabeverfahrens nicht in der Lage sah, 
ein aus ihrer Sicht belastbar kalkuliertes Angebot abgeben zu können, hätte der ReGe 
im Rahmen der Entscheidung über das weitere Vorgehen zu denken geben müssen. 

                                                      
714 Akte Nr. 142, S. 017. 
715 Akte Nr. 142, S. 007: „(…) muss hingenommen werden“; S. 017 (Herr Daum): „(…) dieses 

Verfahren weniger rechtssicher als Weg 1“. 
716 Akte Nr. 142, S. 006. 
717 So Vermerk Wegener, Akte Nr. 142, S. 007.  
718 So auch Wegener in einem Schreiben an die GENERALPLANER v. 27. September 2006, 

vgl. Akte Nr. 142, S. 021. 
719 Akte Nr. 635, S. 014. 
720 Akte Nr. 635, S. 007. 
721 Akte Nr. 635, S. 033. 
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Hinzu kam, dass das IQ²-Angebot von der ReGe als unwirtschaftlich angesehen wur-
de722 und die Wirtschaftlichkeit erst durch Hebung von Einsparpotenzialen im Ver-
handlungswege hergestellt werden musste. 

Durch die Entscheidung der ReGe, nach Verfahrensaufhebung den vergaberechtlich 
zumindest nicht risikolosen Weg der exklusiven Verhandlung mit IQ² zu gehen, begab 
sie sich der Nutzung eines zentralen vergaberechtlichen Grundgedankens, nämlich 
des Wettbewerbs beim Abfragen von privatem Know-how, um ein möglichst wirt-
schaftliches Angebot zu erreichen. Durch die Entscheidung wurde IQ² signalisiert, 
dass das Projekt unter allen Umständen und zuvörderst in der Partnerschaft mit IQ² 
realisiert werden sollte; um das zu erreichen, war man weiterhin bereit, Zeitverzüge 
bis Zuschlagserteilung und Baubeginn so weit als möglich zu reduzieren, mithin „Rea-
lisierungsdruck“ auf alle Projektbeteiligten und die Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. 
All das brachte IQ² in eine vorteilhafte Verhandlungsposition, obwohl sich auch IQ² 
bewusst gewesen sein dürfte, dass bis Zuschlagserteilung zwingend Kostenreduzie-
rungen erreicht werden mussten. 

VI. Bauherrenvertretung, Projektmanagement und Projektsteue-
rung der ReGe 

Eine der zentralen Fragen, der sich der Untersuchungsausschuss gegenübersah, war 
die Art und Weise, in der die ReGe – funktional als Bauherrin der Elbphilharmonie 
verstanden723 – die Bauherrenaufgabe nach der Zuschlagserteilung und im Bauver-
lauf ausfüllte, inwieweit Aspekte der Risikovorsorge und, wenn nötig, schneller Reak-
tions-mechanismen auf personelle und inhaltliche Anforderungsspitzen in ihrer Arbeit 
eine Rolle spielten. 

Die Entscheidung, die ReGe mit der Realisierung der Elbphilharmonie zu beauftragen, 
erfolgte vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit der Realisierung der AIRBUS-
Werkserweiterung sowie der Ortsumgehung Finkenwerder. Mithin fehlten Referenz-
projekte im Hochbau, die der Komplexität und den speziellen Aufgabenstellungen 
nahekamen, die das Projekt Elbphilharmonie erwartbar abfordern würde. In diesem 
Zusammenhang wäre es wünschenswert gewesen, Projektbeteiligte mit Kenntnissen 
und Erfahrung aus vergleichbaren Projekten mit all ihrer Komplexität und ihren spe-
ziellen Nutzeranforderungen und -strukturen724, insbesondere aus dem Bereich Kon-
zerthausbau, einzubinden. 

Insbesondere die Geschäftsführung der ReGe federte diesen strukturellen Mangel 
nicht ab. An ihrer Spitze wurde kein Baufachmann installiert, sondern eine Person, die 
sich in bisherigen Bauvorhaben vor allem auf der juristischen und verhandlungsstrate-
gischen Managementseite und im Bereich der Durchsetzung politischer Vorgaben 
empfahl, nicht aber mit der Kompetenz, ein hochkomplexes Hochbauprojekt operativ 
geleitet zu haben. Dieser Mangel wurde zumindest im Ansatz erkannt und durch die 
gezielte Akquise725 eines einschlägig ausgebildeten und erfahrenen Projektleiters 
behoben.  

Mit dessen für die Geschäftsführung überraschenden Weggang in zeitlicher Folge 
zum Baubeginn im April 2007726 lag eine Kompetenzlücke an exponierter Stelle727 vor, 

                                                      
722 Akte Nr. 142, S. 016. 
723 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 8. Der Zeuge Wegener begriff 

die ReGe als „professionelle Managementgesellschaft für die Wahrnehmung [seiner] Bau-
herrenaufgaben“. 

724 Die Zeugen Becken/Gérard hätten nach eigenem Bekunden einen konzertsaalerfahrenen 
Projektsteuerer beauftragt, siehe Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19. Oktober 2010,  
S. 42. 

725 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 58. 
726 Der Zeuge Lohr erblickte als ausschlaggebend hierfür Meinungsunterschiede wegen der 

Auftragsvergabe ohne gemeinsam abgestimmten Terminplan; Lohr, Protokoll der Sitzung 
vom 4. November 2010, S. 9 f. 
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für die keine Vorsorge getroffen worden war. Es wurde sodann auch nicht mit ver-
gleichbarem Aufwand versucht, mithilfe einer spezialisierten Personalberatung Ersatz 
auf Projektleiterebene zu finden. Die Projektleitung wurde der ehemals stellvertreten-
den Projektleiterin728 übertragen. 

Schon zeitnah nach Baubeginn wurden Probleme deutlich, die an anderen Stellen des 
vorliegenden Berichts ausführlich in Ausmaß, Wirkungen und Bewertungen dargestellt 
sind729. Auf Grundlage der Zeugenaussagen bestehen Zweifel, ob die ReGe personell 
ausreichend besetzt war, um die ihr übertragenen Aufgaben zufriedenstellend zu er-
füllen. Dieser Umstand müsste jedoch für eine abschließende Beurteilung insbeson-
dere hinsichtlich möglicher Kosten steigernder Folgen noch eingehender untersucht 
werden.  

Die Geschäftsführung aber lehnte eine signifikante personelle Aufstockung mit Ver-
weis darauf ab, dass es aus ihrer Erfahrung heraus ein „Irrglaube“730 sei, mehr Perso-
nal führe automatisch zu besserer Problembewältigung. Die ReGe sei als „reine Ma-
nagementgesellschaft“ gegründet worden und nehme „die reinen Bauherrenfunktionen 
wahr“731. 

Statt der Überprüfung der eigenen Organisations- und Verantwortungsstruktur der 
ReGe sind vor allem Änderungen in ihrem Umfeld wahrnehmbar. So wurde im Juni 
2008 vom Aufsichtsrat der Bau KG eine Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung gebildet732 
und der Senat bat ECE um eine Bewertung des Bauvertrags733 – bei der ReGe selbst 
hingegen ist zunächst einmal keine personelle Veränderung erkennbar. Erst nach 
dem Ausscheiden Wegeners aus der Geschäftsführung am 17. September 2008 
kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Mitarbeiterzahl, am 1. November 2008 
kehrt mit Heribert Leutner sogar der im April 2007734 ausgeschiedene damalige Pro-
jektleiter, der insbesondere für den Bereich Termine verantwortlich gezeichnet hat-
te735, nunmehr an die unmittelbare Spitze der ReGe zurück. 

Im gesamten Projektverlauf bediente sich die ReGe konsequenterweise externer Be-
ratung in vielen Feldern. Vom Ausschuss befragte Berater beurteilten die Zusammen-
arbeit auf Arbeitsebene hier übereinstimmend als zumindest konstruktiv736. Insbeson-
dere mit Blick auf eine umfassende, in vergleichbaren Hochbauprojekten erfahrene 
Projektsteuerung, welche die zeitnahe Prüfung von Forderungen des Generalunter-
nehmers, die – im Wesentlichen – mit Bauzeitenverlängerungen begründet wurden, 
und die Reaktion hierauf einschließt, lassen sich in der Bewertung Unzulänglichkeiten 
feststellen. 

Wenn externe Projektsteuerer mit übertragbaren Bauherrenaufgaben betraut werden, 
so ist eine möglichst vollumfängliche Beauftragung in Verbindung mit der – ggf. inhalt-
lich abgeschichteten – Erteilung von Handlungs- und Entscheidungsvollmachten, die 
es ihnen ermöglichen, notwendige Steuerungsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten, 
wünschenswert. Beispielhaft genannt seien die 

                                                                                                                                            
727 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 58: „für mich völlig überra-

schend“, „großer Schlag“, „nicht einfach ersetzbar“. 
728 „erfahrene Architektin“, Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 13. 
729 Siehe z. B. Zweiter Teil, C. II. 3.; Zweiter Teil, F. II. 3. u. 4. 
730 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 18. 
731 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 17. 
732 „Wegen der kritischen Kostenentwicklung bildete der Aufsichtsrat eine Arbeitsgruppe Risi-

koeinschätzung“ Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 14. 
733 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 14. 
734 „Am Tag nach der Grundsteinlegung kündigte er überraschend bei der ReGe Hamburg 

ohne Angabe von Gründen.“ Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010,  
S. 13.  

735 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 58: „Das hat Herr Leutner 
gerne selber machen wollen. Und er hat vor allen Dingen von mir damals genau diesen 
Auftrag bekommen – weil der ja wichtig war –, dass bis zum Vertragsschluss beziehungs-
weise bis zum Baubeginn hier ein verbindlicher, einiger Plan vorliegt für die Bauausführung 
(…) er ist ohne Begründung gegangen.“ 

736 Vgl. Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 38. 
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• Klärung der Aufgabenstellung, Erstellung und Koordinierung des Programms 
für das Gesamtprojekt, 

• Aufstellung und Überwachung von Organisations-, Termin- und Zahlungsplä-
nen, 

• Fortschreibung der Planungsziele und Klärung von Zielkonflikten, 

• laufende, selbstständige Information des Auftraggebers über die Projektab-
wicklung und rechtzeitiges Herbeiführen von Entscheidungen des Auftragge-
bers.  

Gerade im vorliegenden Fall wäre – angesichts der dargestellten quantitativ geringen 
Personalausstattung der ReGe im operativen Bereich – eine solche möglichst um-
fängliche Beauftragung, d.h. mit allen vier delegierbaren Bauherrenaufgabenberei-
chen – Termine, Organisation, Kosten, Qualitäten – angezeigt gewesen737. 

Im Projekt Elbphilharmonie war es im Planungs- und Bauverlauf bis Ende 2008 ASS-
MANN, die am ehesten mit projektsteuernden Aufgaben betraut war. ASSMANN wur-
de aber stets nur mit zeitlich befristeten, z.T. inhaltlich voneinander isolierten Einzel-
aufgaben738 beauftragt, vor allem im Bereich Kosten und Qualitäten, wobei die Rolle 
von ASSMANN von der ReGe-Geschäftsführung wechselnd mal als projektsteuernd, 
mal als rein kostensteuernd gesehen wurde. ASSMANN hatte weiterhin keine von der 
ReGe abgeleitete Entscheidungskompetenz dem Generalunternehmer oder dem Ge-
neralplaner gegenüber739, sondern war rein beratend tätig. Beides hatte zur Folge, 
dass die Expertise von ASSMANN angesichts eines im Vergleich dazu konzentriert 
aufgestellten und von seiner Bauausführungserfahrung her der ReGe weit überlege-
nen Vertragspartners nicht dazu führte, dass die Position der ReGe nachhaltig ge-
stärkt wurde740. 

Was die institutionalisierte Prüfung der von ADAMANTA eingereichten Bauzeitbilan-
zen, die jeweils mit finanziellen Mehrforderungen schlossen, anbetrifft, wurde mit Be-
auftragung von RKS erst im Juli 2008 nennenswerte externe Beratung in Anspruch 
genommen. RKS hatte für die Erstellung von zwei Risikoabschätzungen zu Bauzeitbi-
lanzen jeweils ein völlig unzureichendes Zeitfenster741 zur Verfügung, um eine Prüftie-

                                                      
737 Nach Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 27 wusste Wegener von den 

Leistungen der ASSMANN im Falle umfänglicher Beauftragung: „Aber ich habe mit Herrn 
Wegener (…) vorher schon ein Projekt, nämlich die LVA in Lübeck als Projektsteuerer. Dort 
hatten wir aber einen geschlossenen, ganz umfänglichen Vertrag.“; Frage Ausschuss: „Ha-
ben Sie…[aufseiten der ReGe] Defizite im Bereich Termincontrolling vorgefunden? [Ant-
wort: Ja] Welche waren das?“ Antwort Ruf: „(…) dass zum Beispiel kein volles, sondern nur 
ein reduziertes Leistungsbild der Projektsteuerung beauftragt war“, Ruf, Protokoll der Sit-
zung vom 14. Dezember 2010, S. 90; der derzeitige Projektsteuerer ist mit dem vollständi-
gen Leistungsbild beauftragt, Leutner, Protokoll der Sitzung vom 5. Januar 2011, S. 77; 
Statusbericht ASSMANN 31. Dezember 2008, Akte Nr. 767, S. 020: „Projektsteuerung be-
nötigt den Freiraum zu agieren, bei klar zugeordneten Verantwortlichkeiten.“ 

738 Darstellung der Vertrags- und Beratungsabfolgen bei Lohr, Protokoll der Sitzung vom  
4. November 2010, S. 6, 15 f.; Lohr: „…zum Schluss, …Ende 07/08, wo wir da mit Zusatz-
leistungen beauftragt waren, weil es so eng da wurde nachher an allen Ecken…“, Lohr, 
Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 15. 

739 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 49 f.: „Diese Arbeitskreise liefen (…) 
ganz gut (…) und man hatte eigentlich auch erst mal immer gemeinsame Ziele. Aber so-
bald es dann darum ging, dass man diese gesprächsweise vereinbarten…anmahnte oder 
ernst machte damit als vertraglichen Hintergrund und: Aber ihr habt doch gesagt et cetera, 
dann zog sich HOCHTIEF total zurück und sagte, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich 
nehme nur Anweisungen von der ReGe entgegen.“.  

740 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 4. November 2010, S. 11: „…wenn es da keinen gibt, der 
die Verantwortung trägt und der die Federführung hat und an der Stelle sagt: Junge, da 
nicht! (…)“. 

741 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 65, 71. „(…) es kam (…) zu einem 
sehr schnellen Auftrag, weil wohl höchste Zeitnot war (…) Es musste sehr schnell etwas 
getan werden (…) ist alles in aller Windeseile gegangen (…) es war eine ganz heiße … 
hektische Zeit.“. 
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fe zu erreichen, die es für RKS hätte vertretbar erscheinen lassen, die Ausarbeitungen 
als „Gutachten“742 zu bezeichnen. Außerdem äußerte der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Ruf, 
dass eine adäquate, belastbare operationale Folgerungen zulassende Prüfung der 
von ADAMANTA vorgelegten Bauzeitbilanzen nach vom BGH aufgestellten Kriterien 
„viele, viele, viele Mannjahre“ in Anspruch genommen hätte743. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Geschäftsführung der ReGe 
vor Baubeginn in ihrer Risikoeinschätzung dessen, was von ihr als funktionaler Bau-
herrin im Bauverlauf an Koordinations-, Informations- und Entscheidungskompetenzen 
erwartet werden würde, nicht vorausschauend handelte. Dort hatte man augenschein-
lich die Erwartung, dass sich alle Beteiligten – gleichsam „ergriffen“ über und stolz auf 
die Möglichkeit der Mitwirkung an einem architektonischen Weltprojekt – auch bei 
aufkommenden Problemen in kooperativer Weise zusammenraufen würden744. Als 
sich schon bald herausstellte, dass die ADAMANTA entschlossen war, vertragliche 
Schnittstellenprobleme für sich zu nutzen, und dass sich der Generalplaner nicht – wie 
erwartet – im „Lager“ der Bauherrin stehend verstand745, zog die ReGe nicht schnell 
genug die erforderlichen Konsequenzen. Das gilt insbesondere für die unterlassene 
deutliche Aufstockung eigenen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht 
bzw. die nicht ausreichend umfassende Beauftragung externen Sachverstands. 

Die o.g. Gesichtspunkte haben nicht nur theoretische Auswirkungen auf die vom Un-
tersuchungsausschuss zu untersuchende, der öffentlichen Hand zur Last fallende 
Projektkostenentwicklung. Abgesehen von im weiteren Vor- und Nachlauf kostenstei-
gernd wirkenden Fehlern im Bereich Planung und Vergabe – wie sie an anderer Stelle 
des Berichts dargestellt sind – fanden die beschriebenen Vorsorge- und Handlungsde-
fizite spätestens im Verhandlungsergebnis zu Nachtrag 4746 ihren Niederschlag. Ur-
sächlich hierfür sind die: 

• geschwächte Verhandlungsposition mit ADAMANTA ab Mai 2008 infolge 
mangelnder Aufarbeitung und Prüfung der Bauzeitbilanzen und daraus folgen-
der Kostenforderungen, 

• Bindung des ohnehin wenigen Personals durch im alltäglichen Bauverlauf auf-
kommende Koordinations- und Schnittstellenfragen auf Kosten von Weiter-
planung und Planungslückenfüllung, 

• fehlende Zeit für projektentscheidende Fragestellungen. 

VII. Behördliche Anbindung und Kontrolle der ReGe 
Die Veränderungen der Strukturen hinsichtlich der behördlichen Anbindung und Kon-
trolle der Bau KG bzw. deren Geschäftsführerin, der ReGe, im Jahr 2008 haben deut-
lich gemacht, dass die ursprünglich angedachte und gelebte Vernetzung und Aufsicht 
in Anbetracht der Komplexität des Projekts nicht ausreichend war. Folgende Verände-
rungen ergaben sich ab Sommer 2008747: 

                                                      
742 „Wir haben keine Gutachten erstattet, sondern wir haben Risikoabschätzungen durchge-

führt.“, Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 65 und 71: „(…) im Rahmen 
einer ganz groben Abschätzung mit den zur Verfügung stehenden Daten, die dürftig genug 
waren (…)“.  

743 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 72, wo er (wie auf S. 86) auch von 
einer „hervorragend aufgebauten Dokumentation des GU“ spricht; Wegener, Protokoll der 
Sitzung vom 2. September 2010, S. 2, spricht davon, dass es ein „geregeltes Verfahren der 
PÄM-Prüfung“ gegeben habe. 

744 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 61: „Wenn Beton fließt, dann 
tun sich alle zusammen und lösen die Probleme gemeinsam. Das ist das Übliche am Bau, 
das weiß jeder. (…) Wir mussten davon ausgehen, dass man sich zusammenschließt und 
die Probleme wuppt (…)“, dies wird von Wegener an gleicher Stelle im Nachhinein als 
Fehleinschätzung zugestanden. 

745 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 19, 24. 
746 Zweiter Teil, G. XII. 
747 Zweiter Teil, E. I und II. 
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(1) engere Taktung der Aufsichtsratssitzungen der Bau KG, 

(2) Erweiterung der Aufsichtsratsmitglieder von fünf auf sieben, 

(3) Veränderung des Verhältnisses zwischen behördlichen und nichtbehördlichen 
Mitgliedern, 

(4) Einrichtung eines Bauausschusses als Beratungsorgan innerhalb der Bau KG, 

(5)  keine Neubesetzung der Position „Projektkoordinator“ vonseiten des Senats 
nach der Trennung von Herrn Wegener, 

(6) Gründung der Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung. 

Die Form der behördlichen Anbindung des Projekts wurde bereits dargestellt748. Ent-
scheidend war zunächst, dass der Senat entschieden hat, die Bauherrenfunktion nicht 
durch eine Behörde, sondern durch die ReGe wahrnehmen zu lassen749. Dies führte 
dazu, dass einerseits die klassischen behördlichen Berichtspflichten nicht bestanden 
und andererseits direkte Anordnungen gegenüber der Projektleitung nicht möglich 
waren. Das Projekt war dadurch unmittelbaren Entscheidungen durch Vertreter der 
Stadt entzogen. Das hat auf der einen Seite positive Auswirkungen, da Entschei-
dungsprozesse schneller vorangetrieben werden können. Auf der anderen Seite 
nimmt sich die Stadt die direkte Einwirkungsmöglichkeit.  

Im Wege der Beteiligungsverwaltung und Kontrolle über den Aufsichtsrat ist eine Ein-
flussnahme auf projektleitende Tätigkeiten nur begrenzt möglich. Das hat insbesonde-
re die Zeit nach Baubeginn zwischen April 2007 und Mai 2008 gezeigt. In dieser Zeit 
haben drei Aufsichtsratssitzungen der Bau KG stattgefunden750. Der Aufsichtsrat war 
zu dieser Zeit mit fünf Mitgliedern besetzt. Zwei dieser Mitglieder hatten baufachlichen 
Sachverstand (Dr. Gundelach (Staatsrätin der BSU) und Architekt Störmer). Die gra-
vierende Umgestaltung ab Sommer 2008, die eingangs beschrieben wurde, führte 
unter anderem dazu, dass das Know-how aufseiten der Kontrollierenden ausgeweitet 
wurde. Das wurde insbesondere durch die Errichtung des Bauausschusses mit sechs 
Mitgliedern und die Einbeziehung dreier neuer Aufsichtsratsmitglieder mit großen Er-
fahrungen in der freien Wirtschaft751 erreicht.  

Auf Basis des bisherigen Sachstands ist festzustellen, dass bei der Entscheidung zur 
Auslagerung der Bauherrenfunktion auf eine privatrechtliche Gesellschaft zu beden-
ken gewesen wäre, wie die Stadt die Einhaltung ihrer Interessen sicherstellen kann. 
Bei der Bau KG handelt es sich um ein Unternehmen der öffentlichen Hand, das in 
sehr kurzer Zeit sehr große Haushaltsmittel direkt umsetzt. Dieser zügige projektbe-
zogene Umsatz führt dazu, dass kurzfristig eine Vielzahl von wichtigen Entscheidun-
gen getroffen werden müssen. Eine Einflussnahme auf die Geschäfts- und Projektlei-
tung ist aufgrund des gesellschaftsrechtlichen Hintergrunds kaum möglich. Die Betei-
ligungsverwaltung und der Aufsichtsrat als Organ sind bei einem Projekt dieses Um-
fangs und dieser Bedeutung naturgemäß zu träge, um kurzfristig und direkt Einfluss 
nehmen zu können. Um diese Auswirkungen so weit wie möglich ausgleichen zu kön-
nen, wäre es von Anfang an erforderlich gewesen, die Kontrollqualität und die Kon-
trolldichte entgegen der Üblichkeit bei anderen Unternehmen der öffentlichen Hand 
deutlich zu erhöhen. Das wurde ab Sommer 2008, wie oben beschrieben, nachgeholt.  

Neben den strukturellen Schwächen eines solchen Modells ergaben sich nach den 
bisherigen Ermittlungen auch praktische Schwierigkeiten. Die fachbehördliche Einbin-
dung wurde nach Zeugenaussagen durch die Position des Projektkoordinators des 
Senats erschwert. Zum Beispiel berichtete der Zeuge Stuth, dass der Projektkoordina-
tor in erster Linie nur dem Bürgermeister oder dem Leiter der Senatskanzlei und so-

                                                      
748 Zweiter Teil, E. II. 
749 Zweiter Teil, G. I. 
750 Zweiter Teil, E. I. 
751 Johann C. Lindenberg (ehemals Deutschlandchef Unilever); Jens-Ulrich Maier (Geschäfts-

führer Bau der ECE); Dr. Wilhelm Friedrich Boyens (Egon Zehnder International). 
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dann nur abgestuft der Kulturbehörde berichtet habe752. Das habe dieser aus seiner 
Position abgeleitet.  

Überdies war in Teilbereichen eine Kontrolle der Geschäftsführung der ReGe selbst 
innerhalb der Bau KG nur sehr schwer möglich. Der Zeuge Stuth, ehemals Aufsichts-
rat der Bau KG, berichtete weiter, dass das Informationsbedürfnis nicht erfüllt worden 
sei753. Eine weitere Bestätigung findet sich nach der Aktenlage in den Quartalsberich-
ten der Geschäftsleitung. Diese wurden unter anderem an die Aufsichtsratsmitglieder 
versendet. In dem Quartalsbericht I/2008 mit Stand 31. März 2008 berichtet die Ge-
schäftsleitung unter anderem über die Vielzahl der seitens der ADAMANTA gestellten 
PÄMs. In diesem Zusammenhang wird nicht ausgeführt, wie hoch das Risiko aus die-
sem PÄMs eingeschätzt wird754. Aus dem parallelen Statusbericht des Projektsteue-
rers ASSMANN an die ReGe ebenfalls mit Stand 31. März 2008 ergibt sich der Um-
stand, dass ASSMANN bereits Anfang März 2008 eine Tischvorlage erstellt hat, die 
eine Überschreitung des Projektbudgets in einer „Bandbreite von ca. 35,8–54,4 Mio. 
€“ dokumentiert755. Es bleibt derzeit unklar, warum die Geschäftsleitung darauf ver-
zichtet hat, zum Beispiel die Aufsichtsratsmitglieder über diese Ermittlung des Pro-
jektsteuerers ASSMANN im Rahmen des Quartalsberichtes zu informieren.  

Der hierdurch entstehende Eindruck wird durch die weitere Aussage des Zeugen 
Stuth bestätigt, der nach der Übernahme seines Amtes im Mai/Anfang Juni 2008 den 
Berichten der ReGe das große Ausmaß der Termin- und Budgetprobleme nicht deut-
lich habe entnehmen können756. Ob davon unabhängig der Erste Bürgermeister ent-
sprechend des von dem Zeugen Stuth dargestellten abgestuften Berichtswesens 
schon frühzeitig über die Budgetprobleme unterrichtet wurde, lässt sich augenblicklich 
nicht abschließend feststellen. Aufgrund der Aktenlage und der Aussage des Zeugen 
Wegener ist das denkbar. Die Tischvorlage von ASSMANN von Anfang März 2008, 
die Budgetrisiken von bis zu 54,4 Mio. € auswies, ist nach Angaben von ASSMANN 
für einen Informationstermin des Senats erstellt worden757. Der Zeuge Wegener sagte 
aus, dass der Senat im März 2008 für die Koalitionsverhandlungen nach der Bürger-
schaftswahl eine Risikobetrachtung über die zu erwartende Baukostenerhöhung ge-
wünscht habe758. Ob der Zeuge Wegener die Tischvorlage in dem Berichtstermin 
nutzte und damit dem Senat von diesen Budgetrisiken berichtete, ist derzeit unklar 
und wäre weiter aufzuklären.  

VIII. Kein verbindlicher synchronisierter Terminplan 
Es wurde bereits im Zweiten Teil des Berichts festgestellt, dass ein auch für die Gene-
ralplaner verbindlicher, mit ADAMANTA synchronisierter Terminplan für die Bauphase 
nicht vorlag759. Der Zeuge Margedant sah darin einen der wesentlichen Gründe für 
den bis zum Nachtrag 4 entstandenen Zeitverzug760. Der Zeuge Leutner sah darin ein 
„gravierendes“ Problem761. Ferner wurde bereits dargestellt, dass der Generalplaner-
vertrag und seine drei Ergänzungen keine vertragliche Verpflichtung des Generalpla-
ners enthielt, einen mit der ADAMANTA abgestimmten Terminplan tatsächlich auch 
mit der Bau KG zu vereinbaren, um eine Rechtsverbindlichkeit herzustellen762.  

Die Zeugen Wegener und Margedant berichteten von dem weiteren Problem, dass 
selbst der zum Teil abgestimmte, aber unverbindliche Terminplan insoweit Streit zwi-
schen den Baubeteiligten verursachte, als dass unklar war, in welchem Umfang die in 

                                                      
752 Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 7. 
753 Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 13. 
754 Akte Nr. 765, S. 060 f. 
755 Akte Nr. 767, S. 037. 
756 Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 8. 
757 Akte Nr. 767, S. 037. 
758 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 14. 
759 Zweiter Teil, F. III. 4.  
760 Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10. Dezember 2010, S. 14 
761 Leutner, Protokoll der Sitzung vom 5. Januar 2011, S. 49. 
762 Dritter Teil, A. III.  
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dem Terminplan vorgesehenen Zeiträume Planungszeit, die der Generalplaner nutzen 
konnte, enthielten763.  

Aufgrund der unter Punkt A. I. dargestellten Konstellation, dass die Ausführungspla-
nung im Verantwortungsbereich des Bauherren lag, konnten sich seitens der ReGe 
bestätigten Planungsverzüge764 zulasten der Bau KG auswirken.  

Im Rahmen der Bewertung dieses Punkts ist jedoch zu berücksichtigen, dass weder 
ein Planungsverzug noch ein daraus resultierender Verzug der Bauleistung durch 
bestimmte vertragliche Regelungen, wie z.B. verbindliche synchronisierte Terminplä-
ne, ausreichend sicher ausgeschlossen werden können. Eine vertragliche Regelung 
ersetzt unmittelbar keine fehlenden planerischen Kapazitäten und gegebenenfalls feh-
lendes Know-how.  

Folge von verbindlichen vertraglichen Regelungen ist jedoch die Möglichkeit, im Fall 
eines verschuldeten Verzugs Schadensersatzansprüche geltend machen zu können. 
Diese denkbare Folge vertragswidrigen Handelns wirkt zweifach. Zum einen erhöht es 
bereits präventiv den Druck auf den Vertragspartner, den Zeitverzug, z.B. durch er-
höhten Personalaufwand, der zudem qualitativ wertvoll ist, zu vermeiden. Zum ande-
ren kann durch einen bestehenden Ersatzanspruch der durch den verschuldeten Zeit-
verzug eingetretene Schaden beim Bauherren nachträglich kompensiert werden. 

Der Ausschuss hat bisher keine Erkenntnisse darüber, warum die Generalplaner eine 
vertragliche Vereinbarung zu dem neu abgestimmten Terminplan verweigerten, ob-
wohl diese Vereinbarung als Ziel in der 3. Ergänzung des Generalplanervertrags vom 
29. November 2006 angelegt war765. Zeugen vonseiten des Generalplaners konnten 
bisher hierzu nicht befragt werden. Der Zeuge Leutner gab an, dass ADAMANTA in 
Teilen nicht bereit gewesen sei, Wünsche des Planers hinsichtlich der Planungszeit zu 
akzeptieren766.  

Aus Sicht des Ausschusses ist es aufgrund des aktuellen Sachstands nicht ausge-
schlossen, dass die Generalplaner nicht bereit waren, den Terminplan zu Baubeginn 
(April 2007) als verbindlich zu akzeptieren, da er in Teilbereichen aus der eigenen 
Sicht im Ergebnis zu enge Terminwünsche bzw. Terminvorgaben enthielt. Beruhte die 
Verweigerung des Generalplaners auf zu optimistischen Zeitvorgaben und Terminplä-
nen? Das wäre gegebenenfalls weiter aufzuklären.  

Wenn ja, hätte die ReGe einen weiteren Hinweis bzw. eine weitere Warnung erhalten, 
dass das Projekt zu schnell vorangetrieben wird. Der Zeitverzug von 19 Monaten bis 
zum Nachtrag 4, die Aussage des Zeugen Prof. Dr.-Ing. Ruf, dass auch die synchro-
nisierte Terminplanung aus dem November 2008 nur dann einzuhalten ist, wenn alle 
„optimalsten“ Voraussetzungen gleichzeitig eintreten767, die Ankündigung seitens 
ADAMANTA, dass mit einer Gesamtfertigstellung nicht vor Ende 2012 (ein Jahr später 
als im November 2008 vereinbart) zu rechnen sei768 sowie die Aussage der ReGe, 
dass im Januar 2010 ein Verzug von acht bis zehn Wochen festzustellen sei769, könn-
ten zeigen, dass alle Beteiligten in ein terminliches Korsett gezwungen sind, das im 
Ergebnis den optimistischen Annahmen nicht standhält, sodass es immer wieder zu 
Verschiebungen kommt.  

 

 

                                                      
763 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 2. September 2010, S. 12 am Ende/13; Margedant, 

Protokoll der Sitzung vom 10. Dezember 2010, S. 14.  
764 Akte Nr. 123q, S. 061, Risikoanalyse vom 1. Oktober 2008. 
765 Akte Nr. 457, S. 071. 
766 Leutner, Protokoll der Sitzung vom 5. Januar 2011, S. 46. 
767 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 78. 
768 Hamburger Abendblatt, „Hochtief warnt: Elbphilharmonie noch ein Jahr später“, 21. Januar 

2010, S. 1. 
769 Bild, „Baufirma kündigt an Elbphilharmonie 1 Jahr später fertig!“, 21. Januar 2010, S. 3. 
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IX. Ausgestaltung des Bau-Leistungsvertrags 
Nach den derzeitigen Ermittlungen des Ausschusses enthielt der zwischen der Bau 
KG und ADAMANTA geschlossene Bau-Leistungsvertrag Ungenauigkeiten bzw. Lü-
cken, die sich nachteilig auf die Kostenentwicklung ausgewirkt haben. 

1. Risikoverteilung – Integration der Investorenplanung 
In erster Linie ist hier eine fehlende deutliche Regelung zu den Folgen der Integration 
der Investorenplanung zu nennen. Dem Investor war es seitens des Bauherren aus-
drücklich gestattet, im Rahmen des Vergabeverfahrens eine eigene Planung der In-
vestorenbereiche des sogenannten kommerziellen Mantels – bestehend unter ande-
rem aus Hotel und Gastronomie – vorzulegen. Diese Planung wurde Bestandteil des 
Vertrags zwischen Bau KG und ADAMANTA770.   

Aufgrund der hierdurch veranlassten Integration der Investorenplanung in die übrige 
Objekt- und Fachplanung durch den Generalplaner ergaben sich Änderungen im Be-
reich der Entwurfsplanung des Gebäudes771. Dadurch wurde das Bausoll im Vergleich 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung und des Vertragsschlusses verändert. Folglich war 
es der ADAMANTA möglich, erfolgreich die PÄM 100 zu platzieren. Im Rahmen des 
Nachtrags 4 bewilligte die Bau KG für die PÄM 100 ca. 3,6 Mio. €772. Diese PÄM wur-
de ausgiebig verhandelt. Die Bau KG vertrat lange Zeit die Ansicht, dass erst das 
Ergebnis der integrierten Investorenplanung das vertragliche Bausoll darstellen wür-
de773. Nach Aussage des Senats sah der Vertrag mit ADAMANTA keine eindeutige 
vertragliche Regelung dazu vor774. Die auf das Bauvertragsrecht spezialisierte und 
durch die Bau KG eingeschaltete Rechtsanwaltskanzlei Heiermann Franke Knipp 
bestätigte dies und kam zu dem Ergebnis, dass die vertraglichen Regelungen die 
Annahme einer Bausolländerung und damit das Stellen eines Nachtrags/PÄM dem 
Grunde nach zuließen775. Soweit demnach die Bau KG bzw. die ReGe von Anfang 
den Plan verfolgt haben sollten, dass die Auswirkungen der Investorenplanung allein 
ADAMANTA treffen, ist das durch die vertraglichen Regelungen nicht erreicht worden. 
Diese fehlende klarstellende Regelung hat zu einer Kostensteigerung von mindestens 
ca. 3,6 Mio. € beigetragen. 

Gleichwohl muss betont werden, dass dieser Kostensteigerungsbetrag wohl nicht mit 
einem Schaden gleichzusetzen sein dürfte. Hätte eine entsprechende klarstellende 
vertragliche Regelung vorgelegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ADA-
MANTA aufgrund dieser Regelung und der daraus folgenden unsicheren Bestimmung 
eines zukünftigen Bausolls Sicherheitspuffer bzw. Risikozuschläge in den ursprüngli-
chen Vertragspreis einkalkuliert hätte. Ob aufgrund des dann unklaren und schwer zu 
kalkulierenden Bausolls vergaberechtliche Probleme entstanden wären, soll hier nicht 
beleuchtet werden.  

2. Schnittstellen – Leistungsabgrenzung zwischen Bau KG und 
ADAMANTA 

Ein weiteres Problem ergab sich aufgrund der Abfassung des Bau-Leistungsvertrags 
im Hinblick auf die bereits im Ansatz dargestellte sogenannte Schnittstellenproblema-
tik776. Diese beruht auf dem Umstand, dass sowohl die Bau KG über den Generalpla-

                                                      
770 Akte Nr. 123i, S. 076 ff., Anlage 16 zum Leistungsvertrag vom 1. März 2007, dort Anlage 

2.8.2. zum Angebot vom 24. November 2006. 
771 Drs. 19/1841, S. 8 Punkt aa); Akte Nr. 123q, S. 055 f., Risikoanalyse der ReGe vom 1. Ok-

tober 2008. 
772 Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 26. 
773 Akte Nr. 123q, S. 055 f., Risikoanalyse der ReGe vom 1. Oktober 2008. 
774 Drs. 19/1841, S. 8 Punkt aa). 
775 Akte Nr. 505, S. 001, Stellungnahme der Kanzlei Heiermann Franke Knipp. 
776 Zweiter Teil, F. III. 2. 
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ner als auch ADAMANTA Planungsleistungen erbringen. Eine schematische Abgren-
zung der jeweiligen Planungsleistungen ergibt sich aus der Anlage 7.1 zum Leis-
tungsvertrag vom 1. März 2007777. Nachfolgend ist ein Auszug dargestellt. 

 
Diese Schnittstellenliste nimmt Bezug auf die Leistungsphasen der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure (HOAI). Zu den einzelnen Phasen sind die sogenann-
ten Grundleistungen dargestellt. Neben diesen Grundleistungen können im Planungs- 
und Bauverlauf jedoch auch die sogenannten Besonderen Leistungen anfallen. Zwi-
schen der Bau KG und der ADAMANTA bestand Streit darüber, wer die erforderlich 
gewordenen Besonderen Leistungen zu erbringen hat. Das betraf zum Beispiel die 
Besonderen Leistungen zur Phase 4 der Tragwerksplanung778. Nach Angaben des 
Projektsteuerers ASSMANN vertrat die Bau KG bis kurz vor Abschluss des Nachtrags 
4 die Meinung, dass die ADAMANTA diese Planungsleistungen zu erbringen hat779. 
Erst mit dem Nachtrag 4 regelten die Bau KG und die ADAMANTA ausdrücklich, wel-
che Vertragspartei für die Besonderen Leistungen verantwortlich ist, § 2 Ziff. 2 lit. b) 
des Nachtrags 4780. Im Bereich der Tragwerksplanung zur Leistungsphase 4 oblag 
nunmehr zweifelsfrei der Bau KG diese Planungsleistung. Der Generalplaner wurde 
seinerseits mit dem eigenen Nachtrag 4 vom 26. November 2008 beauftragt, diese 
zusätzlichen Planungsleistungen zu erbringen. Die Besonderen Leistungen flossen in 
ein neu gebildetes Budget in einer Größenordnung von ca. 1,7 Mio. € ein781. Daraus 
resultierte ein erhöhtes Honorar, das zur Kostensteigerung beigetragen hat.  

Bezogen auf diese Erhöhung des Honorars ist darauf hinzuweisen, dass der Bau KG 
kein Schaden entstanden sein dürfte. Bei korrekter Formulierung des Vertrags wäre 
entweder von Anfang an der Generalplaner mit diesen Leistungen vergütungspflichtig 
beauftragt worden oder die ADAMANTA hätte bei realistischer Betrachtung diese Pla-
nungsleistung bei der Angebotserstellung berücksichtigt und in die angebotene, dann 
erhöhte Vergütung eingerechnet.  

                                                      
777 Akte Nr. 123g, S. 039.  
778 Akte Nr. 767, S. 007, Statusbericht des Projektsteuerers ASSMANN per 31. Dezember 

2008.  
779 Akte Nr. 767, S. 007, Statusbericht des Projektsteuerers ASSMANN per 31. Dezember 

2008. 
780 Akte Nr. 123b, S. 005. 
781 Drs. 19/1841, S. 11, Punkt 4. lit. c); Aktennotiz der ReGe vom 26. November 2008, Akte Nr. 

462, S. 001. 
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3. Abfassung der Leistungsbeschreibung 
Die PÄMs 58 und 146 beruhen auf einer Bausolländerung des Tragwerks. Die PÄM 
58 führte zu einem anerkannten Vergütungsanspruch von ca. 1,3 Mio. € und die PÄM 
146 von ca. 6,3 Mio. €782. Die Bau KG vertrat lange Zeit gegenüber der ADAMANTA 
die Auffassung, dass in Folge des funktional beschriebenen Bausolls die aufgrund der 
Änderung der statischen Berechnungen erforderlich gewordenen Mehrmengen an 
Stahl zu keiner Nachtragsvergütung führen würden783. Mit dem Nachtrag 4 wurden 
dennoch die dargestellten Summen anerkannt, da man aufgrund baujuristischer Bera-
tung zu dem Ergebnis gelangt war, dass diese Annahme nicht zutrifft784. Entspre-
chend erfolgte die Darstellung in der Drucksache zum Nachtrag 4, dass diese Mehr-
mengen nach dem Vertrag von der Bau KG zu tragen waren785. Insoweit wurde die 
Schwäche des (vermeintlich) funktional beschriebenen Bausolls deutlich. Die Be-
schreibungen zum Tragwerk enthielten nicht nur Ausführungen in funktionaler Hinsicht 
(technische Zielvorgabe), sondern auch Planungen und konkrete Berechnungen zur 
Statik786. Wie bereits dargestellt, bestimmen diese Planungen und Berechnungen 
unabhängig von dem Funktionsgedanken des Vertrags das Bausoll787. Kommt es im 
Laufe des Planungsprozesses zu einer Änderung der Planung aufgrund gestalteri-
scher oder technischer Änderungen, die über eine reine Fortschreibung der ursprüng-
lichen Planung hinausgehen, ändert sich das Bausoll, was einen Nachtragsgrund 
setzt. Folglich kollidierte der vorausgesetzte funktionale Charakter des Leistungsver-
trags mit der konkreten, zu detailreichen Leistungsbeschreibung. 

Diese Problematik der Durchbrechung der reinen Funktionalität der Leistungsbe-
schreibung setzt sich auch im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung fort. 
Nach der Darstellung des Senats hätten Teilbereiche dieser vertraglichen Leistungs-
beschreibung bereits eine solche Detailtiefe aufgewiesen, dass keine funktionale Be-
schreibung mehr vorgelegen habe788. Im Bereich Haustechnik (Technische Gebäude-
ausrüstung) und Ausbau haben sich anerkannte Nachforderungen seitens ADAMAN-
TA in Höhe von 13,5 Mio. € ergeben789. Welcher Anteil genau auf eine zu detaillierte 
Leistungsbeschreibung entfällt, kann derzeit nicht bestimmt werden.  

4. Auswirkungen und Verantwortung 
Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass die Abfassung des Bau-Leistungsvertrags zu 
einer Kostenentwicklung in dem dargestellten Umfang von über 10 Mio. € beigetragen 
hat. Aufgrund der Kürze der Untersuchungszeit konnten nur die dargestellten Beispie-
le herausgearbeitet werden. In welchen Verantwortungsbereich genau diese lücken-
hafte oder konzeptändernde Abfassung des Vertrags und seiner Leistungsbeschrei-
bung fällt, kann derzeit nicht angegeben werden. Hierzu wären weitere Ermittlungen 
anzustellen.  

Generell ist festzustellen, dass die Vorbereitung und Abfassung eines Bauvertrags 
keinesfalls nur baujuristischen Sachverstand erfordert, sondern vor allem auch bau-
technischen. Der Baujurist sollte mit dem Baufachmann eng zusammenarbeiten. Bei-
de müssen sich abstimmen und wechselseitig beraten. Die besten juristischen Klau-
seln entfalten nicht ihre gewünschte Wirkung, wenn nicht das Maßgebliche mit Sorg-
falt vorbereitet ist: die Leistungsbeschreibung, die das Bausoll bestimmt790. Der Bauju-
rist ist selbstverständlich nicht in der Lage, die technische Baubeschreibung zu liefern. 

                                                      
782 Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 22, 28. 
783 Akte Nr. 123q, S. 057, Risikoanalyse der ReGe vom 1. Oktober 2008. 
784 Akte Nr. 487, S. 131, Stellungnahme der Kanzlei Heiermann Franke Knipp. 
785 Drs. 19/1841, S. 8, Punkt bb) am Ende. 
786 Drs. 19/1841, S. 8, Punkt bb) am Ende. 
787 Vgl. Dritter Teil, A. II. 
788 Drs. 19/1841, S. 8, Punkt cc). 
789 Drs. 19/1841, S. 7. 
790 Vgl. Dritter Teil, A. II. 
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Gleichwohl kann ein erfahrener Baujurist auf klassische, auch hier relevante juristisch-
technische Sachverhalte achtgeben.  

Das betrifft zum einen die Schnittstellenproblematiken, also die Frage, ob alle (we-
sentlichen) Leistungsabgrenzungen zwischen Bauherr und Bauunternehmer geregelt 
sind (siehe oben Nachtrag des Generalsplaners).  

Zum anderen betrifft das die Formulierung (rein) funktionaler Leistungsbeschreibun-
gen und Hinweise darauf, dass Abweichungen von der rein funktionalen Zielbeschrei-
bung die gewünschte Wirkung der Funktionalität aufheben oder beeinträchtigen kann 
(siehe oben PÄM 58, 146 und Haustechnik).  

Ferner wäre vertraglich sicherzustellen, welche Vertragspartei bestimmte vorherseh-
bare Risiken und daraus resultierende Kosten trägt (siehe oben PÄM 100).  

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht festgestellt werden, ob die Rechtsberatung aufsei-
ten der Stadt auf die oben ausgeführte, deutliche Abhängigkeit der vertraglichen Ver-
hältnisse von den Inhalten der der Ausschreibung beigefügten technischen Dokumen-
tation hinreichend hingewiesen hat. 

X. Externe Beratung 
Am Projektmanagement bei Planung und Bau der Elbphilharmonie waren zahlreiche 
Beratungsunternehmen beteiligt, welche z.T. auch wesentliche Entscheidungen mit-
geprägt haben. So sind dem Ausschuss insgesamt mindestens 59 externe Gutachten, 
Stellungnahmen, Analysen und Konzepte zu Planung, Bau und Betrieb der Elbphilhar-
monie von 31 unterschiedlichen Gesellschaften mit einem Gesamtumfang von über 
2.700 Seiten bekannt791. 

Vor dem Hintergrund der personellen Ausstattung der ReGe sowie der Komplexität 
des Projekts war die Einbindung externen Fachwissens notwendig und sinnvoll. 

1. Ausmaß, Tragweite und Einbindung der Beratung 
Der Einfluss dieser Gutachten bzw. deren Verfasser auf den Fortgang des Projekts-
war insgesamt sehr unterschiedlich und lässt sich nicht ohne die Vernehmung beteilig-
ter Personen endgültig feststellen. Dies gilt insbesondere auch für verantwortliche 
Mitarbeiter von beratenden Unternehmen, welche bisher nicht als Zeugen vorgesehen 
sind. Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt neben der in Anlage II aufgeführten Liste 
bekannter Gutachten lediglich eine exemplarische Auflistung einzelner dem Aus-
schuss bekannter Fälle besonders enger Anbindung von Beratungsunternehmen an 
die Entscheidungen der ReGe dargestellt werden, so z.B. dass 

• Mitarbeiter der beratenden Unternehmen bei Verhandlungen mit den beiden 
bevorzugten Bietern anwesend waren792, 

• die endgültigen Vergabeunterlagen unter erheblicher Mitwirkung von beraten-
den Unternehmen gefertigt worden sind793, 

• wirtschaftliche Risiken eingegangen worden sind, die von beratenden Unter-
nehmen als gering eingeschätzt wurden, sich später aber als gewichtig her-
ausstellten794, 

                                                      
791 Anlage II: Gutachten, Stellungnahmen, Analysen und Konzepte zu Planung, Bau und  

Betrieb der Elbphilharmonie. 
792 Akte Nr. 759, S. 194 f. 
793 Akte Nr. 759, S. 405 ff. 
794 Akte Nr. 633, S. 001 ff., Gutachterliche Stellungnahme der Ernst & Young Real Estate 

GmbH vom 18. Dezember 2006. 
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• vertragliche Risiken eingegangen worden sind, die von beratenden Unter-
nehmen geprüft werden sollten, jedoch nicht identifiziert wurden, später aber 
dennoch eintraten795, 

• mehrere unabhängig voneinander beauftragte Berater ihre Aufgabenvertei-
lung untereinander selbstständig koordinierten und damit eine eigene Projekt-
organisation bildeten796, 

• die Argumente und Gedankengänge der Berater seitens der ReGe im Einzel-
fall auf bereits vorgefertigten Folien bei Entscheidungsträgern bis hin zum 
Ersten Bürgermeister in unveränderter Fassung vorgetragen worden sind797, 

• Entwürfe von Senatsdrucksachen den beratenden Unternehmen zur Korrektur 
übergeben worden sind798. 

Die Bedeutung dieser Aspekte wäre ggf. bei späteren Untersuchungen durch entspre-
chende Vernehmungen jeweils im Einzelfall zu hinterfragen. 

Die enge Verbindung zwischen Beratungsleistung und Entscheidung führte auch bei 
gewichtigen projektbestimmenden Entscheidungssituationen teilweise zu einer fakti-
schen Verlagerung der Entscheidungsverantwortung auf externe Berater. Es wäre zu 
hinterfragen, ob aufseiten der Stadt bzw. der ReGe die zeitliche Kapazität und die 
notwendige Fachkompetenz zu einer kritischen Reflexion vorhanden war und ob die 
Beratungsergebnisse adäquat in das eigene Entscheidungsprogramm eingebunden 
wurden.  

2. Auswahl der Rechtsberatung zum Vergabeverfahren und zur 
Vertragsgestaltung 

Aufgrund der Entscheidung der FHH, die Investorensuche mittels vergaberechtlichem 
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem europaweitem Teilnahmewettbewerb zu 
suchen, waren die Themen „Gestaltung des Vergabeverfahrens“ und „Gestaltung des 
Vertragspakets mit dem Investor“ aufs engste miteinander verwoben. Mithin war die 
Auswahl der hier unterstützenden externen Rechtsberatung projektentscheidend. 
Soweit ersichtlich, gelangte die in beiden o.g. Komplexen für die ReGe tätige Sozietät 
HKLW auf mittelbare Empfehlung von Herrn Gérard im Jahr 2004 in das Projekt Elb-
philharmonie, zunächst vor dem Hintergrund der so angenommenen außerordentli-
chen vergaberechtlichen Expertise einer dort tätigen Partnerin799. Aus oben darge-
stelltem Grund beriet HKLW auch in Sachen „Gestaltung Vertragspakete“. Mithin hat 
es die ReGe – soweit ersichtlich – unterlassen, in den o. g., für das Projekt weichen-
stellenden und erfolgsentscheidenden Punkten vor Mandatserteilung mehrere führen-
de Rechtsanwaltskanzleien aufzufordern, ihre jeweiligen Vorstellungen zur Gestaltung 
des Prozesses zu präsentieren800. Ein solches Vorgehen hätte bei Projekten mit ver-
gleichbarer Größenordnung und Bedeutung der Üblichkeit entsprochen. Sich hier auf 
eine mittelbare Empfehlung verlassen zu haben und nicht am Markt verfügbare Exper-
tise im Vergabe- und Bauvertragsrecht zumindest abzufragen verdient Kritik. 

 

                                                      
795 Akte Nr. 759, S. 093, Ausführungen unter Teil 3, Kapitel IV i.V.m. der Übersicht zur Risiko-

verteilung bei PPP-Bauprojekt der Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek vom 13. Juni 
2006. 

796 Akte Nr. 759, S. 112 ff. 
797 Akte Nr. 759, S. 068 ff. 
798 Akte Nr. 756, S. 168 ff. 
799 Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19. Oktober 2010, S. 65 f. 
800 Sog. „Beauty Contest“; Der Zeuge Ruf sagte aus, dass im Vorfeld der Beauftragung von 

RKS selbst und im Vorfeld der Beauftragung des ASSMANN nachfolgenden Projektsteue-
rers entsprechende Vorauswahlen durchgeführt wurden, Ruf, Protokoll der Sitzung vom  
14. Dezember 2010, S. 65 f. 
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XI. Nachtrag 4 
Nachfolgend werden zwei Punkte des Inhalts des mit der ADAMANTA abgeschlosse-
nen Nachtrags 4 näher untersucht.  

1. Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung 
a) 36,8 Mio. € maximaler Risikobetrag801 

Nach den Ausführungen des Senats zur Begründung der mit ADAMANTA vereinbar-
ten Höhe des Nachtrags 4 wird für den Teil der Kostenerhöhung wegen Bauzeitver-
längerung in der Drucksache 19/1841 angegeben, dass er nach intensiven Verhand-
lungen mit dem Generalunternehmer mit 36,8 Mio. € bewertet worden sei. Nach der 
Aktenlage und dem bisherigen Ergebnis der Beweisaufnahme ist unerfindlich, wes-
halb die Bau KG eine Forderung von ADAMANTA in dieser Höhe akzeptiert hat. Zum 
einen lässt sich dies nicht auf die von der Bau KG in Auftrag gegebene Risikoab-
schätzung des eingeschalteten Ingenieurbüros RKS stützen. Zwar kommt der Sach-
verständige in seiner Risikoabschätzung genau zu diesem Betrag. Hierbei handelt es 
sich nach dem Inhalt der Expertise um das zu erwartende Risikopotenzial802 bzw. 
nach der Aussage des Zeugen Prof. Dr.-Ing. Ruf803 lediglich um den Betrag, der die 
obere Grenze des Verhandlungsspielraums markiert. Dieser Verhandlungsspielraum 
wurde im Ergebnis nicht genutzt. Eine Verhandlung hätte mit dem Ziel eines niedrige-
ren Betrags geführt werden müssen und nicht bei diesem Maximalbetrag enden dür-
fen. 

b) Belastbarkeit der Risikoabschätzung 

Weiter ist kritisch zu betrachten, dass sich die Bau KG für ihre Verhandlungen ledig-
lich auf eine Risikoabschätzung gestützt hat, für die der eingeschaltete Sachverstän-
dige keine ausreichende Zeit hatte, um über eine bloße Risikoabschätzung hinaus 
eine gutachterliche Feststellung treffen zu können. Da es sich bei dem Betrag von 
36,8 Mio. € lediglich um den bei überschlägiger Abschätzung höchstmöglichen Betrag 
handelt, ist anzunehmen, dass eine eingehendere Begutachtung, die mehr Zeit erfor-
dert hätte, einen niedrigeren Betrag innerhalb der in der Risikoabschätzung aufgezeig-
ten Bandbreite zur Folge gehabt hätte. Nach bisheriger Auswertung der Risikoab-
schätzung von RKS vom 18. November 2008 bestehen sogar deutliche Hinweise da-
für, dass sich eine als realistisch erweisende Kostensteigerung aus Bauzeitverlänge-
rungen in einem noch niedrigeren Bereich, tendenziell innerhalb einer im einstelligen 
Millionenbereich liegenden Marge, bewegt.  

aa) Bauzeitverlängerung 

Dies betrifft zum einen die von RKS genannte Bauzeitverlängerung. Die Bandbreite 
der aus den terminbeeinflussenden PÄMs resultierenden Bauzeitverlängerung wird 
mit 15 bis 21 Monaten angegeben804.  

                                                      
801 Akte Nr. 408, S. 117, Risikoabschätzung RKS BZB II++. 
802 Akte Nr. 408, S. 120, Risikoabschätzung RKS BZB II++. 
803 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S, 82. 
804 Akte Nr. 408, S. 078, Risikoabschätzung RKS BZB II++. 
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Im Mittel ergibt dies 18 Monate, mit Sicherheitszuschlag von einem Monat 19 Mona-
te805. Davon hat RKS der Bau KG 16 Monate als obere Grenze zugewiesen806. Fol-
gende Überlegungen weisen darauf, dass eine noch deutlich geringere Terminver-
schiebung in Ansatz zu bringen sein dürfte. 
Der weiter unten dargestellte Bauablauf ist eine Zusammenfassung eines Bauzeiten-
plans807 von HOCHTIEF mit Darstellung des kritischen Wegs auf der Basis eines ver-
änderten Vertragsterminplans. Der Vertragsterminplan sah eine gesamte Ausfüh-
rungszeit von 36 Monaten808 vor. Diesen Plan kann man wegen der sehr knappen 
Ausführungsfristen als sehr „ehrgeizig“ bezeichnen. In einem weiteren Terminplan auf 
der Basis der ersten Bauzeitbilanz zum 12. Oktober 2007 wurde von HOCHTIEF die 
Bauzeit auf 50 Monate809 ausgeweitet. Diese Verschiebung des Endtermins resultiert 
zum einen aus der Verlängerung der Ausführungsfristen der Einzeltätigkeiten, die z.T. 
verdoppelt oder noch höher angesetzt wurden, und zwar auch bei Aktivitäten, die 
überhaupt noch nicht begonnen worden waren. Dies lässt den Schluss zu, dass eine 
wichtige Berechnungsgrundlage des Terminplans, nämlich die Kapazitäten, gegen-
über den Annahmen des Vertragsterminplans aus irgendwelchen Gründen reduziert 
wurde. Zum anderen wurden bereits eingetretene Verzögerungen und solche, die man 
im weiteren Verlauf erkennen zu können glaubte, eingearbeitet. Letztlich schlug sich 
die Verlängerung nur mit 12 bis 14 Monaten nieder. Von diesem Terminplan ist 
HOCHTIEF nicht mehr abgewichen, obwohl dieser im Widerspruch zu der vertragli-
chen Vereinbarung stand. Er wurde im Weiteren allen Terminüberlegungen von 
HOCHTIEF zugrunde gelegt. In der Einigung über den Nachtrag 4 wurde das von 
HOCHTIEF veränderte Grundkonzept dann festgeschrieben. Der Ausführungstermin-
plan vom 21. November 2008 geht von diesen Verhältnissen aus. 
Der „kritische Weg“ ist nun die lückenlose Aneinanderreihung der sog. kritischen Tä-
tigkeiten, die ohne zeitlichen Spielraum für die Ausführungszeit in der Regel direkt 
zum Ende der Baumaßnahme führen. Normalerweise wirken sich Verlängerungen von 
Tätigkeiten auf dem kritischen Weg direkt auf den Endtermin aus. Die Tatsache, dass 
sich bei einer i.M. Verdoppelung der Ausführungsfristen der Einzeltätigkeiten die Ver-
schiebung mit „nur“ 12 bis 14 Monaten niederschlug, ist bedingt durch die Verknüp-
fung der Einzeltätigkeiten. 

                                                      
805 Akte Nr. 408, S. 079. 
806 Akte Nr. 408, S. 079. 
807 Akte Nr. 384, S. 002, Terminplan BZB I. 
808 Akte Nr. 123, S. 222, Vertragsterminplan. 
809 Akte Nr. 384, S. 34, Terminplan BZB I. 
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Grundsätzlich gibt es drei Arten von Verknüpfungen: 

• Die technologische Beziehung:  
Die Fundamente müssen fertig sein, bevor die Wände gemauert werden. 

• Die kapazitative Beziehung:  
Eine Kolonne stellt die Wände in Abschnitt A her, bevor sie Abschnitt B in  
Angriff nimmt. 

• Die räumliche Beziehung:  
Die Platzverhältnisse sind so beengt, dass zurzeit nur eine Tätigkeit möglich 
ist, obwohl es von der Technologie und der Kapazität her keine Beschränkung 
gibt. 

Bei den technologischen Beziehungen werden dann drei weitere Arten unterschieden: 

• Die End-Anfangsbeziehung: 

 

 
  

Tätigkeit B kann nach Abschluss von Tätigkeit A begonnen werden.  

• Die Anfangs-Anfangs-Beziehung mit Versatz: 

 

 
 

Tätigkeit A muss einen Vorlauf vor der Tätigkeit B haben. 

• Die End-End-Beziehung: 

 

 
 

Tätigkeiten A und B müssen gleichzeitig fertig werden. 

Bei Großbaustellen sind die räumlichen Verhältnisse in der Regel geeignet, die ein-
zelnen Bauteile in Abschnitte zu gliedern. Die Kapazitäten können in ausreichendem 
Umfang eingesetzt werden, sodass sich alle Beziehungen auf die technologischen 
beschränken und dabei auf die Anfangs-Anfangs-Beziehung. Damit reduzieren sich 
Verzögerungen oder Behinderungen in ihren Auswirkungen auf den Endtermin ent-
scheidend, wie am folgenden Beispiel gezeigt werden soll: 

Bauablauf mit End-Anfang-Beziehungen                     mit Anfang-Anfang-Beziehungen 
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Mit der Anfangs-Anfangs-Beziehung werden zwei Effekte erreicht: 

• Die Bauzeit wird kürzer; T2 ist kleiner als T1. 

• Störungen wirken sich nicht in vollem Umfang auf das Bauende aus. 

Gelingt es, dieses Prinzip auf alle Tätigkeiten anzuwenden, spricht man von einem 
homogenen Taktsystem. Bei der Elbphilharmonie ist der Bauablauf für die Unterge-
schosse, das Parkhaus, das Hotel und den Wohnbereich so organisiert worden, dass 
die immer wieder gleichen Geschosse in mehrere Abschnitte unterteilt wurden. Bei 
dem Konzertsaal ist dies nur z.T. gelungen.  

Damit haben sich die i.M. Verdoppelungen der Einzelbauzeiten nur in der Größenord-
nung von 12 bis 14 Monaten ausgewirkt und auch die Behinderungen und Verzöge-
rungen gemäß Bauzeitbilanz II sind nicht voll dem Endtermin zu zuschlagen. 

Jahr
Monat J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phase 0
Mobilisierung

Phase 1
Abbruch

Phase 2
Nachgründung

Phase 3
Gründ.-Ebene
Auffüllung
Anbau
Sohle Tiefgarage 2 3
Untergeschosse
EG - 10. OG 1

Phase 4 ?
Rohbau  Hotel
Rohbau Wohn.
Rohbau Philh.
Innenschale
Stahlkonstrukt.

Phase 5
Dach

Phase 6
Fassade neu

Phase 7
Ausbau bis 7.OG
Ausbau Philh.
Szenographie
Weße Haut
Ausbau Hotel

Phase 8
Restarbeiten
Abnahme

2011

5 Monate

2007 2008 2009 2010

Ursprünglicher Termin

Verschobener Termin

?

 
Auf dem kritischen Weg am Anfang sind viele Tätigkeiten verzahnt durch technologi-
sche Abhängigkeiten. Er beginnt mit der teilweisen Entkernung des Kaispeichers, der 
Herstellung der Gründung für die Fassadenabfangung, Restabbruch, Nachgründung 
in mehreren Abschnitten, Herstellung der Sohle in mehreren Abschnitten und dann in 
Teilbereichen nochmalige Ergänzung der Gründungspfähle. Hier treten u.a. Verzöge-
rungen beim Anbau der Tiefgarage auf, die aber als seitliches Anhängsel nicht auf 
dem kritischen Weg des Gesamtkomplexes liegen kann (0,5 Monate). Eine weitere 
Terminverschiebung in der Nachgründung wird ausgelöst durch eine verspätete Plan-
lieferung, Methangasaustritte, Hindernisse etc. von zwei Monaten, die sich voll auf 
den Endtermin auswirken. 

Nachdem die letzten Gründungsarbeiten abgeschlossen sind, wird mit dem Abschnitt 
3 der Untergeschosse begonnen. Die Abschnitte 1 und 2 konnten früher in Angriff 
genommen werden, weil hier auch die Pfähle früher fertig waren. Insgesamt werden 
die Arbeiten an den Untergeschossen um 1,5 Monate durch Störungen verlängert. Da 
hier eine Anfangs-Anfangs-Beziehung zu der nachfolgenden Ausführung der aufge-
henden Geschosse besteht und für die Herstellung der Untergeschosse zehn Monate 
in mehreren Abschnitten angesetzt sind, ist ein terminlicher Einfluss auf die nachfol-
genden Arbeiten gemäß den oben angestellten Überlegungen nur teilweise mit einem 
Monat anzusetzen. 

Die weiteren Verzüge 

• PÄM 146 Stahlbau Großer Saal  1,0 Monate 

• PÄM 274 Rohbau    0,5 Monate 

• PÄM 275 Dach und Hülle  0,5 Monate 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode  Drucksache 19/8400 

123 

sind in ihren Auswirkungen auf den Endtermin ohne genauere Detailanalyse unklar. 
Da Dach und Hülle aber die abschließenden Arbeiten darstellen und der Stahlbau mit 
Sicherheit in einer Beziehung zu der Fassade und dem Dach steht, werden die zwei 
Monate im Bereich Fassade voll übernommen.  

Zu dem weiteren Ablauf ist festzustellen: Nachdem das statische System bis zum 10. 
OG fertiggestellt ist, wird mit dem Bau der Wohnungen und der Philharmonie fortge-
fahren. Das Hotel wird begonnen, nachdem das 10. OG komplett abgeschlossen ist. 

Dieser Zeitpunkt fällt aber zusammen mit der Fertigstellung der Wohnungen, sodass 
die Vermutung naheliegt, dass hier keine technologischen Abhängigkeiten maßge-
bend waren, sondern kapazitative. 

Die technologischen Voraussetzungen waren nämlich die gleichen wie für Wohnun-
gen und Philharmonie, die zügig weitergebaut wurden. Offensichtlich sind dann die 
Kapazitäten aus dem Wohnungsteil auf das Hotel umgesetzt worden, während die 
Philharmonie weiter in Arbeit war. Damit verlagert sich der kritische Weg auf den Ho-
teltrakt; Verzüge bei der Philharmonie und den Wohnungen spielen im Hinblick auf 
den Endtermin keine Rolle mehr. 

Völlig unklar ist, warum im Weiteren nun der Rohbau und der Ausbau des Hotels über 
eine End-Anfangs-Beziehung gekoppelt sind. Nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik wird bei Hochbauten mit dem technischen Ausbau begonnen, wenn 
der Rohbau einen Vorlauf von 3 bis 4 Geschossen hat. Hier ist planerisch eine Be-
schleunigungschance nicht genutzt worden. 

Ein besonderes Kapitel ist die Szenografie. Die Ausführungsfrist hat sich um sieben 
Monate verlängert. Als Begründung hierfür wird der erheblich gestiegene Aufwand 
beziffert (von 7 Mio. € auf 16 Mio. €). Dieser erhöhte Aufwand bezieht sich aber in 
erster Linie auf höhere Materialkosten810 und nicht auf einen gestiegenen Leistungs-
umfang. Insofern ist die Verlängerung der Ausführungsfrist infrage zu stellen. 

In der Risikoabschätzung werden die sieben Monate zur Gesamtausführungsfrist ad-
diert. HOCHTIEF selbst legt im Terminplan zur Bauzeitbilanz II++ mit Darstellung des 
kritischen Wegs den Ausbau Konzertsaal und die Szenografie zeitlich parallel (An-
fang-Anfang-Beziehung). Die Szenografie hat ihren Schwerpunkt in der Mitte des 
Saals, der Ausbau betrifft hingegen Wände, Decken und Fußböden um die Mitte her-
um, sodass Arbeiten an der Szenografie die Ausbauarbeiten nur kurzzeitig behindern 
würden. Eine räumliche Beziehung liegt also nicht vor. Auch die Weiße Haut kann 
während der Ausbauphase parallel installiert werden ohne eine Verzögerung der Aus-
bauarbeiten. Insofern ist die Verlängerung der Ausführungsfrist für den Konzertsaal 
über mehrere Monate nicht erklärbar. Besonders aber diese Verlängerungen führen 
zu dem Gesamtverzug lt. RKS von 18 Monaten. 

Damit verbleibt der kritische Weg im Hotelbereich. 

Insgesamt sind auf Basis einer überschlägigen Best-Case-Betrachtung Einzelverzüge 
mit folgenden Auswirkungen auf den Endtermin anzusetzen811: 

  HOCHTIEF RKS Vergleichs- 
betrachtung

Bezeichnung Beschreibung Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

PÄM 06 Schrägstützen 0,2 0,0 0,0
PÄM 33 Rohbau TG Anbau 0.5 0,5 0,0
PÄM 58,2 Rohbau 2.UG 1,0 1,5 1,0
PÄM 90 Sohlplattenstreifen 0,0 0,0 0,0
PÄM 189 Zus. Maßnahmen 

Pfahlgründung 
2,0 2,0 2,0

                                                      
810 Margedant, Protokoll der Sitzung vom 19. November 2010, S. 67. 
811 Ergebnis einer überschlägigen Betrachtung der Bauingenieure im Arbeitsstab des PUA, die 

bei einer weiteren Aufklärung mittels Sachverständigengutachten zu vertiefen wäre. 
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  HOCHTIEF RKS Vergleichs- 
betrachtung 

Bezeichnung Beschreibung Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

PÄM 100/130 Tektur Rohbau 1,0 0,0 0,0 
PÄM 141/ 153 Ostfassade 0,5 0,0 0,0 
PÄM 146 Stahlbau 1,5 1,0 1,0 
PÄM 272  Erk. PÄM Ausbau 1,5 0,0 0,0 
PÄM 274 Erk. PÄM Rohbau 1,0 0,5 0,5 
PÄM 275 Erk. PÄM Dach 1,0 0,5 0,5 
PÄM 276 Erk. PÄM TGA 1,0 0,0 0,0 
PÄM 164/259 Szenografie 10,0 7,0 0,0 
w.Haut Weiße Haut 1,0 2,0 0,0 
PÄM M1 Produktivitätsminderung 0,0 0,0 0,0 
 Summe 22,2 15,0 5,0 

Dieser Wert von fünf Monaten stellt die untere Grenze des Zeitverzugs dar, während 
die 18 Monate aus dem Gutachten der RKS einen möglichen oberen Wert repräsen-
tieren.  

Grundsätzlich ist zu dem von HOCHTIEF angemeldeten Gesamtverzug noch Folgen-
des zu bemerken: 

Die hier angesetzte Verlängerung der Bauzeit und auch die von RKS benannten  
18 Monate müssen vor diesem Hintergrund eines ohnehin ausgedehnten Terminplans 
gesehen werden. Es ist zu vermuten, dass unter Zugrundelegung des Vertragstermin-
plans die abweichenden Ergebnisse noch ungünstiger für HOCHTIEF ausgefallen 
wären.  

bb) Zeitabhängige Kosten 

Zum anderen hat RKS aus Zeitgründen weitgehend die Kostenansätze von HOCH-
TIEF für die finanziellen Auswirkungen der Bauzeitverlängerungen übernommen812. 
Bei näherer Betrachtung sind einige Positionen aber kritisch zu beurteilen. Die Positi-
on „gewerkspezifische Baustelleneinrichtung“813 dürfte zu einem großen Teil aus Kos-
ten für die Bereitstellung von Mannschafts- und Sanitärcontainern bestehen, die aber 
bereits von der Position „Container (Mannschaft)“ erfasst sind. Die weitere Position 
„Allgemeine Geschäftskosten“ ist insoweit nicht gesondert als Kosten der Bauzeitver-
längerung berücksichtigungsfähig, als diese bereits in den PÄMs für Mehrleistungen 
enthalten sind, die über Einheitspreise berechnet worden sind. Allgemeine Geschäfts-
kosten sind nämlich als umsatzbezogene Zuschläge Teil der Einheitspreise814. Der 
Ansatz für „störungsbedingte Mehrkosten“ wird von dem Generalunternehmer mit 
einer verstärkten Bauleitungsmannschaft begründet815. An der Komplexität der Bau-
aufgabe dürfte sich durch den zusätzlichen Aufwand allerdings nichts Wesentliches 
geändert haben, sodass es naheliegt, dass hier Abstriche zu machen sind.  

cc) Folgerung 

Es spricht mithin einiges dafür, dass eine noch eingehendere Prüfung der bauzeitver-
zögerungsbedingten Forderungen des Generalunternehmers einen noch unterhalb 
des von RKS in der Risikoabschätzung angegebenen Rahmens liegenden Betrag 
ergeben hätte. Auch unter diesem Blickwinkel erscheint der von der Bau KG in Höhe 
von 36,8 Mio. € eingesetzte Betrag für die zu akzeptierenden Kosten der Bauzeitver-
längerung erheblich übersetzt. 

 

                                                      
812 Akte Nr. 408, S. 90 ff. 
813 Akte Nr. 408, S. 96 ff. 
814 Keil/Martinsen „Einführung in die Kostenrechnung für Bauingenieure“, 13. Auflage, 2010.  
815 Akte Nr. 408, S.104 ff. 
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2. Einigungssumme 
Der Nachtrag 4 mit ADAMANTA enthält nach der Darstellung des Senats einen Betrag 
in Höhe von 30,0 Mio. €, der als Einigungssumme ausgewiesen ist816. Dieser Summe 
stehen keine konkrete Forderung und damit keine konkrete Leistung der ADAMANTA 
gegenüber. 

a) Alternativen zu einer Einigung 

Die Drucksache 19/1841 stellt als Alternative zu der Vereinbarung zwei Szenarien dar: 
die Kündigung durch ADAMANTA und daraus drohende Schäden in „mittlerer dreistel-
liger Millionenhöhe“ sowie einen parallel zum Bau geführten Rechtsstreit zur Klärung 
der strittigen Nachtragsforderungen817. Zwischen der ReGe, dem Aufsichtsrat der Bau 
KG und auch der Kulturbehörde wurde ein weiteres Szenario erörtert, das in der 
Drucksache nicht erwähnt wird. Es wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, den 
Vergleichsschluss in das Frühjahr 2009 zu verschieben818.  

aa) Verschiebung des Vergleichsschlusses in das Jahr 2009 

Die Verschiebung des Vergleichsschlusses in das Frühjahr 2009 wurde vor dem Hin-
tergrund angedacht, dass der Generalplaner im Februar 2009 ein weiteres Planungs-
paket, das den Ausbau des Gebäudes betraf, vorlegen wollte819. Das Bausoll hätte 
daraus folgend über die benannten 95 Prozent hinaus820 weiter konkretisiert werden 
können. Die ReGe führte gegenüber dem Aufsichtsrat der Bau KG aus, dass die Ver-
schiebung des Vergleichsschlusses dazu führen würde, dass die ADAMANTA weiter 
nur „Dienst nach Vorschrift“ machen werde, dass das Claim Management fortgesetzt 
bzw. noch intensiviert würde, die Probleme bei der Tragwerksplanung sich verschär-
fen und zu einem dreimonatigen Baustillstand führen und die Arbeit der Preconstructi-
on-Teams nicht beginnen würden, was eine deutlich größere Bauzeitverlängerung zur 
Folge hätte821.  

Dem Ausschuss ist es aufgrund der Kürze der Untersuchung nicht möglich, abschlie-
ßend zu den aufgezählten drohenden Folgen Stellung zu nehmen. Es fällt jedoch auf, 
dass ein maßgeblicher Aspekt, der eine Verschiebung des Vergleichsschlusses mög-
licherweise gerechtfertigt hätte, durch die ReGe – soweit ersichtlich – nicht benannt 
wurde. Das Abwarten der weiteren Planung bis Februar 2009 hätte nicht nur zu einer 
Erhöhung des beschriebenen Bausolls und damit zu einer höheren Kostensicherheit, 
sondern vor allem auch dazu geführt, dass der ReGe sowie ihren technischen und 
juristischen Beratern mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte, die Forderungen der 
ADAMANTA zu bewerten.  

Beispielhaft kann die Summe des Bauzeitennachtrags in Höhe von 36,8 Mio. € heran-
gezogen werden. Es wurde bereits dargestellt, dass dieser Betrag der Höhe nach 
Zweifeln schon deshalb unterliegt, weil die Risikoabschätzung des Büros RKS auf 
Annahmen und Vorgaben beruht, die noch nicht abschließend überprüft waren822. Das 
bestätigte der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Ruf in der Vernehmung am 14. Dezember 2010823. 
Der Zeuge machte weiter deutlich, dass es sich bei der Risikoabschätzung vom  
18. November 2008 um die Ermittlung eines Betrags gehandelt habe, der als maxima-

                                                      
816 Vgl. dazu Zweiter Teil, C. II. 3. d). 
817 Drs. 19/1841, S. 10. 
818 Akte Nr. 123q, S. 469, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom 25. Novem-

ber 2008; Akte Nr. 123a, S. 217–219, Vermerk des Zeugen Margedant vom 15. Oktober 
2008. 

819 Akte Nr. 123q, S. 469, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom 25. Novem-
ber 2008; Akte Nr. 123a, S. 217–219, Vermerk des Zeugen Margedant vom 15. Oktober 
2008. 

820 Drs. 19/1841, S. 3. 
821 Akte Nr. 123q, S. 469, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom 25. Novem-

ber 2008. 
822 Siehe Ziffer 1. 
823 Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 70. 
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les Risikopotenzial habe angesehen werden müssen824. Weiter war zu berücksichti-
gen, dass dem Büro RKS den eigenen Ausführungen nach maximal sechs Arbeitstage 
zur Verfügung standen, die Bauzeitbilanz II++ mit dem Stand 30. Oktober 2008 und 
einem Forderungsvolumen von 141,3 Mio. € zu prüfen. HOCHTIEF hatte nach den 
Ausführungen von RKS erst mit E-Mail vom 12. November 2008 die Forderung über-
mittelt825. RKS spricht selbst von einem „sehr engen vorgegebenen Zeitrahmen“826. 
Aus der Stellungnahme von RKS geht weiter hervor, dass HOCHTIEF selbst von einer 
eigenen „vorläufigen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen“ ausgehe und einer 
„vorläufigen Bewertung“, die für einen „Dialog zu möglichen Kompensationsmaßnah-
men herangezogen“ werden könne827. Aus dem Vorbenannten wird deutlich, dass 
sowohl HOCHTIEF als auch das Büro RKS weit davon entfernt waren, einerseits eine 
ausreichend begründete Forderung aufzustellen und andererseits eine ausreichend 
vertiefte Prüfung vorzunehmen. Die bisherigen Ermittlungen lassen demnach vermu-
ten, dass es in jeder Hinsicht an einer bestimmten Verbindlichkeit mangelte. Eine Ver-
schiebung des Vergleichsschlusses in das Frühjahr 2009 hinein hätte demnach die 
positive Folge gehabt, dass die seitens RKS aufgezeigten Bedenken aufgeklärt hätten 
werden können. Die sporadische unter Zeitdruck erstellte Risikoabschätzung hätte 
möglicherweise nach und nach in eine verbindlichere gutachterliche Stellungnahme 
überführt werden können.  

Innerhalb des neu gebildeten Bauausschusses wurde die Thematik einer mit der Ver-
schiebung des Vergleichsschlusses einhergehenden Ausdehnung des Prüfungszeit-
raums gesehen und dahingehend bewertet, dass diese Ausdehnung aufgrund anderer 
drohender Kostenrisiken in Kauf zu nehmen sei828. Es ist davon auszugehen, dass 
der Bauausschuss das Ergebnis seiner Prüfung dem Aufsichtsrat der Bau KG zugelei-
tet hat. Es konnte nicht herausgearbeitet werden, ob diese Thematik im Aufsichtsrat 
erörtert wurde. Das Aufsichtsratsprotokoll gibt insoweit nichts her.  

Der Ausschuss kann derzeit nicht abschließend feststellen, dass die zusätzliche Prü-
fungszeit sowie die weitere Detaillierung des Bausolls über die bereits erreichten  
95 Prozent hinaus die Verschiebung des Vergleichsschlusses notwendigerweise zur 
Folge gehabt hätten. Es muss aber bemängelt werden, dass dieses Szenario zumin-
dest innerhalb der ReGe nicht mit diesem Begründungsansatz unterlegt wurde. Der 
seitens der ReGe benannte Umstand, dass die ADAMANTA die Dringlichkeit des Ver-
gleichsschlusses mehrfach betont habe829, sollte nicht dazu beigetragen haben, dass 
Forderungen seitens ADAMANTA in dreistelliger Millionenhöhe nur sporadisch und 
unzureichend geprüft werden.  

bb) Szenario I – Kündigung durch ADAMANTA 

Die seitens der ADAMANTA betonte Dringlichkeit des Vergleichsschlusses spiegelt 
sich in der Darstellung des Szenarios I in der Drucksache 19/1841, Seite 10 wider830. 
Dieses Szenario beruht auf der Möglichkeit, dass ADAMANTA den Vertrag während 
der Bauphase fristlos kündigen könnte. 

Bis jetzt konnten noch keine Feststellungen dazu getroffen werden, dass ADAMANTA 
jemals die außerordentliche Kündigung des Vertrags ausdrücklich in den Raum ge-
stellt hat. Der Zeuge Margedant und der Zeuge Stuth, die maßgeblich von städtischer 
Seite mit der Begleitung der Nachtragsverhandlungen betraut waren, konnten dazu 
nichts berichten831. Da eine Androhung eines solchen Vorgehens nicht nur zu erwar-

                                                      
824 Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 71. 
825 Akte Nr. 408, S. 004. 
826 Akte Nr. 408, S. 005. 
827 Akte Nr. 408, S. 005. 
828 Akte Nr. 123r, S. 136.  
829 Akte Nr. 123q, S. 469, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom 25. Novem-

ber 2008.  
830 Vgl. auch Akte Nr. 123q, S. 466, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom  

25. November 2008.  
831 Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10. Dezember 2010, S. 20; Stuth, Protokoll der Sit-

zung vom 14. Dezember 2010, S. 39. 
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ten, sondern auch rechtlich erforderlich sein dürfte832, wäre es wohl die notwendige 
Folge gewesen, dass die ReGe dem Aufsichtsrat der Bau KG und der Kulturbehörde 
als zuständiger Beteiligungsverwaltung hierzu berichtet. In diesem Sinne berichtete 
der Zeuge Leutner. Er gab an, dass die ADAMANTA zu keinem Zeitpunkt mündlich 
oder schriftlich die Kündigung des Vertrags angedroht habe. In den Verhandlungsrun-
den seien „gewisse Andeutungen“ gemacht worden833. Es ist zu untersuchen, ob man 
aus diesen gewissen Andeutungen ein realistisches Szenario entwickeln und damit 
den Abschluss des Nachtrags einschließlich Einigungssumme rechtfertigen kann.  

Ausgangspunkt der möglichen Kündigung ist nach Aussage des Senats die Forde-
rungshöhe der ADAMANTA und die mögliche Einschätzung, dass das Projekt hoch 
defizitär sein könne834. Sowohl in der öffentlichen als auch in der Darstellung gegen-
über dem Aufsichtsrat der Bau KG wird das Forderungsvolumen der ADAMANTA von 
270 Mio. € erwähnt. Nach den bisherigen Ermittlungen ist das eher ein rein theoreti-
sches Volumen. In der Anhörung des Haushaltsausschusses vom 23. Januar 2009 
gab der Zeuge Margedant dazu an, dass sich der Einigungskorridor zum Ende der 
Verhandlungen zwischen 181 Mio. € (ADAMANTA) und 107 Mio. € (Bau KG) bewegt 
habe835. Ferner findet sich in der Drucksache 19/1841 auf Seite 11 zu Punkt b) die 
Angabe, dass das Forderungsvolumen der ADAMANTA am Ende der Verhandlungen 
bei den benannten 181 Mio. € gelegen habe.  

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Bau KG und die ADAMANTA am 5. November 
2008 eine Absichtserklärung abgegeben bzw. einen Letter of Intent abgeschlossen 
haben, nach dem sich die Bau KG und die ADAMANTA darauf verständigen wollten, 
dass die gesamte Nachtragssumme bei „nicht mehr als € 140 Mio.“ liegen solle836.  

Berücksichtigt man diese Beträge, liegen die reellen Standpunkte bezogen auf die 
gesamte Bausumme nicht sehr weit auseinander. Bezogen auf den Inhalt des Letter 
of Intent vom 5. November 2008 (max. 140 Mio. €) errechnet sich aus Sicht der ADA-
MANTA ein noch offenes Risiko von weniger als 10 Prozent zur aktuellen zugestan-
denen Bausumme837.  

Der seitens der ReGe und des Senats transportierte Umstand, dass die ADAMANTA 
womöglich das Projekt für sich als „hoch defizitär“ eingeschätzt habe838, macht die 
Annahme einer Kündigung nicht plausibel. Der Zeuge Margedant erwähnte in seiner 
Vernehmung ein Bauprojekt in Köln, bei dem HOCHTIEF eine solche Kündigung aus-
gesprochen habe, was zu einer Stilllegung der Baustelle geführt habe839. Das Ober-
landesgericht Düsseldorf hat in diesem Fall entschieden, dass die Kündigung seitens 
der HOCHTIEF vor dem Hintergrund eines unter Umständen hoch defizitären Projekts 
nicht rechtmäßig war840. Der Bau musste fortgesetzt werden. Vor dem Hintergrund 
dieses Urteils und der Tatsache, dass im Fall der Kündigung Schäden in „mittlerer 
dreistelliger Millionenhöhe“ gedroht hätten, wäre zu klären, ob eine außerordentliche 
Kündigung des Leistungsvertrags zum damaligen Zeitpunkt möglich gewesen wäre. 
Der Zeuge Stuth bezeichnete ein solches unterstelltes Vorgehen der ADAMANTA als 
„Teil einer Verhandlungstaktik“841. 

 

 

                                                      
832 Vgl. § 35 Ziffer 4 des Leistungsvertrags; vgl. allgemein dazu Kniffka/Koeble, Kompendium 

des Baurechts, 3. Auflage 2008, 7. Teil, Rz 23. 
833 Leutner, Protokoll der Sitzung vom 5. Januar 2011, S. 79. 
834 Drs. 19/1841, S. 10. 
835 Drs. 19/2200, S. 97.  
836 Akte Nr. 123q, S. 419 f. 
837 33 Mio. € offenes Risiko (140 Mio. € abzgl. 107 Mio. € zugestanden); Bausumme Vertrag: 

241,3 Mio. € zzgl. 107 Mio. € zugestanden = 348,3 Mio. € neue einvernehmliche Bausum-
me; 33 Mio. €. zu 348,3 Mio. € = 9,47 Prozent.  

838 Drs. 19/1841, S. 10. 
839 Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10. Dezember 2010, S. 19, 30. 
840 Urteil vom 25. Februar 2003, 21 U 44/02, NJW-RR 2003, S. 1324. 
841 Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 39. 
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cc) Szenario II – Rechtsstreit über Nachtragsforderungen 

In einem weiteren Szenario wird der Verlauf ohne Kündigung, jedoch unter der Prä-
misse eines parallelen Rechtsstreits dargestellt. Nach den bisherigen Ermittlungen 
des Ausschusses fällt die Auffassung der ReGe auf, dass in diesem Szenario die 
Baukosten „in kaum abschätzbare Größenordnungen steigen“ werden842. Es werden 
Kosten dieses Szenarios von 190 Mio. € bis 220 Mio. € statt der vereinbarten 137 Mio. 
€ benannt843.  

Die ReGe beziffert einen Teil dieser Summe mit 70 Mio. € bis 80 Mio. € aufgrund der 
angemeldeten Bauzeitverlängerung von 35 Monaten einschließlich der daraus resul-
tierenden und seitens ADAMANTA angemeldeten Kosten von 141,3 Mio. €. Der Be-
trag von 70 Mio. € bis 80 Mio. € „sei voraussichtlich durchsetzbar“844. Diese Aussage 
ist derzeit nicht verständlich. Es ist augenblicklich nicht ersichtlich, wie diese Aussage 
der ReGe in Verbindung mit den Ermittlungen des beauftragten Büros RKS zu bringen 
ist, wonach aus der Bauzeitverlängerungsproblematik ein maximales Risiko von 36,8 
Mio. € drohe845.  

dd) Zusammenfassung 

Aus den dargestellten Beispielen ergibt sich die noch nicht vollständig aufgeklärte 
Frage, ob die Alternativszenarien zu einem Abschluss des Nachtrags 4 zu dem dama-
ligen Zeitpunkt vollständig und nachvollziehbar dargestellt wurden. Diese Frage hat 
eine große Bedeutung, da die Alternativszenarien maßgeblichen Einfluss darauf ha-
ben, ob einerseits der Aufsichtsrat der Bau KG und andererseits die Bürgerschaft eine 
verlässliche Entscheidung zu der Akzeptanz einer Einigungssumme von 30 Mio. € 
treffen konnten.  

b) Ziel der Einigung – Kosten- und Terminsicherheit 

Die gesamten Nachtragsverhandlungen und das Ergebnis des Nachtrags 4 standen 
unter der Prämisse, wie die Bau KG eine für die Zukunft möglichst hohe Termin- und 
Kostensicherheit erreichen kann846. Wesentliche Gründe auch für die Akzeptanz der 
Einigungssumme stellten die Einsetzung der sogenannten Preconstruction-Teams, die 
Definition des Bausolls zu 95 Prozent sowie maßgeblich der synchronisierte Termin-
plan dar847. Für den Fall der Nichteinigung wurde ein fortgesetztes intensives Claim 
Management seitens ADAMANTA prognostiziert848.  

Es kann derzeit nicht ausreichend abgeschätzt werden, in welcher Weise sich die 
Ziele, die mit der Einigung verbunden waren, tatsächlich realisiert haben. Es bestehen 
erhebliche Zweifel, dass diese Ziele ausreichend eingetreten sind. Zunächst steht 
augenblicklich nicht hinreichend fest, dass die Preconstruction-Teams ihre Arbeit bei 
Verschiebung der Einigung sofort eingestellt hätten, wie es der Senat mitteilt849. Aus-
löser dieser Zweifel ist die Tatsache, dass die Teams bereits seit Anfang August 2008 
eingerichtet waren und ihre Tätigkeit also weit vor Abschluss des Nachtrags 4 aufge-
nommen hatten850. 

 

 

                                                      
842 Akte Nr. 123q, S. 468, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom 25. Novem-

ber 2008. 
843 Akte Nr. 123q, S. 469, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom 25. Novem-

ber 2008. 
844 Akte Nr. 123q, S. 469, Vorbereitungsunterlagen zur Aufsichtsratssitzung vom 25. Novem-

ber 2008. 
845 Akte Nr. 408, S. 120.  
846 Beispielhaft: Drs. 19/1841, S. 3, 7. 
847 Beispielhaft: Drs. 19/1841, S. 3, 10. 
848 Drs. 19/1841, S. 10. 
849 Drs. 19/1841, S. 10. 
850 Akte Nr. 767, S. 007, Abschlussbericht von ASSMANN zum 31. Dezember 2008. 
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Ferner entnimmt der Ausschuss der Presse, den Zeugenaussagen und den Antworten 
auf Kleine Anfragen, dass erhebliche Zweifel an der prognostizierten Terminsicherheit 
bestehen und dass ADAMANTA trotz der weiteren Maßnahmen das Claim Manage-
ment unverändert oder sogar intensiver fortsetzt.  

Bedenken hinsichtlich der Terminsicherheit ergeben sich zum einen aus den Ankündi-
gungen der ADAMANTA aus dem Januar 2010, dass sich die Gesamtfertigstellung 
um ein Jahr verzögern könne851, und zum anderen aus der Aussage des Zeugen Prof. 
Dr.-Ing. Ruf, der die Nachhaltigkeit des neuen synchronisierten Terminplans von dem 
Eintreten sämtlicher optimaler Annahmen abhängig macht852. Zudem hat die Bau KG 
einen Prozess vor dem Landgericht Hamburg wegen der Vorlage eines Terminplans 
geführt853.  

Das fortgesetzte Claim Management der ADAMANTA nach dem Abschluss des Nach-
trags 4 beschreibt die Antwort auf eine Kleine Anfrage mit dem Stand 30. November 
2010854. Nach Abschluss des Nachtrags 4 folgten 377 PÄMs und 139 Behinderungs-
anzeigen. Die Anzahl der PÄMs überschreitet danach deutlich die Anzahl, die Gegen-
stand des Nachtrags 4 war855.  

Aufgrund der vorbenannten Umstände bestehen derzeit Zweifel daran, dass die beab-
sichtigten Erfolge tatsächlich eingetreten sind. Es bleibt weiter aufzuklären, ob diese 
Zweifel nicht schon vor der Einigung hätten benannt werden müssen. In den bisher 
durch den Ausschuss gesichteten Akten und Drucksachen finden sich diese Zweifel 
oder die Möglichkeit, dass durch den Abschluss des Nachtrags keine wesentlichen 
Verbesserungen eintreten, nicht wieder. 

c) Höhe der Einigungssumme 

Aufgrund der sich aktuell darstellenden Sachlage wäre weiter aufzuklären, ob die Eini-
gungssumme tatsächlich höher ausfällt als die benannten 30 Mio. €.  

Die Berechnung der Einigungssumme beruht auf der Annahme, dass für den Bauzei-
tennachtrag eine Summe von 36,8 Mio. € angefallen ist. Sie ist Teil der zugestande-
nen Forderung von 107 Mio. €. Der Drucksache 19/1841 lässt sich dazu entnehmen, 
dass extern beauftragte Gutachter zu dem Ergebnis gekommen seien, dass ein Ge-
samtbetrag von 107 Mio. € konkret mit berechtigten Forderungen belegbar sei856.  

Es wurde bereits dargelegt, dass das Büro RKS im Rahmen der Ermittlung vom 18. 
November 2008857 nicht eine berechtigte Forderung seitens ADAMANTA dargestellt 
hat, sondern allein einen maximalen Risikobetrag, der auf Basis zum Teil noch unge-
prüfter Annahmen, insbesondere nicht prüfbaren Kostenangaben der ADAMANTA 
beruhte858. Der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Ruf bestätigte Entsprechendes in seiner Aussage 
vor dem Ausschuss859.  

Die ReGe hat zusammen mit dem Projektsteuerer ASSMANN die Forderungen von 
ADAMANTA im Rahmen des Nachtragsmanagements in aller Regel mit drei Progno-
sen bewertet: „Best Case“, „Real Case“ und „Worst Case“860. Das Büro RKS wurde 
beauftragt, genau diese Einschätzung auf Basis einer sachverständigen Prüfung vor-

                                                      
851 Hamburger Abendblatt, „Hochtief warnt: Elbphilharmonie noch 1 Jahr später“, 21. Januar 

2010, S. 1.  
852 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 78. 
853 Pressemitteilungen der ReGe vom 29. Oktober und 17. Dezember 2010, online abzurufen 

unter: http://www.rege-hamburg.de/presse/. 
854 Drs. 19/7949. 
855 295 PÄMs: vgl. Drucksache 19/1841, S. 36 (Anlage 2). 
856 Drucksache 19/1841, S. 10; vgl. auch Angaben Leutners in der Anhörung des Haushalts-

ausschusses vom 23. Januar 2009, Drucksache 19/2200, S. 48 („gerechtfertigte Forde-
rung“), 60. 

857 Akte Nr. 408, S. 001 ff. 
858 Siehe Ziffer 1. 
859 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2010, S. 71. 
860 Beispielhaft: Akte Nr. 123q, S. 096 ff., Anlage zum Risikoanalysepapier vom 1. Oktober 

2008. 
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zunehmen. Der enge Zeitkorridor ließ nur eine Risikoabschätzung und keine ausführ-
liche Prüfung der Forderung zu861. Auf Basis der Aussagen der Risikoabschätzung 
und auf Grundlage der Aussagen des Zeugen Prof. Dr.-Ing. Ruf wäre der Risikobetrag 
von 36,8 Mio. € nach derzeitiger Würdigung als „Worst Case“ zu verstehen. Damit 
wäre durch den Ausschuss noch zu klären, warum:  

(1) ADAMANTA sogleich und ohne weitere Prüfung der „Worst Case“ zugestan-
den wurde sowie  

(2) in Anbetracht der Darstellung eines Risikopotenzials von 36,8 Mio. € gegen-
über der Bürgerschaft und gegebenenfalls auch gegenüber dem Aufsichtsrat 
der Bau KG von einer „berechtigten Forderung“ bzw. „belegbaren Forderung“ 
der ADAMANTA gesprochen wurde.  

Es spricht nach bisheriger Prüfung einiges dafür, dass bei der Berücksichtigung allein 
einer Real-Case-Annahme zum Bauzeitennachtrag eine geringere Forderung der 
ADAMANTA hätte zugestanden werden müssen, sodass sich im Ergebnis keine „be-
rechtigte Forderung“ von 36,8 Mio. € und daraus folgend keine Gesamtsumme von 
107,0 Mio. €, sondern ein geringerer Betrag ergeben hätte. Wäre der Nachtrag 4 den-
noch zu einem Betrag von 137,0 Mio. € abgeschlossen worden, hätte das zu der  
Erhöhung der Einigungssumme um den Differenzbetrag zwischen Best-Case- und 
Worst-Case-Annahme geführt.  

B. INFORMATION VON BÜRGERSCHAFT UND ÖFFENTLICHKEIT 
In Anbetracht der für den Bericht zur Verfügung stehenden Zeit wird nachfolgend le-
diglich das Informationsverhalten des Senats und der ReGe gegenüber der Bürger-
schaft einer Bewertung unterzogen. Dabei sind vor allem die in dem Antrag zur Ein-
setzung des Untersuchungsausschusses angeführten Drucksachen 18/2570 vom  
12. Juli 2005 zur Machbarkeitsstudie, 18/5526 vom 19. Dezember 2006 zum Verhand-
lungsergebnis mit der Bietergemeinschaft IQ² sowie 19/1841 vom 23. Dezember 2008 
zu den entstandenen Mehrkosten des Projekts zugrunde gelegt.  

I. Zur Kostenprognose aufgrund der Machbarkeitsstudie 
Eine Gegenüberstellung der mit der Machbarkeitsstudie präsentierten Kostenschät-
zung und dem mit der Bietergemeinschaft IQ² ausgehandelten Baupreis, der um ca. 
50 Prozent höher lag, löst Verwunderung aus und nährt Zweifel, ob die Kostenschät-
zung tatsächlich auf einer „sorgfältigen Prüfung der Baukosten“ beruht, wie es in der 
Drucksache angeführt ist862. Nach überschlägiger Prüfung der Gründe für diesen An-
stieg863 lässt sich aus der reinen Gegenüberstellung der beiden Beträge nicht folgern, 
dass die Kostenschätzung fehlerhaft gewesen ist. Im Großen und Ganzen ist der Kos-
tensprung wegen zahlreicher kostenträchtiger Änderungen zwischen der Vorentwurfs- 
und der der Ausschreibung zugrundeliegenden Entwurfsplanung nachvollziehbar. 
Grund für diesen Kostensprung waren insbesondere erst nachträglich erkannte tech-
nische Anforderungen an das Gebäude und seine Gründung sowie zum Teil bewusste 
kostensteigernde Maßnahmen seitens des Bauherren864. Die von dem Generalplaner 
vorgenommene Kostenschätzung vom 22. April 2005865, auf der die Mitteilung des 
Senats in der Drucksache 18/2570 beruht, wurde von dem Ausschuss bisher nur einer 
überschlägigen Überprüfung unterzogen. Nach den Erläuterungen des Senats in der 
Drucksache 18/5526 zur Höhe der Bauvertragssumme ergeben sich insofern gewisse 
Zweifel an der Plausibilität der Kostenschätzung; zumindest erscheint diese Prognose 
der Bausumme danach optimistisch. In der Drucksache heißt es nämlich, dass der 

                                                      
861 Akte Nr. 408, S. 005. 
862 Drs. 18/2570, S. 3. 
863 Zweiter Teil, C. II. 1. 
864 Zweiter Teil, C. II. 1. 
865 Drs. 18/2570, Anlage Machbarkeitsstudie, S. 74. 
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vereinbarte Festpreis für die Elbphilharmonie, verglichen mit anderen spektakulären 
modernen Konzerthäusern in Kopenhagen, Porto, Luzern, Luxemburg, Los Angeles 
oder Amsterdam, im unteren Bereich liege866. Liegen aber die Kosten nach dem Bau-
vertrag im unteren Bereich, so drängt sich der Schluss auf, dass der in der Kosten-
schätzung genannte Betrag außerhalb dieses Bereichs lag und damit möglicherweise 
zu günstig ist. Denn bereits in der Machbarkeitsstudie war die Rede davon, dass es 
sich bei der geplanten Elbphilharmonie um ein neues kulturelles und architektonisches 
Wahrzeichen handle, das zu einem der zehn besten Konzerthäuser der Welt werde 
und eine Architektur von Weltgeltung aufweise. Mehr als einen Hinweis darauf, dass 
die Kostenschätzung vor dem Hintergrund von „Weltarchitektur“ sehr ambitioniert war, 
gibt diese Aussage in der Information zu den Kosten des Projekts in dieser Phase 
nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchungen allerdings nicht her.  

Vor dem Hintergrund der heute bekannten Kostenentwicklung des Projekts Elbphil-
harmonie wirkt es befremdlich, dass seitens des Senats bei der Präsentation der 
Machbarkeitsstudie davon gesprochen wurde, dass zwar im weiteren Planungsge-
schehen aufgrund der dann gegebenen Planungs- und Ermittlungsstufen Modifikatio-
nen und Abweichungen von den Ergebnissen der Gesamtsumme möglich seien, diese 
aber in einem vertretbaren und in Bezug auf übliche Toleranzgrenzen für Kosten-
schätzungen eher niedrigen Bereich liegen werden. Auch dass der Zeuge Wegener in 
der Ausschusssitzung der Bürgerschaft am 23. August 2005 selbstgewiss ausführte, 
dass die ermittelten Baukosten mit einer Schwankungsbreite gemäß Vorplanungs-
stand von plus/minus 10 Prozent einhaltbar seien, wirkte angesichts der späteren 
Kostensprünge vertrauensstörend.  

Festzuhalten bleibt, dass nach den bisherigen Untersuchungen keine konkreten An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass der Senat oder die ReGe bei Vorstellung der Mach-
barkeitsstudie die erwarteten Kosten für das Projekt Elbphilharmonie gegenüber der 
Bürgerschaft bewusst zu niedrig angegeben und Kostensteigerungspotenziale als zu 
gering dargestellt haben, um deren Zustimmung für die Fortführung der Projektent-
wicklung zu erlangen.  

II. Zum Abschluss des Ursprungsvertrages mit ADAMANTA 
Die der Bürgerschaft zu dem Vertrag mit ADAMANTA gegebene Information ist inso-
fern kritikwürdig, als der Bürgerschaft die feste Überzeugung vermittelt worden ist, 
dass sich die mit ADAMANTA vereinbarte Vergütung für die Errichtung der Elbphil-
harmonie nicht erhöhen werde, obwohl die ReGe schon zu diesem Zeitpunkt eine 
Reihe von Hinweisen auf Risiken hatte, die zu einer Erhöhung der Vergütung für die 
Bauleistung führen könnten. Vor allem durch die Äußerungen, dass es sich um einen 
Pauschalfestpreis handle, man das Vertragswerk durch ein renommiertes Anwaltsbü-
ro habe absichern lassen und alle vorhersehbaren rechtlichen Risiken identifiziert und 
mittels einer angemessenen Risikoverteilung abgesichert worden seien, sodass un-
wägbare Risiken nicht bestünden, wurde die Entscheidungslage einseitig positiv dar-
gestellt und die Bürgerschaft in einer Sicherheit gewogen, die so tatsächlich nicht 
bestand. Dahin geht auch die Mitteilung der Senatsvertreter am 16. Februar 2007867, 
dass zu einem festen Baupreis gebaut werde, dass eine Präzisierung und Anglei-
chung der Baupläne in der Bauphase nicht zu Mehrkosten führe, dass der Investor bei 
Änderungswünschen der Stadt mitteilen müsse, ob diese Wünsche preisliche und 
terminliche Auswirkungen hätten, und dass nicht gezahlt werde, bevor entsprechende 
Bauleistungen erbracht worden seien. Auch sonst wurde die Bürgerschaft durch die 
ihr gegebenen Informationen nicht in den Stand versetzt, Risiken für die vermeintliche 
Kostensicherheit zu erkennen, geschweige denn, sie adäquat bewerten und abwägen 
zu können. Im Gegenteil: Über die genannten Angaben hinaus wurde ihr durch die 
weitere Erläuterung, dass zur Risikoabsicherung für etwaige Nachträge vorgesorgt 
worden und ein Betrag von 10 Mio. € für Unvorhergesehenes festgelegt worden sei, 

                                                      
866 Drs. 18/5526, S. 10. 
867 Drs. 18/5824, S. 3.  
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eine in der gegebenen Situation nicht gerechtfertigte Gewissheit vermittelt, dass der 
Haushalt der FHH nach der Zustimmung zum Vertrag nicht weiter in Anspruch genom-
men werden müsse. 

Inwiefern dem Senat und der ReGe hieraus ein Vorwurf zu machen ist, hängt zu-
nächst davon ab, welche Kenntnis sie von diesen potenziell kostenerhöhenden Um-
ständen hatten. Zumindest war bei der ReGe durch die Warnungen des Generalpla-
ners und aufgrund der letzten Phase des Vergabeverfahrens bekannt, dass die Aus-
schreibungsreife der Planung noch nicht gegeben war und sich daraus Defizite für die 
vertragliche Fixierung des Bausolls ergaben, die Mehrkosten auslösen konnten. Auch 
die gebildeten Budgets bargen ersichtliche Risiken für die Kostensicherheit, wie es 
z.B. bei dem Platzhalter für die Szenografie der Fall war. Die Schnittstellenproblematik 
zwischen dem Generalplaner und ADAMANTA durch die atypische Vertragsgestal-
tung, die zu Kostensteigerungen bei einer verzögerten Ausführungsplanung führt, 
hatte die ReGe in Kauf genommen. Allein die Aussage, alle Risiken seien bekannt 
und mittels einer angemessenen Risikoverteilung abgesichert sowie die weitere Aus-
sage, das Nachtragsrisiko sei mit 10 Mio. € ausreichend festgelegt868, versetzte die 
Bürgerschaft nicht in die Lage, die maßgeblichen Risiken und deren Gewichtung 
selbst zu beurteilen.  

Ob – und wenn ja, wie weitgehend – diese Kenntnis auch bei dem Senat vorhanden 
war, lässt sich nach dem bisher erreichten Kenntnisstand noch nicht beurteilen. Das 
Ergebnis der bisherigen Beweisaufnahme lässt tendenziell erkennen, dass der Senat 
von der ReGe jedenfalls nicht umfassend über kostenrelevante Umstände des Pro-
jekts informiert worden ist. Sollte es sich so verhalten, lägen bedenkenswerte Defizite 
in der Informationskette vor, die es dem Senat verwehrten, die Bürgerschaft umfängli-
cher zu unterrichten. Insofern wirkt sich konkret aus, dass die FHH durch die Auslage-
rung des Projekts auf die ReGe direkte und damit effiziente Kontroll- und Einwirkungs-
möglichkeiten aufgegeben hat.  

Für eine Bewertung der Informationsdefizite ist ferner von Bedeutung, wie die ange-
führten bekannten Risiken bei der ReGe und – falls er Kenntnis hatte – von dem Se-
nat beurteilt worden sind. Für den Bereich der ReGe kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Gefahren für ein Claim Management seitens des Generalunternehmers 
nicht in der tatsächlichen finanziellen Tragweite erkannt oder jedenfalls nicht als ernst 
zu nehmendes Problem für die Kostenentwicklung des Projekts bewertet worden sind, 
sondern vielmehr die Überzeugung bestand, die Kostenentwicklung nach Vertrags-
schluss im Griff behalten zu können, auch wenn sich die Risiken realisieren sollten. 
Gleichwohl ist dieses angeführte Informationsdefizit unter dem Gesichtspunkt der 
Gewaltenteilung im Ergebnis beklagenswert.  

III. Zum Abschluss des Nachtrags 4 mit ADAMANTA 
Bei der Vorbereitung der Entscheidung zur Zustimmung zum Abschluss des Nach-
trags 4 zwischen der Bau KG und ADAMANTA lassen sich nach dem gegenwärtigen 
Ermittlungsstand lediglich zu dem Teilbetrag der Nachtragsforderungen wegen Bau-
zeitverlängerungen belastbare Feststellungen treffen.  

1. Position Kosten aus Bauzeitverlängerung 
Mit den in der Drucksache 19/1841 gegebenen Erläuterungen und den in Ausschüs-
sen der Bürgerschaft am 8. und 23. Januar 2009 gegebenen Auskünften wurde die 
Bürgerschaft dahin informiert, dass es sich bei den Kosten wegen verlängerter Bau-
zeit in Höhe von 36,8 Mio. € um eine gutachterlich geprüfte und belegbare Forderung 
von ADAMANTA handle. Mit der Angabe „die Bauzeitenbilanzen der ADAMANTA sind 
von einem von der Bau KG beauftragten externen Gutachter baubetrieblich geprüft 

                                                      
868 Wortprotokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16. Januar 2007, Nr. 18/57, S. 7 f. 
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und den zusätzlichen Zeitbedarfen angepasst worden“, wird zudem der Umstand ver-
schleiert, dass ein baubetriebliches Gutachten zu diesem Teil des Nachtrags 4 gar 
nicht erstattet worden ist. Der ReGe hat lediglich eine innerhalb weniger Tage erstellte 
Risikoabschätzung eines Sachverständigen vorgelegen, die in ihrem Aussagegehalt 
unvergleichbar geringer belastbar ist als eine eingehende Begutachtung, die weitaus 
längere Zeit in Anspruch nehmen würde. Ob eine Forderung des Generalunterneh-
mers in tragfähiger Weise geprüft worden ist, ist für die Entscheidung, in welcher Hö-
he diese berechtigt ist, von maßgeblicher Bedeutung, sodass auch eine dahingehen-
de Information der Bürgerschaft erforderlich gewesen wäre, um sie über die relevan-
ten Entscheidungsgrundlagen zutreffend ins Bild zu setzen. Zudem wird der Betrag 
als belegbare Forderung von ADAMANTA dargestellt. Weder in der Drucksache noch 
bei den seinerzeitigen Ausschussanhörungen findet Erwähnung, dass aus der Bau-
zeitverlängerungsproblematik der mit 36,8 Mio. € in der Risikoabschätzung angege-
bene Betrag lediglich das maximale Risiko für die Bau KG darstellt, das ihr im Falle 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit ADAMANTA drohe869. Insofern ist nicht 
hinreichend zum Ausdruck gekommen, dass es sich bei diesem Betrag keinesfalls um 
einen feststehenden Anspruch gegen die Bau KG handelte. 

2. Termin- und Kostensicherheit 
Ob die Aussagen in der Drucksache 19/1841, dass mit dem Nachtrag 4 eine Kosten- 
und Terminsicherheit für die Zukunft erreicht worden sei, zutrifft, lässt sich derzeit 
noch nicht in belastbarer Weise feststellen. Die nach dem Abschluss des Nachtrags 
angekündigte weitere Bauzeitverlängerung mit offenem Fertigstellungstermin und die 
weiterhin zahlreich bei der ReGe einlaufenden PÄMs weisen allerdings darauf hin, 
dass die Problemlage, die mit dem Nachtrag 4 beseitigt werden sollte, fortbestehen 
dürfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
869 Dritter Teil, A. XI. 2. a) cc). 
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VIERTER TEIL – ZUKÜNFTIGE MASSNAHMEN UND VORKEHRUN-
GEN 
Gegenstand des Untersuchungsauftrags ist neben der Aufklärung bereits abgeschlos-
sener Sachverhalte auch die Benennung von Gesichtspunkten, die zukünftig bei der 
Realisierung von Bauprojekten Beachtung finden sollten. Aufgrund der frühzeitig ab-
gebrochenen Untersuchung und der dadurch nur eingeschränkten Bewertungsmög-
lichkeit der schon festgestellten Sachverhalte können auf Basis des bisherigen Ver-
fahrensstands nur sehr grob einige Punkte aufgegriffen werden, die zur Vermeidung 
einer nicht unwesentlichen Kostenentwicklung beachtet werden sollten.  

A. BASIS DER AUSSCHREIBUNG UND VERGABE 
Das vorliegende Projekt hat seine dramatische Kostenentwicklung zwischen der Ver-
gabe, die mit dem Vertragsschluss mit ADAMANTA einhergeht, und dem Nachtrag 4 
nach ca. 1½-jähriger Bauzeit erlebt. Hier sind die reinen Baukosten um 137 Mio. € 
gestiegen. Das wiegt insbesondere deshalb schwer, da die Bürgerschaft im Rahmen 
der notwendigen Abstimmung über die Realisierung dieses Projekts im Februar 2007 
von einem „Pauschalfestpreis“ über 241,3 Mio. € ausging. Im Dritten Teil dieses Be-
richts wurde in der gebotenen Kürze dargestellt, dass im Bauvertragsrecht allein das 
sog. vertragliche Bausoll über den Bestand des „Pauschalfestpreises“ entscheidet. 
Ändert sich nachträglich das Bausoll, kann sich auch der vereinbarte Preis ändern870. 
Das bedeutet, dass im Sinne einer Beständigkeit des vereinbarten Preises vermieden 
werden muss, dass sich nach Vertragsschluss das vereinbarte Bausoll verändert.  

Das im Vertrag vereinbarte Bausoll wird entscheidend durch die der Ausschreibung 
zugrunde liegenden Planung und Beschreibung der Bauleistung beeinflusst. Birgt 
diese Planung und Beschreibung Risiken hinsichtlich einer Änderung, ist das Risiko 
einer späteren Anpassung der vereinbarten Vergütung vorhanden. Gründe für eine 
Änderung der auszuführenden Bauleistungen liegen im Wesentlichen in späten Ände-
rungswünschen des Bauherren und in der mangelnden technischen Realisierbarkeit 
einzelner Bereiche. Erfolgt eine Vergabe bzw. ein Vertragsschluss zu einem frühen 
Zeitpunkt der Planung, erhöht sich das Risiko, dass sich nachträglich Änderungen 
ergeben, da der Planungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Daraus folgt zweier-
lei: Entweder man vermeidet eine zu frühe Vergabe oder man stellt bauvertraglich und 
strukturell sicher, dass sich eintretende Änderungen nicht zulasten des Bauherren 
auswirken.  

Bei derart komplexen Bauvorhaben darf die Komplexität nicht weiter erhöht werden, 
indem einmalige, von der Üblichkeit abweichende oder atypische Vertragskonstruktio-
nen oder Projektstrukturen geschaffen werden. Auch die Übertragung der Bauherren-
funktion auf ein städtisches Unternehmen und die Beauftragung von externen Bera-
tern entheben Senat und Behörden nicht von der Pflicht, sich ein eigenes Bild von den 
Kosten, Risiken und vertraglichen Rahmenbedingungen zu machen und den Fortgang 
des Projekts durch eigenes kritisches Hinterfragen verantwortlich zu begleiten. 

I. Ausschreibung auf Basis der Ausführungsplanung 
Eine (zu) frühe Vergabe lässt sich dadurch vermeiden, dass nicht die Entwurfsplanung 
des Architekten, sondern die viel detailliertere Ausführungsplanung zum Gegenstand 
der Ausschreibung und damit Preisfindung gemacht wird, es sei denn, dem General-
unternehmer wird die Ausführungsplanung übertragen (siehe II.). Das entspricht dem 
noch immer verfolgten Gedanken der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI). Hiernach stellt die Leistungsphase 5 die Ausführungsplanung und die Leis-
tungsphase 6 die Ausschreibung dar871. Nach diesem Leitbild folgt demnach die Aus-

                                                      
870 Dritter Teil, A. II. 
871 Vgl. Anlage 11 der HOAI n. F. 
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schreibung der Ausführungsplanung. Vorliegend erfolgten die Ausschreibung und die 
Vergabe auf Basis einer unvollständigen Entwurfsplanung (Leistungsphase 3). 

Der Planungsprozess wird dem Leitbild entsprechend durch die Ausführungsplanung, 
die den Entwurf des Architekten und die Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) 
umsetzt und fortschreibt, abgeschlossen. Die Fortschreibung und der Abschluss der 
Planung zwingen sowohl die Planer als auch den Bauherren, die im Entwurf ange-
dachten Lösungen zu Ende zu denken. Das betrifft zum einen technische Umsetzbar-
keiten bestimmter Annahmen und zum anderen Ausführungs- und Detailwünsche des 
Bauherren. Je mehr dieser Unwägbarkeiten sich aus einem frühen Planungsstand 
ergeben können, desto mehr spricht dafür, die Planung vor der Vergabe so weit wie 
möglich voranzutreiben. Bei diesem Projekt haben sich diese Unwägbarkeiten auf-
grund des Anspruchs von „Weltarchitektur“ in Verbindung mit technischen Neuheiten 
(z.B. Fassade, Akustik) sowie der noch später in die Entwurfs- und Ausführungspla-
nung zu integrierenden nutzerspezifischen Änderungen (Investoren/Pächter, Ham-
burgMusik gGmbH/Kulturbehörde) potenziert.  

Die in diesem Projekt vorliegenden Warnungen des Generalplaners, dass der Detail-
lierungsgrad der Ausschreibung nicht ausreichen würde, und der spätere Wille des 
Bauherren im Rahmen der Verhandlungen zu Nachtrag 4, das Bausoll aus Gründen 
der Kostensicherheit so weit wie möglich festzulegen (95 Prozent), bestätigen die 
Annahme, dass Planungsfortschritt und Planungsabschluss das Risiko von Bausoll-
änderungen und damit Kostensteigerungen minimieren können.   

II. Ausschreibung auf Basis der Entwurfs- und Genehmigungs-
planung – Bedingungen 

Es wird nicht verkannt, dass die Vergabe einer Bauleistung an einen Generalunter-
nehmer in der Baupraxis – gerade bei größeren Bauvorhaben – häufig auf Basis einer 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4) erfolgt. Dieses Vor-
gehen bietet Chancen, gleichwohl aber Risiken hinsichtlich einer vermeintlichen Kos-
tensicherheit mit Abschluss des Bauvertrags mit dem Generalunternehmer. Bei dieser 
Form der Vergabe ist durch besondere Maßnahmen zu gewährleisten, dass sich die 
noch nicht abgeschlossene Planung (Entwurf!) auf das vertragliche Bausoll und damit 
auf den vereinbarten Preis auswirkt.  

Wesentlicher Aspekt dieser Form der Vergabe ist eine Leistungs- bzw. Baubeschrei-
bung, die im Wesentlichen funktional formuliert sein muss. Zu bestimmte oder genaue 
technische oder planerisch noch nicht vollends durchdachte Vorgaben bestimmen das 
Bausoll und damit die Grundlage der Preisbildung872. Spätere Änderungen dieser 
Annahmen können sich auf den vereinbarten Preis auswirken. Die Baupraxis zeigt, 
dass die rein funktionale Formulierung von Baubeschreibungen kaum durchzuhalten 
ist. Das liegt gerade bei anspruchsvollen Bauvorhaben daran, dass kein Bauherr die-
ser Projekte bereit sein dürfte, das Gebäude rein nach Funktionen zu beschreiben, es 
sei denn, es handelt sich nur um „Zweckbauten“, bei denen es auf planerische und 
technische Einzel- oder Besonderheiten nicht maßgeblich ankommt.  

In der Baupraxis wird diese Form der Generalunternehmervergabe damit kombiniert, 
dass die baubegleitende Ausführungsplanung in der Verantwortung des Generalun-
ternehmers liegt873. Grund dafür ist, dass der Bauherr ab dem Vertragsschluss/Baube-
ginn nicht mehr für das weitere Handeln des Planers gegenüber dem Generalunter-
nehmer verantwortlich sein will. Das betrifft Fragen der Planungsverzögerung und 
daraus resultierende Behinderungsfolgen874, aber auch die Frage der „Zähmung“ des 
Planers durch den Generalunternehmer. Übernimmt der Generalunternehmer den 
Planer des Bauherren für die Ausführungsplanung, wird der Generalunternehmer ver-

                                                      
872 Dritter Teil, A. II. 
873 Zweiter Teil, F. III. und Dritter Teil, A. I. 
874 Zweiter Teil, F. III. und Dritter Teil, A. I. 
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stärkt darauf achten, dass der Planer den ursprünglichen Entwurf nur fortschreibt und 
nicht neue planerische Ideen entwickelt, die zusätzliche Kosten auslösen.  

B. VERMEIDUNG VON ÄNDERUNGSWÜNSCHEN 
Unter A. wurde wiederholt dargestellt, dass sich die nachträgliche Änderung des Bau-
solls auf den vereinbarten Preis und damit kostensteigernd auswirken kann. Mit nach-
träglich ist die Zeit ab dem Vertragsschluss mit dem Bauunternehmen gemeint. Wer-
den in dieser Zeit Änderungswünsche oder erstmalige Ideen durch den Bauherrn an 
den Planer und/oder den Generalunternehmer herangetragen, führt das in aller Regel 
zu einer Änderung des vereinbarten Bausolls. Dabei spielt es keine entscheidende 
Rolle, auf welcher Planungsbasis die Ausschreibung erfolgte (Entwurfs-/Genehmi-
gungsplanung oder Ausführungsplanung)875. Häufig greifen späte Änderungswünsche 
des Bauherren in den Entwurf ein und ändern diesen. 

Aufgrund des hierdurch bestehenden Kostensteigerungsrisikos ist es zu vermeiden, 
dass nach Vertragsschluss mit dem Bauunternehmer der Bauherr erstmals oder in 
Abweichung bisheriger Vorgaben Wünsche äußert, die sich im Bauwerk niederschla-
gen sollen.  

In gleicher Weise ist darauf zu achten, dass bekannte Änderungswünsche und Vorga-
ben bereits in die Planung, die Gegenstand der Ausschreibung und des Vertrags wur-
de, eingearbeitet sind, sodass sie das vertragliche Bausoll bestimmen. 

C. KEIN UNNÖTIGER ZEIT- UND REALISIERUNGSDRUCK 
Zur Vermeidung späterer Bausolländerungen ist es erforderlich, dass der Planungs-
prozess, dessen Ergebnis in den Vertrag mit dem Bauunternehmer Einzug hält, quali-
tativ wertvoll und soweit wie möglich abgeschlossen wird. Termin- und Realisierungs-
wünsche bzw. entsprechende Vorgaben sind projektimmanent und lassen sich selbst-
verständlich nicht vermeiden. Dieses Projekt zeigt jedoch, dass es einer ständigen 
Abwägung bedarf, ob ursprünglich avisierte Vorgaben unbedingt eingehalten werden 
müssen. Überschreiten Bauherr und Projektpartner ihre Leistungsfähigkeit, helfen 
selbst vertragliche Regelungen nicht weiter, um ein Abgleiten des Projekts zu vermei-
den. Das nachfolgende Zitat aus dem Protokoll der Bauherrenbesprechung Nr. 19 
vom 28. Juni 2006 soll der Anschauung dienen: 

„Favorisiert wird vom GP Variante A („Verschiebung Ausschreibung und Verga-
be“), die aus Sicht des GP den Vorteil einer längeren Planungsphase vor Aus-
schreibung und damit höheren Detaillierungsgrad bringen würde. Diese Variante 
A wird von der ReGe kritisch und nicht umsetzbar gesehen. Grund sind die im III. 
und IV. Quartal 2006 nicht mehr einhaltbaren Termine im politischen Prozess der 
Beauftragung des Investors. Auch wäre man dann nicht mehr innerhalb des 
Haushalts der FHH für 2007, was weitere Probleme für die Finanzierung des Pro-
jektablaufs hervorrufen würde.“876 

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass nach 
dem Inhalt der Zeugenaussagen auch weitere Gründe damals gegen ein Mehr an Pla-
nungszeit sprachen877. Es soll hier nur noch einmal verdeutlicht werden, dass Wün-
sche und Vorgaben über die Möglichkeiten der Projektbeteiligten hinweg nicht zu  
einer Kostensicherheit beitragen.  

 

 

                                                      
875 Vierter Teil, A. 
876 Akte Nr. 35, S. 138. 
877 Zweiter Teil, G. VI. 
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D. PROJEKTSTEUERUNG 
Von der Qualität der Projektsteuerung hängt der Erfolg einer Baumaßnahme maßgeb-
lich ab. Im Ausgangspunkt ist der Bauherr zusammen mit dem Planer als seinem 
Sachwalter dazu aufgerufen, die Baumaßnahme in terminlicher, kostentechnischer 
und qualitativer Hinsicht zu steuern. Aufgrund der Komplexität größerer Bauvorhaben 
und auch aufgrund der Einsparung eigenen Personals wird in der Praxis auf einen 
externen Projektsteuerer zurückgegriffen, der diese Aufgaben wahrnehmen soll. Aus 
Sicht der FHH waren zum einen die ReGe als Bauherrenvertreter als auch bis März 
2009 das Büro ASSMANN dazu berufen, die Steuerungsfunktion zu übernehmen.  

Es ist kein Geheimnis, dass die Qualität einer Leistung gerade im Bereich von Spezi-
almaterien auch entscheidend von dem Erfahrungsschatz des Leistenden abhängt. 
Wenn wie hier zum einen der Bauherrenvertreter noch kein einziges Hochbauprojekt 
betreut hat und zum anderen der Planer einzelne im Zuge des Projekts angestellte 
projektleitende Mitarbeiter des Bauherrenvertreters sowie der nur teilweise beauftrag-
te Projektsteuerer die Errichtung eines Konzertsaals noch nicht begleitet haben, be-
steht die zu vermeidende Gefahr, dass die Projektsteuerung nicht optimal erbracht 
werden kann.  

Daneben ist sicherzustellen, dass derjenige, der als Bauherrenvertreter die Steue-
rungsleistung erbringt, ausreichend mit Personal ausgestattet ist. Ist das nicht gewähr-
leistet, ist es unvermeidbar, die Steuerungsleistung so weitgehend wie möglich auf 
einen externen Anbieter zu übertragen. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

a.a.O.    am angegebenen Ort 

ADAMANTA Adamanta Grundstücks-Vermietungsgesellschaft 
mbH&Co. Objekt Elbphilharmonie KG 

a.E. am Ende 

a.F. alte Fassung 

ASSMANN   Assmann Beraten+Planen GmbH 

Abg.    Abgeordnete, Abgeordneter 

Abs.    Absatz 

AN    Auftragnehmer 

Art.    Artikel 

Aufl.    Auflage 

Az.    Aktenzeichen 

Bau KG    Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH und Co. KG 

Bd.    Band 

BGB    Bürgerliches Gesetzbuch 

BKSM    Behörde für Kultur, Sport und Medien 

BKM    Behörde für Kultur und Medien 

BSU    Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

ca.    circa 

d.A.    der Akte 

d.h.    das heißt 

dgl.    dergleichen 

Drs.    Drucksache 

ebd.    ebenda 

etc.    et cetera 

f., ff.    folgende Seite(n) 

FB    Finanzbehörde 

FHH    Freie und Hansestadt Hamburg 

ggf.    gegebenenfalls 

GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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GP Generalplaner (hier: Arbeitsgemeinschaft Generalpla-
ner Elbphilharmonie Hamburg GbR) 

GU Generalunternehmer (hier: ADAMANTA) 

Gz.    Geschäftszeichen 

HmbBürgerGO Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

HKLW Heuking Kühn Lüer Wojtek Rechtsanwälte Steuerbe-
rater 

HOCHTIEF   HOCHTIEFConstruction AG 

Höhler+Partner   Höhler+Partner Architekten und Ingenieure 

Hrsg.    Herausgeber 

i.A.    im Auftrag 

i.d.R.    in der Regel 

i.H.v.    in Höhe von 

i.M.     im Mittel 

IQ² Bietergemeinschaft im Vergabeverfahren Elbphilhar-
monie bestehend aus der HOCHTIEF Construction 
AG und der damals so firmierenden CommerzLeasing 
und Immobilien AG (jetzt CommerzReal AG) 

i.S.    im Sinne 

i.S.d.    im Sinne des 

i.S.v.    im Sinne von 

i.V.    in Vertretung 

i.V.m.    in Verbindung mit 

lt.     laut 

m.d.B.u.   mit der Bitte um 

m.E.    meines Erachtens 

m.w.N.    mit weiteren Nachweisen 

MdHB    Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft 

Mio.    Millionen 

MwSt.    Mehrwertsteuer 

n.F.    neue Fassung 

o.g.    oben genannt 

PÄM    Projektänderungsmeldung 
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p.a.    per anno 

PPH    Projektvorgesellschaft Philharmonie Hamburg GbR 

PUA    Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 

ReGe    Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH 

Rn.    Randnummer 

RKS    RKS Ingenieurgesellschaft 

Rs.    Rückseite 

Rz.    Randziffer 

S.    Seite 

s. Anl.    siehe Anlage 

SK    Senatskanzlei 

s.o.    siehe oben 

sog.    sogenannt 

StPO    Strafprozessordnung 

s.u.    siehe unten 

TGA    Technische Gebäudeausrüstung 

TOP    Tagesordnungspunkt 

Tz.    Textzahl, Textziffer 

u.a.    unter anderem 

UAG Gesetz über die Untersuchungsausschüsse der Ham-
burgischen Bürgerschaft 

usw.  und so weiter 

vgl.  vergleiche 

WEG  Wohnungseigentumsgesetz 

WINTER  WINTER Beratende Ingenieure 

z.B.  zum Beispiel 

z.K.  zur Kenntnis 

z.T.  zum Teil 

Ziff.  Ziffer 

 

Die hinter Website-Adressen in Klammern angegebenen Daten sind die zuletzt abge-
rufenen im Zeitraum vom 29.12.2010 bis einschließlich 13.1.2011. 
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CDU-Bürgerschaftsfraktion Hamburg                                                   Sondervotum 
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A. Zusammenfassende Einleitung 
Der Sachstandsbericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses der Elb-
philharmonie hat aufgrund des Verfahrensstandes in der Anfangsphase der Untersu-
chung des Ausschusses einen entsprechenden Fragmentcharakter und kann einen 
Abschlussbericht nicht ersetzen. Die einen Abschlussbericht kennzeichnende Unter-
suchungstiefe konnte aufgrund der kurzen Dauer der Ausschussarbeit wegen der 
vorgezogenen Bürgerschaftswahlen nicht erreicht werden. Wichtige Antworten und 
Ergebnisse konnten in Hinblick auf den Untersuchungsauftrag in der knappen zur 
Verfügung stehenden Zeit jedoch nicht gefunden werden. Eine abschließende, ver-
lässlich- hinreichende Erklärung und Empfehlung im Sinne des Untersuchungsauftra-
ges enthalten der Sachstandsbericht nicht. 

Der dem vorläufigen Ende des Ausschusses geschuldete vorläufige und damit ober-
flächliche Untersuchungstand hat Folgen für die Qualität des Berichtes. Trotz umfas-
sender konstruktiver Änderungsvorschläge und Versuchen dem Sachstandsbericht 
eine breitere Basis zu verleihen, sind insbesondere die Teile drei und vier noch immer 
so mangelbehaftet, dass sie einer Kommentierung bedürfen. 

Die Mangelhaftigkeit der Wertungsteile entsteht durch Verwendung von Gemeinplät-
zen und/ oder Spekulationen auf Grundlage des lückenhaften Untersuchungsstands. 
Die Mutmaßungen und zu allgemein gehaltenen Empfehlungen sollen Lückenhaftig-
keit des Berichts kaschieren. Durch die so Platz greifende Verdeckung statt der deutli-
chen Offenlegung der noch vorhandenen Unkenntnisse durch darauf aufbauende, 
abschließende Wertungen, tragen diese vorgreifenden Einschätzungen eher zur wei-
teren Fabelbildung denn zur Gewinnung von Erkenntnissen im Sinne des Untersu-
chungsauftrages bei. Die getroffenen vorschnellen Schlussfolgerungen bewegen sich 
teilweise abseits der juristischen Vertragspraxis und der Realität am Bau; insofern 
stellen sie gerade keine Bewertungsgrundlage dar, um zukünftig Kostensteigerungen 
bei Bauprojekten der öffentlichen Hand zu vermeiden. 

Während der Erste Teil des Berichts in weitestgehend zutreffender Weise den Verfah-
rensverlauf des Untersuchungsausschusses vorstellt, steigt die Kritikwürdigkeit am 
Bericht im weiteren Verlauf zunehmend. Gravierende Fehler im zweiten Berichtsteil 
konnten aufgrund der konstruktiven Zusammenarbeit in der Schlussberatung des 
Ausschusses weitestgehend beseitigt werden. Die wertenden beziehungsweise emp-
fehlenden Teile drei und vier bedürfen hingegen eingehender Betrachtung und Korrek-
tur. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf zutreffende Berichtsabschnitte lediglich 
verwiesen, ohne diese erneut darzustellen. Kritikwürdige Abschnitte werden hinsicht-
lich der behaupteten Ergebnisse kommentiert (kursiv, fett) und anschließend alternativ 
formuliert. Dementsprechend wird zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit auf die 
Gliederung des Berichts hingewiesen. 

B. Verlauf des Verfahrens 
S. Bericht: Erster Teil-Verlauf des Verfahrens 

C. Sachverhalt 
S. Bericht Zweiter Teil - Bisherige Feststellungen zum Sachverhalt 

D. Bewertung  
EINLEITUNG S. Bericht:  

Dritter Teil – Bewertung durch den Untersuchungsausschuss inklusive Gliederungs-
punkt A. „Problembereiche der Kostenentwicklung“ S. 103 
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I. Vertragskonzept – Verantwortung für die Ausführungsplanung  
Unter dem Gliederungspunkt I. des Abschnitts A. des 3. Berichtsteils wird in 
voreingenommener Weise die Möglichkeit der Ausübung eines vertraglich fixier-
ten Optionsrechtes (§ 2.1 des Leistungsvertrages) zur Übertragung der Verant-
wortung der Ausführungsplanung auf den Generalunternehmer unterstellt. Ob 
diese Möglichkeit vor dem Hintergrund der Zustimmungsbedürftigkeit mit den 
Vertragsparteien real vorhanden war, ist (noch) nicht Untersuchungsstand. Im  
1. Unterabschnitt wird das Szenario bereits in der Überschrift als Ursache für 
Projektschwierigkeiten postuliert. Erst im 2. Unterabschnitt: "Alternative Gestal-
tungsmöglichkeiten?“ Wird in Zweifel gezogen, ob die Möglichkeit real über-
haupt bestand. Dennoch wird im 3. Unterpunkt "Risikobeurteilung durch die 
ReGe?" Auf der Spekulation aufsetzend, gemutmaßt und ohne nachvollziehba-
res Untersuchungsergebnis behauptet, inwiefern die ReGe die eventuell beste-
hende Möglichkeit bewertet hat. Aufgrund des Spekulationscharakters von 
Gliederungspunkt I. Abschnitt A. des 3. Berichtsteils erscheint vielmehr die fol-
gende Darstellung angemessen. 

Nach derzeitigem Stand des Studiums der beigezogenen Akten sowie der Beweiser-
hebungen durch einzelne Zeugenvernehmungen könnte die vertragliche Ausgestal-
tung der Verantwortung für die Ausführungsplanung aus heutiger Sicht ein Risiko für 
den Bauablauf und damit für die Kosten beinhalten. Bereits im Zweiten Teil des Be-
richts unter Punkt F. III. wurde ausgeführt, dass vorliegend der Bau KG gegenüber der 
ADAMANTA die Verpflichtung oblag, wesentliche Teile der Ausführungsplanung bau-
begleitend zu erbringen. Diese Vertragskonzeption war offenbar vorgesehen, um ei-
nerseits aus Bauherrensicht die Kontrolle der Ausführungsplanung zu behalten sowie 
andererseits den hohen Anspruch an das Projekt als Weltarchitektur vom Generalpla-
ner und der Auftraggeberin zu gewährleisten. Die Beauftragung der Generalplaner mit 
der Ausführungsplanung, war bereits vor Einstieg der FHH in den bestehenden Ver-
trägen vorgesehen. 

In der Verantwortung der Ausführungsplanung durch den Generalunternehmer wurde 
die Gefahr gesehen, dass aufgrund des Kostendrucks minderwertige Qualität ent-
stünde. Dass sich diese Gefahr bereits in anderen Projekten verwirklicht hatte, belegte 
der Zeuge Wegener in seiner Zeugenaussage mit dem ‚Barcelona-Beispiel’: „da hat 
der Generalunternehmer, der dort die Ausführungsplanung hatte, ganz zum Schluss 
eine so schlechte Ausführungsplanung und qualitätsmäßig so schlecht gearbeitet, 
dass dieser Saal, der eigentlich sehr schön von der Architektur war, gar nichts mehr 
wert ist“1. 

Ob die Generalplaner sich überhaupt auf andere Vertragskonditionen eingelassen 
hätten, ist ungewiss. Die Aussage des Zeugen Wegener, legt nahe, dass diese Mög-
lichkeit realitätsfern war: 

„Die Zuständigkeit für die Ausführungsplanung lag im bestehenden Architekten-
vertrag bei Herzog & de Meuron und sie ließen hier keine Änderung zu“2. 

Gleichwohl bestand vertraglich die Option, die Ausführungsplanung in die Verantwor-
tung des Generalunternehmers zu überführen und gleichzeitig diesen zu verpflichten, 
den Generalplaner mit der Ausführungsplanung zu beauftragen.3 

Der Zeuge Becken, hätte nach seiner Aussage auf die Ausübung der Option bestan-
den und wäre bei der gewählten Vertragsgestaltung aus dem Projekt ausgestiegen: 

„Ich hätte darauf bestanden, dass aus dem Architektenvertrag heraus die Leis-
tungsphase 5 auf den Generalunternehmer übergeht; nur das wäre mit mir mög-
lich gewesen. Ich wäre sonst aus dem Projekt ausgestiegen, weil ich nach 32 
Jahren die Erfahrung habe, dass das eigentlich immer schiefgeht.“4 

                                                      
1 Protokoll zur Zeugenvernehmung Wegener vom 02.09.2010, S. 29f. 
2 Protokoll zur Zeugenvernehmung Wegener vom 02.09.2010, S. 09. 
3 Vgl. 2. Teil F. I. 1., S. 66.  
4 Becken, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 95. 
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Ob diese Möglichkeit überhaupt bestand, wurde noch nicht hinreichend untersucht. Es 
fehlt dazu zumindest die Zeugenaussage der Generalplaner, wie auch der Generalun-
ternehmer. Denn deren Einverständnis setzte die Ausübung des Optionsrechts zur 
Übertragung der Verantwortung der Ausführungsplanung auf den Generalunterneh-
mer und Durchführung in dessen Auftrag durch den Generalplaner voraus. 

Fraglich erscheint zudem, ob in der Gestaltung des Optionsrechts, das zur Ausübung 
von der Zustimmung des Generalunternehmers und des Generalplaners abhängig 
war, eine vertragliche Schwäche vorlag, auf die externe Berater nicht hinwiesen. 

II. Vertragskonzept – Pauschalfestpreis und funktionale Leistungsbe-
schreibung 

Der Gliederungspunkt II. des Abschnitts A. des 3. Berichtsteils ist teilweise we-
niger inhaltlich als sprachlich missglückt. Mögliche Missinterpretationen wer-
den als Tatsachen deklariert. Zudem erscheint fraglich, inwiefern Fachbegriffe 
von befassten Abgeordneten der Bürgerschaft eigenverantwortlich zu ent-
schlüsseln bzw. zu hinterfragen sind. Unterstellend wird hier eine Bringschuld 
zur Aufklärung unterstellt, wo möglicherweise eine Holschuld besteht. Der Beg-
riff „Pauschalfestpreis“ ist nicht suggestiv, sondern gängiger Begriff mit fester 
Definition. Der Berichtsteil wird wie folgt gefasst. 

Der Leistungsvertrag Bau zwischen der Bau KG und der ADAMANTA bedient sich der 
Instrumentarien der funktionalen Leistungsbeschreibung und des Pauschalfestpreises. 
Das sind in der Baupraxis übliche Gestaltungsvarianten. In der Kombination der bei-
den eilt ihnen der Ruf voraus, dass sie die Kostenthematik positiv beeinflussen kön-
nen. Beide Instrumentarien bedingen sich. Mit der Leistungsbeschreibung wird das 
sog. Bausoll festgelegt. Die Definition des Bausolls ist sehr uneinheitlich, soll hier aber 
in dem Sinne verstanden werden, welche Leistungen der Unternehmer zum vertrag-
lich vereinbarten Preis zu erbringen hat.5 Der Preis bzw. die Vergütung stellt insofern 
die Gegenleistung des Bauherrn für die Erstellung dieses Bausolls durch den Bauun-
ternehmer dar.  

1. Bedeutung des Pauschalfestpreises 

Ein Pauschalfestpreis ist nur für das vertraglich festgelegte Bausoll ein „Festpreis“. 
Soweit sich nach Abschluss des Vertrags das Bausoll verändert, besteht für den Bau-
unternehmer eine Preisanpassungsmöglichkeit. Der Begriff „Pauschalfestpreis“ ist ein 
Fachbegriff, der bei flüchtiger Rezeption und Unkenntnis mit „Festpreis“ verwechselt 
werden kann. Der Begriff hat jedoch eine klar umrissene Bedeutung. Das vertragliche 
Bausoll kann sich entsprechend abweichend vom „Festpreis“ beim „Pauschalfestpreis“ 
auf verschiedene Art und Weisen ändern.  

Die Pauschalität des vereinbarten Preises beruht darauf, dass der Bauunternehmer 
nicht einzelne ausgeführte Massen bzw. Mengen nach einem bestimmten Einheits-
preis abrechnen kann, also z.B. nicht X m² Fassade zu Y € pro m², sondern der Un-
ternehmer das gesamte Gebäude und damit auch, um beim Beispiel zu bleiben, die 
gesamte Fassade zu einem pauschalen Preis schuldet. Auf den einzelnen Quadrat-
meter Fassadenfläche kommt es bei der Abrechnung nicht an.  

Es bleibt festzuhalten, dass ein Pauschalfestpreis nur dann keine Änderung erfährt, 
wenn das vertraglich festgelegte Bausoll unverändert bleibt. 

2. Bedeutung der funktionalen Leistungsbeschreibung  

Das vertragliche Bausoll sollte hier durch eine funktionale Leistungsbeschreibung und 
ein darauf basierendes funktionales Angebot des Investors festgelegt werden.  

                                                      
5 Siehe Kapellmann/Messerschmidt, Kapellmann § 2 VOB/B Rnr.27; Markus, BauR 1a/2004, 

180, 181 FN.1; Motzke, NZBau 2002, 641, 647. 
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Der Bauherr hat im Rahmen der Ausschreibung  und Vertragsgestaltung die Wahl, die 
Leistung funktional oder detailliert, z.B. durch Erstellung von Leistungsverzeichnissen 
mit einzelnen konkret benannten Leistungspositionen, zu beschreiben.  

Die Funktionalität einer Beschreibung beruht auf der Idee, dass dem Bauunternehmer 
mit einer eher nur fließtextlichen Beschreibung bestimmte abstrakte Leistungsziele 
bzw. funktionale Erfolge vorgegeben werden, die er zu erreichen hat. Der Bauunter-
nehmer soll auf Basis einer solchen Beschreibung selbständig die einzelnen Bauleis-
tungen, die zum Erreichen der Erfolge notwendig sind, ermitteln und ausführen6. 
Durch diese Art der Leistungsbestimmung wird das Bausoll im Vergleich zu einer de-
taillierten Beschreibung mit Leistungsverzeichnissen unbestimmter und damit auch 
weiter. Damit wird es für den Bauunternehmer schwieriger, eine nachträgliche Preis-
anpassung zu erreichen. So die Theorie.  

In der Praxis und so auch bei dem hier vorliegenden Leistungsvertrag Bau zeigt sich 
jedoch ein anderes Bild. Die Reinheit der Theorie lässt sich oftmals in der Praxis nicht 
umsetzen. Kaum ein Bauherr ist bereit, das von ihm ersonnene Gebäude rein funktio-
nal zu beschreiben. Das hätte zur Folge, dass der Bauunternehmer in Eigenregie 
wesentliche Planungsaufgaben in Form der Konkretisierung des vom Bauherrn nur 
funktional vorgegebenen Leistungsziels übernimmt7. Damit würde der Bauunterneh-
mer die Architektur und die Technik im Detail maßgeblich bestimmen. Gerade bei 
einem Gebäude mit dem Anspruch von „Weltarchitektur“ und mit ganz bestimmten 
nutzerspezifischen Ausgestaltungen (Philharmonie) ist das nicht geeignet. Aus diesem 
Grund werden funktionale Ausschreibungen häufig mit Planungen der Architekten 
oder zumindest mit sog. Leitdetails hinterlegt.  

Vorliegend bestehen die Ausschreibungsunterlagen aus über 40 Ordnern. Hier sind 
neben textlichen Ausführungen und Funktionalbeschreibungen auch Pläne und tech-
nische Grundlagengutachten enthalten. Das bedeutet, dass die Kalkulation und das 
funktionale Angebot des Investors auf diesen Plänen und Grundlagengutachten beru-
hen. Sie beeinflussen das Bausoll. Werden im Bauverlauf Änderungen zu diesen Plä-
nen und Grundlagengutachten ersichtlich, ist fraglich, ob der vertraglich vereinbarte 
Preis anzupassen ist, da sich das vertragliche Bausoll als Äquivalent zu dem verein-
barten Preis geändert haben könnte8. 

Ob eine Preisanpassung vorzunehmen ist, hängt neben der baufachlichen Frage der 
Leistungsbeschreibung im Vertrag von dessen juristischer Ausgestaltung ab. Grund-
sätzlich kann nur eine Änderung des Bausolls Grundlage einer Nachtragsforderung 
sein. Die Prüfung, ob eine Änderung oder lediglich eine Konkretisierung des Bausolls 
vorliegt, orientiert sich zunächst an einer baufachlichen Inhaltsbestimmung. Bei der 
Elbphilharmonie war zu prüfen, was in den Ausschreibungsunterlagen aus über 40 
Ordnern steht. Anschließend wäre in einem zweiten Schritt eine Nachtragsforderung 
juristisch zu prüfen. Nicht jede Bausolländerung berechtigt zur Nachforderung. Viel-
mehr kommt es auf den Vertrag an. Denn die Parteien können vereinbaren, dass der 
Auftragnehmer auch solche Mehrleistungen ohne Anspruch auf Mehrvergütung zu 
erbringen hat, die dadurch entstehen, dass der Auftraggeber nach Vertragsschluss die 
dem Vertrag zugrunde liegende Planung ändert.9 

Geschwächt werden kann die in der Theorie bestehende höhere Preisstabilität der 
funktionalen Idee durch die Praxis, dass der Generalplaner im Auftrag des Bauherrn 
die baubegleitende Ausführungsplanung übernommen hat10. Es wurde bereits darge-
stellt, dass im Rahmen der Funktionalität einer Leistungsbestimmung der Bauunter-
nehmer theoretisch die Planungsaufgaben zur konkreten Ausgestaltung der vorgege-
benen Leistungserfolge übernehmen soll. Dazu bietet es sich an, die funktionale Aus-
schreibung auf Basis der Entwurfsplanung des Architekten vorzunehmen. In der Folge 

                                                      
6 Kyewski in Roquette/Otto, Vertragshandbuch Privates Baurecht, 1. Auflage 2005, III Rz. 6. 
7 Kyewski in Roquette/Otto, Vertragshandbuch Privates Baurecht, 1. Auflage 2005, III. Rz. 43 

a.E. 
8 BGH, Urteil vom 13.03.2008, VII ZR 194/06, NJW 2008, S. 2106. 
9 Siehe o. Rn. 7. 
10 Siehe Zweiter Teil, F. III. 2. und 3. 
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kann der Bauunternehmer mit „seinem“ Architekten diese Planung in die Ausfüh-
rungsplanung überführen und anhand der Leistungsziele in eigener Verantwortung 
fortschreiben. 

Übernimmt der Architekt im Auftrag des Bauherrn die Ausführungsplanung, plant der 
Bauherr selbst und in eigener Verantwortung. Er füllt selbst die beschriebenen Leis-
tungsziele aus. Dem Bauunternehmer wird im Ergebnis entgegen der eigentlichen 
Idee alles Maßgebliche vorgegeben. Hieraus resultiert die Gefahr, dass durch die 
seitens des Bauherrn veranlasste Fortentwicklung der Planung Diskussionen um Än-
derungen und Widersprüche zu der Beschreibung und Planung zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses entstehen. Zu klären ist im Einzelfall, ob es sich noch um eine 
Fortschreibung der ursprünglichen Planung unter Berücksichtigung der vereinbarten 
Funktion handelt oder ob bereits eine Änderung der Planung und damit eine Änderung 
des Bausolls vorliegt.  

Die hier aufgezählten Durchbrechungen einer rein funktionalen Leistungsbeschrei-
bung bzw. deren Umsetzung dürften bereits zum Vertragsschluss ersichtlich und da-
mit als Risikopotenzial erkennbar gewesen sein. Fraglich ist wie von wem darauf hin-
gewiesen wurde und wie mit dieser Risikoeinschätzung umgegangen wurde. 

3. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen: 

(1) Der Pauschalfestpreis ist nur für das vertraglich vereinbarte Bausoll ein Festpreis. 
Änderungen des Bausolls führen zu einer Preisanpassung, wenn Mehr- oder 
Minderkosten bei der Bauausführung entstehen und keine vertragliche Abfede-
rung vorgesehen ist. 

(2) Das Bausoll wird durch die Leistungsbeschreibung bestimmt. Rein funktionale 
Ausschreibungen in der Kombination mit der Verpflichtung und der Möglichkeit 
des Bauunternehmers, die funktional bestimmten Ziele eigenständig auszufüllen, 
können in Kombination mit einem Pauschalfestpreis eine höhere Gewähr für eine 
Preisstabilität bieten. 

(3) Das Bausoll bestimmt sich auch bei funktionalen Leistungsbestimmungen auf 
Grundlage der der Ausschreibung beigefügten Pläne und Grundlagengutachten. 
Ergeben sich im Laufe der Baumaßnahme planerische Änderungen, die über ei-
ne reine Fortschreibung hinausgehen, oder Abweichungen von Annahmen aus 
den Grundlagengutachten, können sich das vertragliche Bausoll und damit der 
Preis ändern. 

Vorliegend lagen vor Vertragsschluss mit ADAMANTA folgende potenziell das Bausoll 
ändernde Umstände vor: 

(1) Die Planung des Gebäudes enthielt in Einzelheiten technische Neuerungen, die 
noch nie zuvor realisiert worden waren, wie z.B. die Fassade. Deshalb konnte 
nicht sichergestellt werden, dass technische Annahmen, die in die Leistungsbe-
schreibung Einzug hielten, bestätigt werden würden (z.B. Kühlung des Gebäu-
des). Diese Problemlage hätte jedoch auch bei einem konstruktiv beschriebenen 
Leistungsumfang auftreten können und bei dieser Alternative aufgrund der Detail-
tiefe immer zu einer Bausolländerung geführt. 

(2) In Teilbereichen war die Entwurfsplanung durch den Generalplaner nicht vollstän-
dig hergestellt (z.B. Ausbau großer Konzertsaal und Szenografie). Fraglich ist, ob 
dies vom Generalplaner oder vom Bauherrn verschuldet wurde. 

(3) Aufgrund der baubegleitenden Ausführungsplanung durch den Generalplaner im 
Verantwortungsbereich des Bauherrn konnte nicht ausreichend sichergestellt 
werden, dass die Ausführungsplanung nur die Entwurfsplanung fortschreibt und 
keine Änderungen hierzu vornimmt. Ob eine Alternative bestand, wäre noch zu 
untersuchen. 
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(4) Die Genehmigungsplanung war nicht vollständig abgeschlossen. Die Baugeneh-
migung und damit einhergehende mögliche Auflagen standen entsprechend noch 
aus. Gründe dafür sind noch nicht Untersuchungsstand. 

(5) Die Integration der Investorenplanung und Einarbeitung von (Änderungs-) Wün-
schen des späteren Nutzers (HamburgMusik); die Bedürfnisse der späteren Nut-
zer konnten noch nicht vollständig ermittelt oder noch nicht planerisch umgesetzt 
werden. Allerdings vertrat die ReGe aufgrund von externer Beratung zunächst die 
später korrigierte Auffassung, dass die Integration der Investorenplanung in der 
Verantwortung von ADAMANTA lag und deshalb keine Bausolländerung darstel-
len werde.11 

III. Vertragskonzept – Generalplanervertrag 
Unter dem Gliederungspunkt III. vom Abschnitt A. des 3. Berichtsteils hat wie I. 
inhaltliche Schwächen, die einerseits auf Spekulationen zu offenem Sachstand 
beruhen; andererseits wird die Möglichkeit von vertraglich zu fixierenden Opti-
onen diskutiert, die nicht bestanden oder keine sonderliche Praxisrelevanz 
beinhalten. Entsprechend wird der Berichtsteil folgendermaßen gewürdigt. 

Es ist möglich, dass auch die Ausgestaltung der Verträge mit den Generalplanern 
unabhängig von der Frage der Verantwortung für die Ausführungsplanung (s.o. Punkt 
A. I.) einen Beitrag zur Kostenentwicklung geleistet hat.  

1. Vereinbarung von Planlieferterminen 

In Zeugenvernehmungen wurde der fehlende verbindliche, synchronisierte Terminplan 
thematisiert. Der Vertragsterminplan mit der ADAMANTA war zwar mit den General-
planern in wesentlichen Teilen abgestimmt und damit in gewisser Weise synchroni-
siert12, jedoch fehlte es an der Verbindlichkeit dieser Termine im Verhältnis der Bau 
KG zu den Generalplanern, da sich letztere nach der Aussage des Zeugen Wegener 
weigerten, den Terminplan als verbindlich anzuerkennen13. Das bedeutet, dass er 
nicht vertraglich fixiert wurde.  

In § 6 des Generalplanervertrags vom 19. Januar 2005 sind konkrete Terminpläne 
vertraglich fixiert worden. Auch in der 1. Ergänzung vom 30. September 2005 findet 
sich ein neuer, vertraglich vereinbarter Terminplan. Diesen Terminplänen fehlt jedoch 
eine Vernetzung bzw. Synchronisation mit den Terminplänen des späteren Investors. 
Die  Synchronisation war aufgrund des noch laufenden Vergabeverfahrens nicht mög-
lich und sollte anschließend erfolgen. Das wäre frühestens zum Vertragsschluss mit 
dem Investor möglich gewesen. Nachdem der Investor zum 24. November 2006 das 
letzte verbindliche Angebot abgegeben hat, vereinbarten die Parteien in der 3. Ergän-
zung des Generalplanervertrags vom 29. November 2006, dass „in den nächsten Wo-
chen die Detailgespräche zur Terminplanung fortgesetzt“ werden, damit „hierzu eine 
neue Vertragsanlage“ erarbeitet werden kann14. Diese Formulierung setzt auf eine 
Kooperation. Sie schafft keine durchsetzbare Verpflichtung der Generalplaner, einen 
abgestimmten und synchronisierten Terminplan vertraglich zu akzeptieren. Eine ver-
tragliche Verpflichtung ergibt sich auch nicht aus den Vereinbarungen in § 6 des Ge-
neralplanervertrags vom 19. Januar 200515. 

Aufgrund des fehlenden Abschlusses der Untersuchungen durch den Ausschuss kann 
nicht konkret festgestellt werden, dass hier die Vereinbarung einer entsprechenden 
Verpflichtung ohne weiteres möglich gewesen wäre. 

                                                      
11 Siehe 3. Teil, A. IV. 2., S. 121. 
12 Drs. 18/6278, S. 2.  
13 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 59.  
14 Akte Nr. 457, S. 071. 
15 Akte Nr. 457, S. 014.  
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Der Ausschuss kann derzeit lediglich unterstellen, dass das Vorsehen einer solchen 
vertraglichen Verpflichtung die Generalplaner veranlasst haben dürfte, einen mit dem 
Investor abgestimmten und synchronisierten Terminplan als verbindlich zu akzeptie-
ren. Die seitens des Zeugen Wegener berichtete Verweigerungshaltung des General-
planers wäre so nicht möglich gewesen. 

Warum die vertragliche Verpflichtung zur Anerkennung eines synchronisieren Termin-
plans nicht vereinbart wurde, ist derzeit nicht bekannt; ebenso wenig ob und gegebe-
nenfalls inwiefern eine diesbezügliche Risikoeinschätzung intern oder extern vorge-
nommen wurde. 

2. Vereinbarung eines Kostenlimits 

Sowohl im Hauptauftrag der Generalplaner vom 19. Januar 2005 als auch in allen 
weiteren Ergänzungen fehlt eine Regelung dahingehend, dass den Planern eine sog. 
Kostenobergrenze oder ein Kostenlimit vorgegeben wird, das sie bei ihrer Planung 
und der späteren Bauüberwachung zu beachten und zu erreichen haben.  

In der Baupraxis wird insbesondere bei größeren Bauvorhaben zwischen Bauherr und 
Architekt die Vereinbarung eines Kostenlimits bzw. eine Kostenobergrenze empfoh-
len16. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen, dass dem Bauherren in aller Re-
gel nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung steht, das nicht überschritten werden 
darf. Bauherr und Architekt regeln damit eine sog. Beschaffenheitsvereinbarung des 
Werks des Architekten17. Der Architekt schuldet während und mit Abschluss der Bau-
maßnahme diesen Erfolg, d.h. die Einhaltung des Kostenlimits. Die Nichteinhaltung 
des Limits kann einen Mangel darstellen, der den Bauherrn zum Schadensersatz be-
rechtigen kann18. Der Planer ist damit dem Zwang ausgesetzt, jede Kostensteigerung 
dem Bauherrn anzuzeigen und zu rechtfertigen. Das soll dazu führen, dass der Archi-
tekt jede Planungsänderung auf Kostenrelevanz prüft, dem Bauherrn bei vorhandener 
Relevanz anzeigt und eine Freigabe durch den Bauherren erwirken will. Der Bauher-
ren wird dadurch in jedem Einzelfall gewarnt, auf Basis welcher Veranlassung und 
welcher Maßnahme eine Budgetüberschreitung droht.  

In den Verträgen mit den Generalplanern findet sich in der 1. Ergänzung des Haupt-
auftrags, die die Parteien am 30. September 2005 vereinbarten, ein Hinweis auf be-
stimmte Projektkosten. Es wurde geregelt, dass die Einhaltung der ermittelten Kosten 
von 186,7 Mio. € mit besonderer Sorgfalt beachtet werden19. Daraus resultiert jedoch 
keine konkrete Vereinbarung eines Kostenlimits.  

Es ist jedoch fraglich und höchst spekulativ, warum eine definitive Begrenzungsmaß-
nahme nicht vertraglich vereinbart wurde. Es ist dem Ausschuss nicht bekannt, ob 
diese Option auf Auftraggeberseite diskutiert, abgewägt und schlussendlich vom Ver-
tragspartner akzeptiert worden wäre. 

Ein weiterer Aspekt im Hinblick auf die Vereinbarung eines Kostenlimits stellt die Ho-
norarfrage des Planers dar. Grundlage der Berechnung des Honorars ist in aller Regel 
die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Diese knüpft das Honorar 
an die sog. anrechenbaren Baukosten an. Steigen die Baukosten steigt in aller Regel 
auch das Honorar. Im Fall eines vereinbarten Kostenlimits berechnet sich das Honorar 
bei verschuldeter Überschreitung nur aus dem Höchstbetrag des Limits20. Der Archi-
tekt partizipiert im Fall einer selbst verursachten und nicht durch den Bauherrn freige-
gebenen Überschreitung des Limits nicht an der Kostensteigerung.  

                                                      
16 Vgl. z.B. Muster eines Architektenvertrags des hier später beauftragten Rechtsanwaltsbüros 

Heiermann Franke Knipp, dort § 3 und § 5.9, veröffentlicht z.B. auf ibr-online (http://www.ibr-
online.de/IBRMustertexte/index.php?SessionID=8e66e7817b8d394385421c49f6699500&zg= 
0&Textnr=107). 

17 Koeble in Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 12. Teil Rz. 480 m. 
w. N. 

18 BGH, Urteil vom 23.01.1997, VII ZR 171/95, NJW-RR 1997, S. 850. 
19 Akte Nr. 457, S. 068.  
20 BGH, Urteil vom 23.01.2003, VII ZR 362/01, NJW-RR 2003, Seite 593. 
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Es kann augenblicklich nicht festgestellt werden, ob versucht wurde, eine entspre-
chende Regelung in die Verträge mit aufzunehmen. Anhand der Aktenlage lässt sich 
bisher lediglich die ungeprüfte Aussage der ReGe vom 1. Oktober 2008 entnehmen, 
dass sich der Generalplaner nicht als solcher, sondern als Architekt und Designer 
verstehe21. 

Ferner ist unklar, ob es zu diesem Punkt Beratungsleistungen Dritter gegeben hat. 

3. Vereinbarung einer Bonus-Malus-Regelung 

Im Arbeitsstab wurde als weitere mögliche Vertragsgestaltung die Vereinbarung einer 
sog. Bonus-Malus-Regelung vorgeschlagen. Eine Diskussion im Ausschuss fand dar-
über bisher nicht statt. Die avisierte Regelung basiert auf einem Kostenlimit bzw. auf 
einem vertraglich vorgegebenen Kostenrahmen und führt entweder zu einem Erfolgs-
honorar (Bonus), wenn das Kostenlimit eingehalten oder sogar unterschritten wird, 
oder zu einem Honorarabzug (Malus), wenn das Limit überschritten wurde.  

Der Hauptauftrag vom 19. Januar 2005 sowie die 1. Ergänzung des Hauptauftrags 
vom 30. September 2005 enthalten Hinweise auf eine noch abzuschließende Bonus-
Malus-Regelung22. Mit der 3. Ergänzung des Hauptauftrags vom 29. November 2008 
wird geregelt, dass diese entfallen soll23. Die Streichung der Bonus-Malus-Regelung 
entspricht der gängigen Vertragspraxis, da der kundige Architekt diese Regel zu sei-
nen Lasten nicht akzeptiert. 

IV. Ausschreibung und Vergabe 
Unter dem Gliederungspunkt IV. vom Abschnitt A. des 3. Berichtsteils werden 
wesentliche Feststellungen zur Ausschreibung und Vergabe getroffen. Gleich-
wohl erscheint angesichts des unvollständigen und weitgehend noch offenen 
Prüfungsstandes insbesondere die folgende Formulierung als vorgezogene 
Wertung zu scharf: „Mangels dieser Prognose zu dem erforderlichen Zeitraum 
und den betragsmäßigen Dimensionen war der Abwägungsvorgang im Hinblick 
auf die Kostenrisiken schon im Ansatz inakzeptabel.“ Darüber hinaus erscheint 
es in Bezug auf Baukosten fraglich, ob eine seriöse Einschätzung der konkreten 
Baukostensteigerung überhaupt möglich gewesen wäre, da die Schwankungs-
breiten in unvorhersehbarer Weise vom Marktgeschehen abhängen. 

Insbesondere der in den Ausführungen geschilderte Wandel der Rechtsauffas-
sung zur vertraglichen Leistungspflicht der ADAMANTA und dem Leistungsbe-
stimmungsrecht seitens der FHH hinsichtlich der Integration der Investorenpla-
nung bedarf noch weitergehender Untersuchung.24 Grundlage der entsprechen-
den Rechtsauffassung der ReGe bildeten externe Beratungsleistungen von zwei 
verschiedenen Anwaltskanzleien. Diesbezüglich ist noch unklar, warum die 
Rechtsauffassungen sich widersprachen. 

S. Bericht unter Beachtung der vorbezeichneten Kritik. 

V. Vergabeentscheidung auf Basis nur eines verbliebenen Bieters 
Der komplette Text ab Seite 126 Zeile 1 vom Gliederungspunkt V. des Ab-
schnitts A. zum 3. Berichtsteils ist ebenso wie der nachfolgende Text bis zum 
Abschnitt VI. auf S. 132 in unzulässigem Maße spekulativ und inhaltlich nicht 
mehr hinreichend vom derzeitigen Untersuchungsstand gedeckt bzw. steht im 
Widerspruch zur Aktenlage. 

                                                      
21 Akte Nr. 123q, S. 062.  
22 Akte Nr. 457, S. 021 und 068.  
23 Akte Nr. 457, S. 071.  
24 S. 121. 
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Im letzten Absatz auf Seite 125 ab Rz. 28 wird zutreffend dargestellt, dass die 
STRABAG Systemrisiken im Bereich Fassade, Dach und Fassadenbefahranlage 
vermutete,25 die als Argument für eine Vergaberüge herangezogen wurden. Die 
Bedenken bezogen sich aber nicht auf das Projekt insgesamt, sondern auf die 
dargestellten Teilbereiche. Gerade in diesem Bereich Glasfassade traten jedoch 
keine wesentlichen Kostensteigerungen ein. Das geplante Budget für die Glass-
fassade wurde eingehalten bzw. unterschritten (Minderkosten)26. 

Vor diesem Hintergrund ist die Grundannahme, dass die STRABAG bereits im 
Vergabeverfahren maßgebliche Kostensteigerungen vorhersah, die die ReGe 
nicht ernst und dadurch in Kauf nahm, falsch. Das von der STRABAG vermutete 
Risiko hat sich nicht realisiert. 

Im Übrigen sind die Gründe und Inhalte der Vergaberüge durch die STRABAG 
noch nicht, zumindest aber unzureichend untersucht. Eine Wertung ohne 
zugrunde liegende Untersuchung des Ausschusses hat kein seriöses Funda-
ment, da es vom Ausschuss noch nicht in der gebotenen Tiefe betrachtet wurde 
und muss als Vorgriff der Untersuchung abgelehnt werden. 

Nach kursorischer Aktensicht zeigt sich entgegen der Berichtsdarstellung eine 
intensive Auseinandersetzung der ReGe mit den in der Vergaberüge bezogenen 
Standpunkten. Die ReGe schätzte diese wie folgt ein: 

Die „Rüge entbehrt jeder tatsächlichen und rechtlichen Grundlage. Be-
zeichnend ist, dass die Rüge erst 45 Minuten vor Ablauf der Frist zur Abga-
be der letztverbindlichen Angebote eingereicht wurde. Offensichtlich diente 
die Rüge, die inhaltlich in keinem Punkt substantiiert wurde, lediglich dazu, 
sich von der Verantwortung für die nicht fertiggestellte (sic!) Kalkulation 
und die Nichtabgabe des Angebots zu lösen. Denn die STRABAG Projekt-
entwicklung GmbH war – wie Sie (STRABAG) sogar schriftlich bestätigt ha-
ben – nicht in der Lage, die ausgeschriebenen Leistungen technisch umzu-
setzen und zu kalkulieren.“ Ein Vertreter von STRABAG erklärte: „Vielleicht 
fehlt uns etwas Know-how, oder wir kennen eine entsprechende Fassaden-
baufirma nicht“.27 

Da sämtliche weiteren Mutmaßungen auf diesen unzureichend untersuchten 
Sachverhaltsabschnitt aufsetzen, müssen sie insgesamt als unzulässige Vor-
verurteilung und substanzlose Spekulation abgelehnt werden. Der Bericht ist 
insofern nur wie folgt zutreffend. 

Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand – Identifizierung von Gründen für Kos-
tensteigerungen im Projektverlauf und Zuordnung von Verantwortlichkeiten hierfür auf 
Seiten der FHH – ist im Vergabeverfahren bis zum Vertragsschluss mit der ADAMAN-
TA am 18. Dezember 2006 bzw. 1. März 2007 neben dem Themenkomplex „Zeitpunkt 
der Ausschreibung“ bzw. „keine Verschiebung der Ausschreibung wegen fehlender 
Planreife“28 die Tatsache in den Blick zu nehmen, dass der Zuschlag letztendlich nur 
auf Basis von Verhandlungen mit einem einzigen Bieter und des Angebots dieses 
Bieters, des Konsortiums IQ², erteilt wurde. 

Die Frage, ob sich diese Entscheidung vor dem Hintergrund möglicher Handlungsal-
ternativen projektkostensteigernd ausgewirkt hat, lässt sich aus heutiger Sicht seriös 
nicht abschließend beantworten. 

Dennoch finden sich Anhaltspunkte dafür, dass der ReGe gerade in der Endphase 
des Vergabeverfahrens juristische und projektbezogene Zweifel aufgezeigt wurden: 

                                                      
25 Akte 635; S. 012, 034. 
26 Drs. 19/1841. 
27 Akte 635, S. 017. 
28 Siehe hierzu Dritter Teil, A. IV. 
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Vor Fristablauf zur Abgabe letztverbindlicher Angebote am 15. September 2006 gab 
nur IQ² ein Angebot ab. Die STRABAG erhob stattdessen vorsorglich eine Vergaberü-
ge29. 

Das IQ²-Angebot wurde von der ReGe als formal unzulässig eingestuft. Die formellen 
Mängel waren der ReGe spätestens am 26. September 200630 bewusst, das Verga-
beverfahren am 9. November 2006 von der ReGe aufgehoben. 

Daraufhin wurde das Vergabeverfahren als Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Bekanntmachung nur mit IQ² neu aufgenommen. Die Vergaberüge der STRABAG 
wurde durch die Verfahrensaufhebung gegenstandslos und das Nachprüfungsverfah-
ren eingestellt. 

In der Folge aber wehrte sich die STRABAG mit einem weiteren Nachprüfungsantrag 
dagegen, dass die ReGe nun exklusiv mit IQ² verhandelte und sie selbst am neu auf-
genommenen Verfahren nicht beteiligt wurde31. 

Die juristische Auseinandersetzung fokussierte sich insbesondere auf die Zulässigkeit 
des Vorgehens der ReGe, das die Verfahrensaufhebung an die exklusive Weiterver-
handlung mit IQ² koppelte und die analoge Anwendung vergaberechtlicher Normen 
erforderlich machte, wobei sowohl das Vorliegen einer Analogie als auch das Vorlie-
gen der Tatbestandsvoraussetzungen als solches zwischen den Parteien strittig war. 
Zu einer abschließenden juristischen Klärung kam es vor der Vergabekammer der 
BSU nicht mehr, da auch die zweite Vergaberüge infolge der am 28. November 2006 
zwischen der ReGe und der STRABAG geschlossenen Vergleichsvereinbarung zu-
rückgezogen wurde32. Eine belastbare Prognose zum Inhalt einer Vergabekammer-
Entscheidung zur Sache, zu der es nicht kam, lässt sich nicht treffen und ist als zu-
mindest offen zu qualifizieren. 

Nach Aktenlage fanden im Nachgang des Fristendes am 15. September 2006 zwei 
Gespräche beim Ersten Bürgermeister zur Abstimmung des weiteren Vorgehens statt 
(20. September 200633 sowie 26. September 200634), in deren Umfeld Vermerke35 
gefertigt wurden, die auch vergaberechtliche Erwägungen und Abwägungen zu Hand-
lungsalternativen beinhalteten. Hieraus geht hervor, dass HOCHTIEF für die Hand-
lungsalternative „Rückversetzung auf Stand 2. indikatives Angebot“ nicht zur Verfü-
gung stand und für diesen Fall ihrerseits rechtliche Schritte ankündigte36.  

Weiterhin ist eine von der ReGe-Geschäftsführung am 26. September 2006 verfasste 
„Pro- und Contra-Liste der beiden verbliebenen Handlungsalternativen“ aktenkundig37. 
Als Handlungsalternativen stellten sich danach dar: 

• Aufhebung des Vergabeverfahrens und Einbeziehung aller präqualifizierten Bieter 
aus dem vorausgegangenen Verfahren, vgl. § 3a Nr. 5 lit. a VOB/A a. F. 

• Aufhebung des Vergabeverfahrens und individuelle Verhandlung, vgl. § 3a Nr. 5 
lit. b VOB/A a. F. 

Für die Einbeziehung der ehemals präqualifizierten Bieter sprach u. a., dass der Kon-
flikt zwischen STRABAG und IQ² durch „Wettbewerbsöffnung“ gelöst werden könne 
und die Möglichkeit, „ein wirtschaftlicheres Ergebnis“ erzielen zu können. 

 

                                                      
29 Siehe Zweiter Teil, B.; Drs. 18/5526, S. 6. 
30 Akte Nr. 142, S. 016. 
31 Schriftsatz der die STRABAG vertretenden Rechtsanwaltssozietät, Akte Nr. 189, S. 350 ff. 
32 Drs. 18/5526, S. 6; Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 12. 
33 Akte Nr. 142, S. 005. 
34 Akte Nr. 142, S. 003; Hinweis auch in Akte Nr. 142, S. 077. 
35 Vgl. insbes. Akte Nr. 142, S. 005 ff. (25. September 2006, Herr Wegener) und S. 016 ff. (26. 

September 2006, Herr Daum); weiterhin Akte Nr. 635, S. 083 ff. 
36 Akte Nr. 142, S. 006. 
37 Akte Nr. 142, S. 012, im Folgenden jeweils darauf Bezug nehmend. 
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Dagegen wurde „erheblicher Zeitverzug“, „Beseitigung eines Wettbewerbsergebnisses 
mit einem potenten Wettbewerber ohne konkrete Alternative“, die Tatsache, dass 
„Projektdruck aus der Leitung genommen“ werde und „Verteuerung der Baukosten 
und erhebliche neue Planungskosten durch Zeitverzug“ angeführt. 

Für die letztendlich gewählte Option sprachen die „rechtliche Gangbarkeit“, Erhalt von 
„Realisierungsdruck“, „kalkulierbare und beherrschbare Kostensituation“ und die „Sta-
bilität des Projekts“; dagegen wurde insbesondere angeführt, dass bei Scheitern der 
Herstellung der Wirtschaftlichkeit ein „Rückfall auf eine erneute europaweite Aus-
schreibung“ und damit eine Gefährdung des gesamten Projekts drohe. Der Justiziar 
der ReGe ergänzte in einem Vermerk vom 26. September 2006 das Argument, dass 
durch „Optimierung“ von Projektbereichen, die Anlass der Vergaberüge der STRA-
BAG (Unkalkulierbarkeit) gewesen sind, der STRABAG Argumente eben für diese 
Rüge geliefert würden38. 

Zehn Tage nach Entstehung der Situation, in der sich die ReGe dem Angebot nur 
eines Bieters gegenübersah, wurde von der ReGe-Geschäftsführung also die letzt-
endlich – ca. fünf Wochen später – gewählte Option „Verfahrensaufhebung/ 
Verhandlung allein mit IQ²“ favorisiert, wenngleich rechtliche Risiken eingeräumt wur-
den39; der Justiziar schrieb, dass „keiner der Wege rechtssicher zu beschreiten“ sei 
und aufgrund der analogen Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 3a Nr. 5 
VOB/A a. F. in der Rechtskonstruktion Unsicherheiten liegen. Die Geschäftsführung 
zeigte sich aber der Überzeugung, dass HOCHTIEF das Projekt „beherrscht“40 und 
hielt in einem „gemeinsamen Überprüfungsprozess (Baukostensenkungen) durch 
Planungsreduktionen (um) etwa 40-44 Mio. Euro für machbar“.  

Es wird deutlich, dass die ReGe im Zusammenhang mit der Frage, wie und ob das 
Vergabeverfahren zu Ende geführt werden soll, im Wesentlichen von drei Zielen gelei-
tet war: 

• Erreichung der Wirtschaftlichkeit des IQ²-Angebots durch Kostensenkung, 
• Aufrechterhaltung des Realisierungsdrucks sowie 
• Vermeidung wesentlicher Verzögerungen beim Baubeginn41. 

In der Gesamtschau wird deutlich, dass die ReGe das Projekt in den letzten Septem-
bertagen 2006 an einem Scheideweg sah42. 

Neben der juristisch akzentuierten Problemlage ist auch die rein projektbezogene 
Ebene in den Blick zu nehmen, die sich auf das Vergabeverfahren bezieht und der 
ReGe teilweise Zweifel an der Machbarkeit aus Sicht der STRABAG aufzeigte, die 
sich im wesentlichen auf den Bereich Fassade fokussierten. Ein Vertreter von STRA-
BAG gestand in einer Problembesprechung zur Vergaberüge ein: „Vielleicht fehlt uns 
etwas Know-how, oder wir kennen eine entsprechende Fassadenbaufirma nicht“43. 

Entsprechend schätzte die ReGe die juristische und projektbezogene Ebene wie folgt 
ein: 

Die „Rüge entbehrt jeder tatsächlichen und rechtlichen Grundlage. Bezeichnend 
ist, dass die Rüge erst 45 Minuten vor Ablauf der Frist zur Abgabe der letztver-
bindlichen Angebote eingereicht wurde. Offensichtlich diente die Rüge, die inhalt-
lich in keinem Punkt substantiiert wurde, lediglich dazu, sich von der Verantwor-
tung für die nicht fertiggestellte (sic!) Kalkulation und die Nichtabgabe des Ange-
bots zu lösen. Denn die STRABAG Projektentwicklung GmbH war – wie Sie 

                                                      
38 Akte Nr. 142, S. 017. 
39 Akte Nr. 142, S. 007: „(…) muss hingenommen werden“; S. 017 (Herr Daum): „(…) dieses 

Verfahren weniger rechtssicher als Weg 1“. 
40 Akte Nr. 142, S. 006. 
41 So Vermerk Wegener, Akte Nr. 142, S. 007.  
42 So auch Wegener in einem Schreiben an die GP v. 27. September 2006, vgl. Akte Nr. 142,  

S. 021. 
43 Akte 635, S. 017. 
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(STRABAG) sogar schriftlich bestätigt haben – nicht in der Lage, die ausge-
schriebenen Leistungen technisch umzusetzen und zu kalkulieren.“44 

Der Sachstand in Bezug auf die Vergaberüge ist noch nicht abschließend ermittelt. 

VI. Bauherrenvertretung, Projektmanagement und Projektsteuerung der 
ReGe 

Der Gliederungspunkt VI. vom Abschnitt A. des 3. Berichtsteils ist gekennzeich-
net durch Spekulationen und Gemeinplätze ohne hinreichende Prüfungsgrund-
lage. Die pauschale Behauptung dass keine ausreichenden Kenntnisse und 
Erfahrungen des Personals der ReGe vorlagen, bzw. sich das angebliche Fehlen 
negativ auf das Projekt ausgewirkt hat, konnte als Ergebnis durch den Aus-
schuss noch nicht festgestellt werden. Es ist unzureichend, eine Ursächlichkeit 
zwischen negativen Folgen und vorliegenden Umständen zu behaupten, ohne 
die Wertung mit Ergebnissen der Befassung des Ausschusses zu begründen. 
Die Zusammenfassung eilt den bisher gefundenen und untersuchten (Teil-) Er-
gebnissen unzulässig voraus. Die konkreten Auswirkungen der Personalstruk-
tur der ReGe konnten noch nicht seriös bewertet  werden. Das Zusammenspiel 
des Personals und deren Entscheidungen auf Grundlage von extern eingekauf-
tem Sachverstand bedürfen einer eingehenden Untersuchung. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass das Personal richtig handelte und auch eine Auf-
stockung die eingetretene Entwicklung nicht vermieden hätte. Es kann noch 
nicht ausgeschlossen werden, dass letztendlich massive Beratungsfehler Ex-
terner wesentliche Ursache der Kostensteigerung  sind. Die vorgreifende Sün-
denbocksuche wird dem Stand und der fehlenden Tiefe der vorgenommenen 
Untersuchung nicht gerecht. Der Sachberichtsteil ist folgendermaßen zutref-
fend. 

Eine der zentralen Fragen, der sich der Untersuchungsausschuss gegenübersah, war 
die Art und Weise, in der die ReGe – funktional als Bauherrin der Elbphilharmonie 
verstanden45 – die Bauherrenaufgabe nach der Zuschlagserteilung und im Bauverlauf 
ausfüllte, inwieweit Aspekte der Risikovorsorge und, wenn nötig, schneller Reakti-
onsmechanismen auf personelle und inhaltliche Anforderungsspitzen in ihrer Arbeit 
eine Rolle spielten. 

Die Entscheidung, die ReGe mit der Realisierung der Elbphilharmonie zu beauftragen, 
erfolgte vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit der Realisierung der AIRBUS-
Werkserweiterung sowie der Ortsumgehung Finkenwerder. Mithin fehlten Referenz-
projekte im Hochbau. Zu diesem Umstand äußerte sich der Zeuge Wegener wie folgt: 

Den „Fachverstand, hier ein Hochbauprojekt zu entwickeln, den haben wir uns 
eingekauft mit befristeten Verträgen“46 

Die Geschäftsführung der ReGe wurde zunächst nicht mit einem Baufachmann be-
setzt, sondern einer Person, die sich in bisherigen Bauvorhaben vor allem auf der 
juristischen und verhandlungsstrategischen Managementseite und im Bereich der 
Durchsetzung politischer Vorgaben empfahl, nicht aber mit der Kompetenz, ein hoch-
komplexes Hochbauprojekt operativ geleitet zu haben. Diese Unvollständigkeit wurde 
erkannt und durch die gezielte Akquise47 eines einschlägig ausgebildeten und erfah-
renen Projektleiters behoben.  

                                                      
44 Siehe o. Fn. 41. 
45 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 8. Der Zeuge Wegener begriff die ReGe 

als „professionelle Managementgesellschaft für die Wahrnehmung [seiner] Bauherrenaufga-
ben,  

46 Protokoll vom 02.06.10, S. 70. 
47 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 58. 
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Mit dessen Kündigung zum Baubeginn im April 200748 entstand eine Kompetenzlü-
cke49. Die Projektleitung wurde der ehemals stellvertretenden Projektleiterin50, ein 
erfahrenen Architektin51, übertragen.  

Nach Baubeginn wurden Probleme deutlich, die an anderen Stellen des vorliegenden 
Berichts in Ausmaß, Wirkungen und Bewertungen dargestellt werden52. Beispielhaft 
genannt seien die vielfältigen, vor allem koordinativen Anforderungen, denen sich die 
ReGe mit Blick auf das Aufbrechen der Schnittstellenproblematik und das stetig zu-
nehmende Forderungsmanagement seitens der ADAMANTA53 gegenübersah. 

Ein etwaiges Anti-Claim-Management der ReGe wurde noch nicht abschließend un-
tersucht. Diesbezüglich stellt sich vor allem die Frage, wie sich die mögliche externe 
Fehleinschätzung zur Konkretisierung des Leistungsbestimmungsrechts in Bezug auf 
die Integration der Investorenplanung auswirkte54. 

Nicht abschließend untersucht ist auch, dass ab Oktober 2007 die vom Generalplaner 
erstellten Ausführungspläne ohne vorherige Bauherrenprüfung an den Generalunter-
nehmer weitergereicht wurden55. 

Diese Gesichtspunkte machen deutlich, dass Zweifel bestehen, ob die ReGe perso-
nell ausreichend besetzt war, um die ihr übertragenen Aufgaben zufrieden stellend zu 
erfüllen. Die Geschäftsführung aber lehnte eine signifikante personelle Aufstockung 
mit Verweis darauf ab, dass es aus ihrer Erfahrung heraus ein „Irrglaube“56 sei, mehr 
Personal führe automatisch zu besserer Problembewältigung. Die ReGe sei als „reine 
Managementgesellschaft“ gegründet worden und nehme „die reinen Bauherrenfunkti-
onen wahr“57. 

Dieser Umstand müsste jedoch für eine abschließende Beurteilung insbesondere 
hinsichtlich möglicher Kosten steigernder Folgen noch eingehender untersucht wer-
den. 

Jedenfalls wurde im Juni 2008 vom Aufsichtsrat der Bau KG eine Arbeitsgruppe Risi-
koeinschätzung gebildet58 und der Senat bat ECE um eine Bewertung des Bauvertra-
ges59 – bei der ReGe selbst hingegen ist zunächst einmal keine personelle Verände-
rung erkennbar. Erst nach dem Ausscheiden Wegeners aus der Geschäftsführung am 
17. September 2008 kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Mitarbeiterzahl. Am 
1. November 2008 kehrt mit Heribert Leutner der im April 200760 ausgeschiedene 
damalige Projektleiter nunmehr an die unmittelbare Spitze der ReGe zurück. 

                                                      
48 Der Zeuge Lohr erblickte als ausschlaggebend hierfür Meinungsunterschiede wegen der 

Auftragsvergabe ohne gemeinsam abgestimmten Terminplan; Lohr, Protokoll der Sitzung 
vom 04.11.2010, S. 9 f. 

49 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 58: „für mich völlig überraschend“, „gro-
ßer Schlag“, „nicht einfach ersetzbar“. 

50 „erfahrene Architektin“, Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 13. 
51 „erfahrene Architektin“, Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 13. 
52 S. Bericht 2. Teil C. 3.; Teil F. II. 3f. 
53 „von Beginn an intensives Claim Management“, Wegener, Protokoll der Sitzung vom 

02.09.2010, S. 13; „Juni 2008: Hochtief verschärfte das Claim Management“, Wegener, Pro-
tokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14; Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 10. 

54 S. 121. 
55 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 17. 
56 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 18. 
57 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 17. 
58 „Wegen der kritischen Kostenentwicklung bildete der Aufsichtsrat eine Arbeitsgruppe Risiko-

einschätzung“ Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
59 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
60 „Am Tag nach der Grundsteinlegung kündigte er überraschend bei der ReGe Hamburg ohne 

Angabe von Gründen.“ Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 13.  
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Im gesamten Projektverlauf bediente sich die ReGe konsequenterweise externer Be-
ratung in vielen Feldern. Vom Ausschuss befragte Berater beurteilten die Zusammen-
arbeit auf Arbeitsebene hier übereinstimmend als zumindest konstruktiv61. 

Im Projekt Elbphilharmonie war es im Planungs- und Bauverlauf bis Ende 2008 ASS-
MANN, die teilweise mit projektsteuernden Aufgaben betraut war. ASSMANN wurde 
aber stets nur mit zeitlich befristeten, z. T. inhaltlich voneinander isolierten Einzelauf-
gaben62 beauftragt, vor allem im Bereich Kosten und Qualitäten, wobei die Rolle von 
ASSMANN von der ReGe-Geschäftsführung wechselnd mal als projektsteuernd, mal 
als rein kostensteuernd gesehen wurde. ASSMANN hatte weiterhin keine von der 
ReGe abgeleitete Entscheidungskompetenz dem Generalunternehmer oder dem Ge-
neralplaner gegenüber63, sondern war rein beratend tätig. 

Das könnte zur Folge gehabt haben, dass die Expertise von ASSMANN angesichts 
eines der ReGe gegenüber konzentriert aufgestellten und mit mehr Bauausführung 
erfahreneren Vertragspartners nicht dazu führte, die Position der ReGe nachhaltig zu 
stärken. Ob die insofern möglicherweise ‚verpuffte’ Wirkung der Beauftragung von 
ASSMANN an zu geringer Einbindung seitens der ReGe oder mangelnder Aufgaben-
erfüllung seitens ASSMANN lag, wäre intensiv zu untersuchen. 

Was die institutionalisierte Prüfung der von ADAMANTA eingereichten Bauzeitenbi-
lanzen, die jeweils mit finanziellen Mehrforderungen schlossen, anbetrifft, wurde im 
Juli 2008 RKS statt ASSMANN für externe Beratung in Anspruch genommen. RKS 
fertigte zwei Risikoabschätzungen zu Bauzeitenbilanzen, die aufgrund höchster Zeit-
not64 keine Prüftiefe erreichten, die es für RKS hätte vertretbar erscheinen lassen, die 
Ausarbeitungen als „Gutachten“  zu bezeichnen65. Entsprechend äußerte der Zeuge 
Ruf, dass eine adäquate, belastbare operationale Folgerungen zulassende Prüfung 
der von ADAMANTA vorgelegten Bauzeitenbilanzen nach vom BGH aufgestellten 
Kriterien „viele, viele, viele Mannjahre“ in Anspruch genommen hätte66. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl die Qualität des extern 
eingekauften Sachverstands als auch die darauf beruhende Risikoeinschätzung der 
Geschäftsführung der ReGe vor Baubeginn in Bezug auf die ihr als funktionaler Bau-
herrin im Bauverlauf bevorstehende Koordinations-, Informations- und Entscheidungs-
leistung intensiv weiter untersucht werden müsste. Die Geschäftsführung der ReGe 
hatte augenscheinlich die Erwartung, dass sich alle Beteiligten – gleichsam „ergriffen“ 
und stolz auf die Möglichkeit der Mitwirkung an einem architektonischen Weltprojekt – 
auch bei aufkommenden Problemen in kooperativer Weise zusammenraufen wür-
den67. Dem entgegen stellte sich aus Sicht des Zeugen Wegener heraus, dass die 

                                                      
61 Vgl. Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 38. 
62 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 6, 15 f.. 
63 Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 49 f.: „Diese Arbeitskreise liefen…ganz 

gut…und man hatte eigentlich auch erst mal immer gemeinsame Ziele. Aber sobald es dann 
darum ging, dass man diese gesprächsweise vereinbarten…anmahnte oder ernst machte 
damit als vertraglichen Hintergrund und: Aber ihr habt doch gesagt et cetera, dann zog sich 
HOCHTIEF total zurück und sagte, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich nehme nur An-
weisungen von der ReGe entgegen.“ 

64 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 65, 71. „…es kam…zu einem sehr schnellen 
Auftrag, weil wohl höchste Zeitnot war…Es musste sehr schnell etwas getan werden…ist al-
les in aller Windeseile gegangen…es war eine ganz heiße…hektische Zeit.“ 

65 „Wir haben keine Gutachten erstattet, sondern wir haben Risikoabschätzungen durchge-
führt.“, Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 65 und 71: „…im Rahmen einer ganz 
groben Abschätzung mit den zur Verfügung stehenden Daten, die dürftig genug waren…“ 

66 Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 72, wo er (wie auf S. 86) auch von einer „her-
vorragend aufgebauten Dokumentation des GU“ spricht; Wegener, Protokoll der Sitzung vom 
02.09.2010, S. 27, spricht davon, dass es ein „geregeltes Verfahren der PÄM-Prüfung“ gege-
ben habe. 

67 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 61: „Wenn Beton fließt, dann tun sich alle 
zusammen und lösen die Probleme gemeinsam. Das ist das Übliche am Bau, das weiß jeder. 
… Wir mussten davon ausgehen, dass man sich zusammenschließt und die Probleme 
wuppt…“, dies wird von Wegener an gleicher Stelle als im Nachhinein Fehleinschätzung zu-
gestanden. 
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ADAMANTA entschlossen war, vertragliche Schnittstellenprobleme für sich zu nutzen, 
und dass sich der Generalplaner nicht – wie erwartet – im „Lager“ der Bauherrin ste-
hend verstand68. 

Diese Problemlage könnte nicht nur theoretische Auswirkungen auf die vom Untersu-
chungsausschuss zu untersuchende, der öffentlichen Hand zur Last fallende Projekt-
kostenentwicklung insbesondere bezüglich des Verhandlungsergebnisses zu Nach-
trag 4 gehabt haben.  

Die Personalsituation und die Einbindung von externem Sachverstand müssten noch 
eingehend untersucht werden. 

VII. Behördliche Anbindung und Kontrolle der ReGe 
Unter Gliederungspunkt VII. vom Abschnitt A. des 3. Berichtsteils wiederholt 
sich die Kundgabe von voreilenden Wertungen ohne hinreichende Prüfungs-
grundlage. Es wird suggeriert, dass die ReGe allein entschieden hat. Das war 
von Anfang an nicht der Fall. Neben der Einsetzung eines Projektmanagements 
und diesem vorstehenden Projektkoordinators sollte zur Sicherung der Koordi-
nierungsaufgaben eine Begleitgruppe auf Amtsleiterebene gebildet werden, der 
die Senatskanzlei, die Behörde für Wirtschaft und Arbeit, die Kulturbehörde und 
die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt angehören sollten. Der Grund für 
die Ausgliederung aus dem Verwaltungsapparat war das Ziel, angesichts der 
hohen Komplexität des Vorhabens eine straffe und in einer Hand liegende Pro-
jektsteuerung zu gewährleisten.69 

Insbesondere der Satz S. 132, Zeile 45ff. unterstellt reflektionslos, dass die 
Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für das Projekt nicht nur ebenso durch 
eine Behörde möglich gewesen, sondern überdies sogar besser erfolgt wäre. 
Das erscheint wiederum rein fiktiv und realitätsfern. 

Der Berichtsteil wird wie folgt gefasst: 

Die Veränderungen der Strukturen hinsichtlich der behördlichen Anbindung und Kon-
trolle der Bau KG bzw. deren Geschäftsführerin, der ReGe, im Jahr 2008 erwecken 
den Anschein, dass die ursprünglich vorgesehene und gelebte Vernetzung und Auf-
sicht angesichts des lückenhaften Informationsverhaltens70 des Geschäftsführers der 
ReGe in Anbetracht der Komplexität des Projekts optimiert werden musste. Folgende 
Veränderungen ergaben sich ab Sommer 200871: 

(1) Engere Taktung der Aufsichtsratssitzungen der Bau KG 

(2) Erweiterung der Aufsichtsratsmitglieder von fünf auf sieben 

(3) Veränderung des Verhältnisses zwischen behördlichen und nicht-behördlichen 
Mitgliedern 

(4) Einrichtung eines Bauausschusses als Beratungsorgan innerhalb der Bau KG 

(5)  Keine Neubesetzung der Position „Projektkoordinator“ vonseiten des Senates 
nach der Trennung von Herrn Wegener 

(6) Gründung der Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung  

Die Form der behördlichen Anbindung des Projekts wurde bereits dargestellt72. Ent-
scheidend war zunächst, dass der Senat entschieden hat, die Bauherrenfunktion 
maßgeblich nicht durch eine Behörde, sondern durch die ReGe wahrnehmen zu las-
sen. Damit wurde angesichts der hohen Komplexität des Vorhabens eine straffe und 

                                                      
68 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 19, 24. 
69 Siehe Akte 111, S. 062. 
70 Protokoll Margedant vom 19.11.2010, S. 122, 129. 
71 Siehe Zweiter Teil des Berichts, E. I und II. 
72 Siehe Zweiter Teil des Berichts, E. II. 
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in einer Hand liegende Projektsteuerung angestrebt.73 Das hat auf der einen Seite 
positive Auswirkungen, da Entscheidungsprozesse schneller vorangetrieben werden 
können. Auf der anderen Seite nimmt sich die Stadt die direkte Einwirkungsmöglich-
keit. 

Hinsichtlich der Entscheidung zur Auslagerung der Bauherrenfunktion ist jedoch auch 
zu berücksichtigen, dass die Planung ursprünglich von einem Investorenmodell aus-
ging. Das Investorenmodell wurde zur Risikominimierung für Hamburg favorisiert. Um 
dennoch einen möglichst weit reichenden Einfluss der Stadt auf die weitere Projekt-
entwicklung sicherzustellen, wurden für das weitere Vorgehen die Einsetzung eines 
Projektkoordinators und ein Projektmanagement sowie eine gestuftes Vorgehen mit 
Disposition und Anhandgabe vorgesehen.74  

Im Wege der Beteiligungsverwaltung und Kontrolle über den Aufsichtsrat ist eine Ein-
flussnahme auf projektleitende Tätigkeiten möglich. In der Zeit nach Baubeginn zwi-
schen April 2007 und Mai 2008 haben drei Aufsichtsratssitzungen der Bau KG stattge-
funden75. Der Aufsichtsrat war zu dieser Zeit mit fünf Mitgliedern besetzt. Zwei dieser 
Mitglieder hatten baufachlichen Sachverstand (Staatsrätin der BSU Dr. Gundelach 
und Architekt Störmer). Die Umgestaltung ab Sommer 2008, die eingangs beschrie-
ben wurde, führte unter anderem dazu, dass das Fachwissen aufseiten der Kontrollie-
renden ausgeweitet wurde. Das wurde insbesondere durch die Errichtung des Bau-
ausschusses mit sechs Mitgliedern und die Einbeziehung dreier neuer Aufsichtsrats-
mitglieder mit großen Erfahrungen in der freien Wirtschaft76 erreicht.  

Bei der Entscheidung zur Auslagerung der Bauherrenfunktion auf eine privatrechtliche 
Gesellschaft war zu bedenken, wie die Stadt die Einhaltung ihrer Interessen sicher-
stellen kann. Bei der Bau KG handelt es sich um ein Unternehmen der öffentlichen 
Hand, das in sehr kurzer Zeit sehr große Haushaltsmittel direkt umsetzt. Dieser zügige 
projektbezogene Ansatz führt dazu, dass kurzfristig eine Vielzahl von wichtigen Ent-
scheidungen getroffen werden müssen. Entsprechend wurde angesichts der hohen 
Komplexität des Vorhabens eine straffe und in einer Hand liegende Projektsteuerung 
angestrebt.77 Die Kontrollqualität und die Kontrolldichte wurden ab Sommer 2008, wie 
oben beschrieben, erhöht. 

Innerhalb der gewählten Strukturen des Modells ergaben sich nach den bisherigen 
Ermittlungen praktische Schwierigkeiten. Die fachbehördliche Einbindung wurde nach 
Zeugenaussagen durch das Eigenverständnis des Projektkoordinators erschwert. 
Zum Beispiel berichtete der Zeuge Stuth, dass der Projektkoordinator in erster Linie 
nur dem Bürgermeister oder dem Leiter der Senatskanzlei und sodann nur abgestuft 
der Kulturbehörde berichtet habe78. Das habe dieser aus seiner Position abgeleitet.  

Der Zeuge Stuth, ehemals Aufsichtsrat der Bau KG, berichtete weiter, dass das Infor-
mationsbedürfnis nicht erfüllt worden sei79. Eine weitere Bestätigung findet sich nach 
der Aktenlage in den Quartalsberichten der Geschäftsleitung. Diese wurden unter 
anderem an die Aufsichtsratsmitglieder versendet. In dem Quartalsbericht I/2008 mit 
Stand 31. März 2008 berichtet die Geschäftsleitung unter anderem über die Vielzahl 
der seitens der ADAMANTA gestellten PÄMs. In diesem Zusammenhang wird nicht 
ausgeführt, wie hoch das Risiko aus diesem PÄMs eingeschätzt wird80. Aus dem pa-
rallelen Statusbericht des Projektsteuerers ASSMANN an die ReGe ebenfalls mit 
Stand 31. März 2008 ergibt sich der Umstand, dass ASSMANN bereits Anfang März 
2008 eine Tischvorlage erstellt hat, die eine Überschreitung des Projektbudgets in 

                                                      
73 Siehe Randnummer 67. 
74 Siehe Akte 111 S. 062. 
75 Siehe Zweiter Teil des Berichts, E. I. 
76 Johann C. Lindenberg (ehemals Deutschlandchef Unilever); Jens-Ulrich Maier (Geschäfts-

führer Bau der ECE); Dr. Wilhelm Friedrich Boyens (Egon Zehnder International). 
77 Siehe Randnummer 67. 
78 Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 7. 
79 Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 13. 
80 Akte Nr. 765, S. 060f. 
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einer „Bandbreite von ca. 35,8–54,4 Mio. €“ dokumentiert81. Es bleibt derzeit unklar, 
warum die Geschäftsleitung darauf verzichtet hat, zum Beispiel die Aufsichtsratsmit-
glieder über diese Ermittlung des Projektsteuerers ASSMANN im Rahmen des Quar-
talsberichtes zu informieren. Der hierdurch entstehende Eindruck wird durch die weite-
re Aussage des Zeugen Stuth bestätigt, der nach der Übernahme seines Amtes im 
Mai/Anfang Juni 2008 den Berichten der ReGe das Ausmaß der Termin- und Budget-
probleme nicht deutlich habe entnehmen können82. Ob davon unabhängig der Erste 
Bürgermeister entsprechend des von dem Zeugen Stuth dargestellten abgestuften 
Berichtswesens schon frühzeitig über die Budgetprobleme unterrichtet wurde, lässt 
sich augenblicklich nicht abschließend feststellen. Die Tischvorlage von ASSMANN 
von Anfang März 2008, die Budgetrisiken von bis zu 54,4 Mio. € auswies, ist nach 
Angaben von ASSMANN für einen Informationstermin des Senates erstellt worden83. 
Der Zeuge Wegener sagte aus, dass der Senat im März 2008 für die Koalitionsver-
handlungen nach der Bürgerschaftswahl eine Risikobetrachtung über die zu erwar-
tende Baukostenerhöhung gewünscht habe84. Ob der Zeuge Wegener die Tischvorla-
ge in dem Berichtstermin nutzte und damit dem Senat von diesen Budgetrisiken be-
richtete, ist derzeit unklar und wäre weiter aufzuklären.  

VIII. Kein verbindlicher synchronisierter Terminplan 
Der Gliederungspunkt VIII. vom Abschnitt A. des 3. Berichtsteils enthält wesent-
lich brauchbare Feststellungen. Im letzten Absatz auf S. 135 wird der offene 
Klärungsbedarf konstatiert. Statt es dabei zu belassen, endet der Berichtsteil 
wiederum mit Spekulationen aufgrund von fehlenden Aufklärungsergebnissen. 
Der Berichtsteil ist entsprechend wie folgt zu kürzen: 

Es wurde bereits im Zweiten Teil des Berichtes festgestellt, dass ein auch für die Ge-
neralplaner verbindlicher, mit ADAMANTA synchronisierter Terminplan für die Bau-
phase nicht vorlag85. Der Zeuge Margedant sah darin einen der wesentlichen Gründe 
für den bis zum Nachtrag 4 entstandenen Zeitverzug86. Der Zeuge Leutner sah darin 
ein „gravierendes“ Problem87. Ferner wurde bereits dargestellt, dass der Generalpla-
nervertrag und seine drei Ergänzungen keine vertragliche Verpflichtung des General-
planers enthielt, einen mit der ADAMANTA abgestimmten Terminplan tatsächlich auch 
mit der Bau KG zu vereinbaren, um eine Rechtsverbindlichkeit herzustellen88.  

Die Zeugen Wegener und Margedant berichteten von dem weiteren Problem, dass 
selbst der zum Teil abgestimmte, aber unverbindliche Terminplan insoweit Streit zwi-
schen den Baubeteiligten verursachte, als dass unklar war, in welchem Umfang die in 
dem Terminplan vorgesehenen Zeiträume Planungszeit, die der Generalplaner nutzen 
konnte, enthielten89.  

Aufgrund der unter Punkt A. I. dargestellten Konstellation, dass die Ausführungspla-
nung im Verantwortungsbereich des Bauherren lag, konnten sich seitens der ReGe 
bestätigten Planungsverzüge90 zulasten der Bau KG auswirken.  

Im Rahmen der Bewertung dieses Punktes ist jedoch zu berücksichtigen, dass weder 
ein Planungsverzug noch ein daraus resultierender Verzug der Bauleistung durch 
bestimmte vertragliche Regelungen, wie z.B. verbindliche synchronisierte Terminplä-
ne, ausreichend sicher ausgeschlossen werden können. Eine vertragliche Regelung 

                                                      
81 Akte Nr. 767, S. 037. 
82 Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 8. 
83 Akte Nr. 767, S. 037. 
84 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
85 Siehe Zweiter Teil, F. III. 4. des Berichts. 
86 Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10.12.2010, S. 14 
87 Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011. 
88 Siehe Dritter Teil, A. III. des Berichts. 
89 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 12 am Ende/13; Margedant, Protokoll der 

Sitzung vom 10.12.2010, S. 14 
90 Akte Nr. 123q, S. 061, Risikoanalyse vom 1. Oktober 2008. 
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ersetzt unmittelbar keine fehlenden planerischen Kapazitäten und gegebenenfalls 
fehlendes Fachwissen am Bau.  

Folge von verbindlichen vertraglichen Regelungen ist jedoch die Möglichkeit, im Fall 
eines verschuldeten Verzuges Schadensersatzansprüche geltend machen zu können. 
Diese denkbare Folge vertragswidrigen Handelns wirkt zweifach. Zum einen erhöht es 
bereits präventiv den Druck auf den Vertragspartner, den Zeitverzug z.B. durch erhöh-
ten Personalaufwand, der zudem qualitativ wertvoll ist, zu vermeiden. Zum anderen 
kann durch einen bestehenden Ersatzanspruch der durch den verschuldeten Zeitver-
zug eingetretene Schaden beim Bauherrn nachträglich kompensiert werden. 

Der Ausschuss hat bisher keine Erkenntnisse darüber, warum die Generalplaner eine 
vertragliche Vereinbarung zu dem neu abgestimmten Terminplan verweigerten, ob-
wohl diese Vereinbarung als Ziel in der 3. Ergänzung des Generalplanervertrages 
vom 29. November 2006 angelegt war91. Zeugen von Seiten des Generalplaners 
konnten bisher hierzu nicht befragt werden. Der Zeuge Leutner gab an, dass ADA-
MANTA in Teilen nicht bereit gewesen sei, Wünsche des Planers hinsichtlich der Pla-
nungszeit zu akzeptieren92.  

Aus Sicht des Ausschusses ist es aufgrund des aktuellen Sachstandes nicht ausge-
schlossen, dass die Generalplaner nicht bereit waren, den Terminplan zu Baubeginn 
(April 2007) als verbindlich zu akzeptieren, da er in Teilbereichen aus der eigenen 
Sicht im Ergebnis zu enge Terminwünsche bzw. Terminvorgaben enthielt. Beruhte die 
Verweigerung des Generalplaners auf zu optimistischen Zeitvorgaben und Terminplä-
nen? Das wäre gegebenenfalls weiter aufzuklären.  

IX. Ausgestaltung des Bau-Leistungsvertrages 
Mit Gliederungspunkt IX. vom Abschnitt A. des 3. Berichtsteils steigert sich die 
Kundgabe von voreilenden Wertungen ohne hinreichende Prüfungsgrundlage. 
Der Berichtsteil wird wie folgt geändert: 

Nach den derzeitigen Ermittlungen des Ausschusses könnte der zwischen der Bau 
KG und ADAMANTA geschlossene Bau-Leistungsvertrag Ungenauigkeiten bzw. Lü-
cken enthalten, die sich nachteilig auf die Kostenentwicklung auswirkten. 

1. Risikoverteilung – Integration der Investorenplanung  

Zunächst wäre die Regelung zu den Folgen der Integration der Investorenplanung 
näher zu untersuchen. Dem Investor war es seitens des Bauherrn ausdrücklich ges-
tattet, im Rahmen des Vergabeverfahrens eine eigene Planung der Investorenberei-
che des sogenannten kommerziellen Mantels – bestehend unter anderem aus Hotel 
und Gastronomie – vorzulegen. Diese Planung wurde Bestandteil des Vertrages zwi-
schen Bau KG und ADAMANTA93.   

Aufgrund der hierdurch veranlassten Integration der Investorenplanung in die übrige 
Objekt- und Fachplanung durch den Generalplaner ergaben sich Änderungen im Be-
reich der Entwurfsplanung des Gebäudes94. Streitig war zwischen der Bau KG und 
ADAMANTA, ob dadurch das Bausoll im Vergleich zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
und des Vertragsschlusses verändert wurde. Folglich platzierte die ADAMANTA die 
PÄM 100. Diese PÄM wurde ausgiebig verhandelt. Die Bau KG vertrat lange Zeit die 
Ansicht, dass erst das Ergebnis der integrierten Investorenplanung das vertragliche 
Bausoll darstelle95. Durch Wechsel der externen Rechtsberatung änderte sich die 

                                                      
91 Akte Nr. 457, S. 071. 
92 Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011. 
93 Akte Nr. 123i, S. 076 ff., Anlage 16 zum Leistungsvertrag vom 1. März 2007, dort Anlage 

2.8.2. zum Angebot vom 24.11.2006. 
94 Drs. 19/1841, S. 8 Punkt aa); Akte Nr. 123q, S. 055f, Risikoanalyse der ReGe vom 1. Okto-

ber 2008. 
95 Akte Nr. 123q, S. 055f, Risikoanalyse der ReGe vom 1. Oktober 2008. 
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diesbezügliche Rechtsansicht.96 Die auf das Bauvertragsrecht spezialisierte und durch 
die Bau KG eingeschaltete Rechtsanwaltskanzlei Heiermann Franke Knipp kam zu 
dem Ergebnis, dass die vertraglichen Regelungen die Annahme einer Bausollände-
rung und damit das Stellen eines Nachtrages/PÄM dem Grunde nach zuließen97. 
Deshalb bewilligte im Rahmen des Nachtrags 4 die Bau KG für die PÄM 100 ca. 3,6 
Mio. €98. Nach Aussage des Senates sah der Vertrag mit ADAMANTA keine eindeuti-
ge vertragliche Regelung dazu vor99. Soweit demnach die Bau KG bzw. die ReGe von 
Anfang den Plan verfolgt haben sollten, dass die Auswirkungen der Investorenplanung 
allein ADAMANTA treffen, ist das durch die vertraglichen Regelungen nicht erreicht 
worden. Diese fehlende klarstellende Regelung könnte zu einer Kostensteigerung von 
ca. 3,6 Mio. € beigetragen haben.  

Gleichwohl muss betont werden, dass dieser Kostensteigerungsbetrag wohl nicht mit 
einem Schaden gleichzusetzen sein dürfte. Hätte eine entsprechende klarstellende 
vertragliche Regelung vorgelegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
ADAMANTA aufgrund dieser Regelung und der daraus folgenden unsicheren Be-
stimmung eines zukünftigen Bausolls Sicherheitspuffer bzw. Risikozuschläge in den 
ursprünglichen Vertragspreis einkalkuliert hätte. Ob aufgrund des dann unklaren und 
schwer zu kalkulierenden Bausolls vergaberechtliche Probleme entstanden wären, 
soll hier nicht beleuchtet werden.  

2. Schnittstellen – Leistungsabgrenzung zwischen Bau KG und ADAMANTA 

Ein weiteres Problem ergab sich aufgrund der Abfassung des Bau-Leistungsvertrages 
im Hinblick auf die bereits im Ansatz dargestellte sogenannte Schnittstellenproblema-
tik100. Diese beruht auf dem Umstand, dass sowohl die Bau KG über den Generalpla-
ner als auch ADAMANTA Planungsleistungen erbringen. Eine schematische Abgren-
zung der jeweiligen Planungsleistungen ergibt sich aus der Anlage 7.1 zum Leis-
tungsvertrag vom 1. März 2007101. Nachfolgend ist ein Auszug dargestellt.102 

Diese Schnittstellenliste nimmt Bezug auf die Leistungsphasen der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure (HOAI). Zu den einzelnen Phasen sind die sogenann-
ten Grundleistungen dargestellt. Neben diesen Grundleistungen können im Planungs- 
und Bauverlauf jedoch auch die sogenannten Besonderen Leistungen anfallen. Zwi-
schen der Bau KG und der ADAMANTA bestand Streit darüber, wer die erforderlich 
gewordenen Besonderen Leistungen zu erbringen hat. Das betraf zum Beispiel die 
Besonderen Leistungen zur Phase 4 der Tragwerksplanung103. Nach Angaben des 
Projektsteuerers ASSMANN vertrat die Bau KG bis kurz vor Abschluss des Nachtrags 
4 die Meinung, dass die ADAMANTA diese Planungsleistungen zu erbringen hat104. 
Erst mit dem Nachtrag 4 regelten die Bau KG und die ADAMANTA ausdrücklich, wel-
che Vertragspartei für die Besonderen Leistungen verantwortlich ist, § 2 Ziff. 2 lit b) 
des Nachtrags 4105. Im Bereich der Tragwerksplanung zur Leistungsphase 4 oblag 
nunmehr zweifelsfrei der Bau KG diese Planungsleistung. Der Generalplaner wurde 
seinerseits mit dem eigenen Nachtrag 4 vom 26. November 2008 beauftragt, diese 
zusätzlichen Planungsleistungen zu erbringen. Die Besonderen Leistungen flossen in 

                                                      
96 Siehe Bericht 2. 121 
97 Akte Nr. 505, S. 001, Stellungnahme der RA´e Heiermann Franke Knipp. 
98 Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 26. 
99 Drs. 19/1841, S. 8 Punkt aa). 
100 Siehe Zweiter Teil des Berichts, F. III. 2. 
101 Akte Nr. 123g, S. 039.  
102 Bzgl. der Darstellung wird auf den entsprechenden Teil des Berichts verwiesen. 
103 Akte Nr. 767, S. 007, Statusbericht des Projektsteuerers ASSMANN per 31. Dezember 

2008.  
104 Wie vor.  
105 Akte Nr. 123b, S. 005. 
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ein neu gebildetes Budget in einer Größenordnung von ca. 1,7 Mio. € ein106. Daraus 
resultierte ein erhöhtes Honorar, das zur Kostensteigerung beigetragen haben könnte.  

Bezogen auf diese Erhöhung des Honorars ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der 
Bau KG kein Schaden entstanden sein dürfte. Bei korrekter Formulierung des Vertra-
ges wäre entweder von Anfang an der Generalplaner mit diesen Leistungen vergü-
tungspflichtig beauftragt worden oder die ADAMANTA hätte bei realistischer Betrach-
tung diese Planungsleistung bei der Angebotserstellung berücksichtigt und in die an-
gebotene, dann erhöhte Vergütung eingerechnet.  

3. Abfassung der Leistungsbeschreibung  

Die PÄMs 58 und 146 beruhen auf einer Bausolländerung des Tragwerkes. Die PÄM 
58 führte zu einem anerkannten Vergütungsanspruch von ca. 1,3 Mio. € und die PÄM 
146 von ca. 6,3 Mio. €107. Die Bau KG vertrat lange Zeit gegenüber der ADAMANTA 
die Auffassung, dass in Folge des funktional beschriebenen Bausolls die aufgrund der 
Änderung der statischen Berechnungen erforderlich gewordenen Mehrmengen an 
Stahl zu keiner Nachtragsvergütung führen würden108. Mit dem Nachtrag 4 wurden 
dennoch die dargestellten Summen anerkannt, da man aufgrund geänderter baujuris-
tischer Beratung zu dem Ergebnis gelangt war, dass diese Annahme nicht zutrifft109. 
Entsprechend erfolgte die Darstellung in der Drucksache zum Nachtrag 4, dass diese 
Mehrmengen nach dem Vertrag von der Bau KG zu tragen waren110. Insoweit wurde 
die Schwäche des (vermeintlich) funktional beschriebenen Bausolls deutlich. Die Be-
schreibungen zum Tragwerk enthielten nicht nur Ausführungen in funktionaler Hinsicht 
(technische Zielvorgabe), sondern auch Planungen und konkrete Berechnungen zur 
Statik111. Wie bereits dargestellt, bestimmen diese Planungen und Berechnungen 
unabhängig von dem Funktionsgedanken des Vertrages das Bausoll112. Kommt es im 
Laufe des Planungsprozesses zu einer Änderung der Planung aufgrund gestalteri-
scher oder technischer Änderungen, die über eine reine Fortschreibung der ursprüng-
lichen Planung hinausgehen, ändert sich das Bausoll, was einen Nachtragsgrund 
setzt. Folglich kollidierte der vorausgesetzte funktionale Charakter des Leistungsver-
trages mit der konkreten, zu detailreichen Leistungsbeschreibung. 

Diese Problematik der Durchbrechung der reinen Funktionalität der Leistungsbe-
schreibung setzt sich auch im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung fort. 
Nach der Darstellung des Senates hätten Teilbereiche dieser vertraglichen Leistungs-
beschreibung bereits eine solche Detailtiefe aufgewiesen, dass keine funktionale Be-
schreibung mehr vorgelegen habe113.Im Bereich Haustechnik (=Technische Gebäu-
deausrüstung) und Ausbau haben sich anerkannte Nachforderungen seitens ADA-
MANTA in Höhe von 13,5 Mio. € ergeben114. Welcher Anteil genau auf eine zu detail-
lierte Leistungsbeschreibung entfällt, kann derzeit nicht bestimmt werden.  

4. Auswirkungen und Verantwortung 

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass die Formulierung des Bau-Leistungsvertrages 
zu einer Kostenentwicklung in dem dargestellten Umfang von über 10 Mio. € beigetra-
gen haben könnte. Aufgrund der Kürze der Untersuchungszeit konnten nur die darge-
stellten Beispiele herausgearbeitet werden. In welchen Verantwortungsbereich genau 
diese lückenhafte oder konzeptändernde Abfassung des Vertrages und seiner Leis-

                                                      
106 Drs. 19/1841, S. 11, Punkt 4. lit c); Aktennotiz der ReGe vom 26. November 2008, Akte  

Nr. 462, S. 001. 
107 Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 22 und 28. 
108 Akte Nr. 123q, S. 057, Risikoanalyse der ReGe vom 1. Oktober 2008. 
109 Akte Nr. 487, S. 131, Stellungnahme der RA´e Heiermann Franke Knipp. 
110 Drs. 19/1841, S. 8, Punkt bb) am Ende. 
111 Drs. 19/1841, S. 8, Punkt bb) am Ende. 
112 Siehe Punkt A. II. 
113 Drs. 19/1841, S. 8, Punkt cc). 
114 Drs. 19/1841, S. 7. 
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tungsbeschreibung fällt, kann derzeit nicht angegeben werden. Hierzu wären weitere 
Ermittlungen anzustellen.  

Generell kann betont werden, dass die Vorbereitung und Abfassung eines Bauvertra-
ges keinesfalls nur baujuristischen Sachverstand erfordert, sondern vor allem auch 
bautechnischen. Baujurist und Baufachmann sollten eng zusammenarbeiten. Beide 
müssen sich abstimmen und wechselseitig beraten. Juristischen Klauseln entfalten 
nicht ihre gewünschte Wirkung, wenn die maßgebliche Leistungsbeschreibung, das 
Bausoll nicht hinreichend bestimmt ist115. Gleichwohl ist es nicht Aufgabe des Bauju-
risten die technische Baubeschreibung zu liefern, sehr wohl aber die Regelung der 
Schnittstellenproblematiken, also die Frage, ob alle (wesentlichen) Leistungsabgren-
zungen zwischen Bauherr und Bauunternehmer geregelt sind (siehe oben Nachtrag 
des GPs). Zudem müssten Risikohinweise erfolgen, dass Abweichungen von der rein 
funktionalen Zielbeschreibung die gewünschte Wirkung der Funktionalität aufheben 
oder beeinträchtigen kann (siehe oben PÄM 58, 146 und Haustechnik). Ferner wäre 
vertraglich sicherzustellen, welche Vertragspartei bestimmte vorhersehbare Risiken 
und daraus resultierende Kosten trägt (siehe oben PÄM 100).  

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht festgestellt werden, ob die Rechtsberatung aufsei-
ten der Stadt auf die oben ausgeführte, deutliche Abhängigkeit der vertraglichen Ver-
hältnisse von den Inhalten der der Ausschreibung beigefügten technischen Dokumen-
tation hinreichend hingewiesen hat. 

X. Externe Beratung 
Der Gliederungspunkt X., Abschnitt A. des 3. Berichtsteils enthält den wichtigen 
Aspekt der externen Beratung. Statt der sachstandsbezogenen Zusammenfas-
sung wird an einigen wenigen Stellen wieder versucht, vorgreifend zu werten. 
Manche dieser Wertungen stehen im Widerspruch zu anderen Aussagen des 
Berichts. Einerseits wird eine faktische Verlagerung der Entscheidungsverant-
wortung auf externe Berater kritisiert,116 andererseits wird eine vollumfängliche 
Beauftragung externer Projektsteuerer gefordert117. Die Unschlüssigkeit mag 
der Zeitnot und kurzen Untersuchungsdauer geschuldet sein, zeigt aber die 
Schwächen einer vorgreifenden Bewertung ohne erforderlichen Prüfungsstand. 
Der Berichtsteil wird wie folgt geändert: 

Am Projektmanagement bei Planung und Bau der Elbphilharmonie waren zahlreiche 
Beratungsunternehmen beteiligt, welche z.T. auch wesentliche Entscheidungen mit-
geprägt haben. So sind dem Ausschuss insgesamt mindestens 53 externe Gutachten, 
Stellungnahmen, Analysen und Konzepte zu Planung, Bau und Betrieb der Elbphil-
harmonie von 31 unterschiedlichen Gesellschaften mit einem Gesamtumfang von 
über 2.700 Seiten bekannt118. 

Vor dem Hintergrund der personellen Konzeption der ReGe sowie der Komplexität 
des Projekts war die Einbindung externen Fachwissens notwendig und sinnvoll. 

1. Ausmaß, Tragweite und Einbindung der Beratung 

Der Einfluss dieser Gutachten bzw. deren Verfasser auf den Fortgang des Projekts 
war insgesamt sehr unterschiedlich und lässt sich nicht ohne die Vernehmung beteilig-
ter Personen endgültig feststellen. Dies gilt insbesondere auch für verantwortliche 
Mitarbeiter von beratenden Unternehmen, welche bisher nicht als Zeugen vorgesehen 
sind. Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt neben der in Anlage 1 aufgeführten Liste 
bekannter Gutachten lediglich eine exemplarische Auflistung einzelner, dem Aus-

                                                      
115 Vgl. Punkt A. II. des Berichtes. 
116 Siehe Bericht S. 141 Zeile 14 ff. 
117 Siehe Bericht S. 130. 
118 Anlage 1: Gutachten, Stellungnahmen, Analysen und Konzepte zu Planung, Bau und Betrieb 

der Elbphilharmonie. 
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schuss bekannter Fälle besonders enger Anbindung von Beratungsunternehmen an 
die Entscheidungen der ReGe dargestellt werden, so z.B.: 

• Mitarbeiter der beratenden Unternehmen bei Verhandlungen mit den beiden 
bevorzugten Bietern anwesend waren119,  

• die endgültigen Vergabeunterlagen unter erheblicher Mitwirkung von beraten-
den Unternehmen gefertigt worden sind120, 

• wirtschaftliche Risiken eingegangen worden sind, die von beratenden Unter-
nehmen als gering eingeschätzt wurden, sich später aber als gewichtig her-
ausstellten121, 

• vertragliche Risiken eingegangen worden sind, die von beratenden Unter-
nehmen geprüft werden sollten, jedoch nicht identifiziert wurden, später aber 
dennoch eintraten122. 

• mehrere unabhängig voneinander beauftragte Berater ihre Aufgabenvertei-
lung untereinander selbstständig koordinierten und damit eine eigene Projekt-
organisation bildeten123, 

• die Argumente und Gedankengänge der Berater seitens der ReGe im Einzel-
fall auf bereits vorgefertigten Folien bei Entscheidungsträgern bis hin zum 
Ersten Bürgermeister in unveränderter Fassung vorgetragen worden sind124, 

• Entwürfe von Senatsdrucksachen den beratenden Unternehmen zur Korrektur 
übergeben worden sind125. 

Die Bedeutung dieser Aspekte wäre ggf. bei späteren Untersuchungen durch entspre-
chende Vernehmungen jeweils im Einzelfall zu hinterfragen.  

Die enge Verbindung zwischen Beratungsleistung und Entscheidung führte teilweise 
zu einer faktischen Verlagerung der Entscheidungsverantwortung auf externe Berater. 
Es wäre zu hinterfragen, ob aufseiten der Stadt bzw. ReGe die zeitliche Kapazität und 
die notwendige Fachkompetenz zu einer kritischen Reflexion vorhanden war und ob 
die Beratungsergebnisse adäquat in das eigene Entscheidungsprogramm eingebun-
den wurden. 

2. Auswahl der Rechtsberatung zum Vergabeverfahren und zur Vertragsge-
staltung 

Aufgrund der Entscheidung der FHH, die Investorensuche mittels vergaberechtlichem 
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem europaweitem Teilnahmewettbewerb zu 
suchen, waren die Themen „Gestaltung des Vergabeverfahrens“ und „Gestaltung des 
Vertragspakets mit dem Investor“ aufs engste miteinander verwoben. Mithin war die 
Auswahl der hier unterstützenden externen Rechtsberatung projektentscheidend. 
Soweit ersichtlich, gelangte die in beiden o. g. Komplexen für die ReGe tätige Sozietät 
HKLW auf mittelbare Empfehlung von Herrn Gérard im Jahr 2004 in das Projekt Elb-
philharmonie, zunächst vor dem Hintergrund der so angenommenen außerordentli-
chen vergaberechtlichen Expertise einer dort tätigen Partnerin126. Aus oben darge-
stelltem Grund beriet HKLW auch in Sachen „Gestaltung Vertragspakete“. Mithin hat 
es die ReGe – soweit ersichtlich – unterlassen, in den o. g., für das Projekt weichen-
stellenden und erfolgsentscheidenden Punkten vor Mandatserteilung mehrere führen-

                                                      
119 Akte 759, S. 194 f. 
120 Akte 759, S. 405 ff. 
121 Akte Nr. 633, S. 001 ff., Gutachterliche Stellungnahme der Ernst & Young Real Estate 

GmbH vom 18. Dezember 2006. 
122 Akte 759, S. 093, Ausführungen unter Teil 3, Kapitel IV i.V.m. der Übersicht zur Risikovertei-

lung bei PPP-Bauprojekt der Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek vom 13. Juni 2006. 
123 Akte 759, S. 112 ff. 
124 Akte 759, S. 068 ff. 
125 Akte 756, S. 168 ff. 
126 Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 65 f. 
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de Rechtsanwaltskanzleien aufzufordern, ihre jeweiligen Vorstellungen zur Gestaltung 
des Prozesses zu präsentieren127. Ein solches Vorgehen hätte bei Projekten mit ver-
gleichbarer Größenordnung und Bedeutung der Üblichkeit entsprochen. Sich hier auf 
eine mittelbare Empfehlung verlassen zu haben und nicht am Markt verfügbare Exper-
tise im Vergabe- und Bauvertragsrecht zumindest abzufragen, verdient Kritik. Die 
Relevanz der Kanzleiauswahl als Ursache für die Kostensteigerung kann allerdings 
erst nach Entdeckung eines für die Kostensteigerung maßgeblichen Beratungsfehlers 
beurteilt werden. 

XI. Nachtrag 4 
Die unter Gliederungspunkt XI. des Abschnitts A. des 3. Berichtsteils betroffe-
nen Behauptungen können allenfalls als vorläufige Untersuchungsempfehlun-
gen des Arbeitsstabes angesehen werden. Die Ausarbeitung ist kein Ergebnis 
von Beratungen des Untersuchungsausschusses. Mangels Befassung des Aus-
schusses mit den dort präsentierten vorgeblichen Ergebnissen kann der Aus-
schuss keine belastbare Einschätzung der getroffenen Schlussfolgerung abge-
ben. Somit sind sämtliche Ausarbeitungen im Sinne des Ausschusses vorgreif-
lich. 

Offenbar werden einzelne Einschätzung von Mitgliedern des Arbeitsstabes ver-
sucht dem Ausschuss als Untersuchungsergebnis unterzuschieben, obgleich 
der Ausschuss dazu noch nicht beraten hat.  

Teilweise fehlen Quellenangaben, die wenigstens die vorgreiflichen Folgerun-
gen nachvollziehbar erscheinen lassen könnten. Die folgende Behauptung ist 
gänzlich unbelegt und verdient damit nicht die Aufnahme in einen seriös ver-
fassten Bericht: „Nach bisheriger Auswertung der Risikoabschätzung von RKS 
vom 18. November 2008 bestehen sogar deutliche Hinweise dafür, dass sich 
eine als realistisch erweisende Kostensteigerung aus Bauzeitverlängerungen in 
einem noch niedrigeren Bereich, tendenziell im einstelligen Millionenbereich 
liegenden Marge, bewegt.“ Es fehlt die Angabe einer Quelle und einer nachvoll-
ziehbaren Begründung. 

Insbesondere die Interpretation, dass ein Verhandlungsspielraum im Ergebnis 
nicht genutzt wurde, ist übereilt. Die Verantwortlichen wurden nicht gefragt, ob 
der Verhandlungsspielraum nicht genutzt wurde. Vielleicht gab es andere Grün-
de. Die vorgegebene Interpretation ist rein spekulativ. Die darauf aufsetzende 
Empfehlung ist entsprechend unbelegt, dass eine Verhandlung mit dem Ziel 
eines niedrigeren Betrages hätte geführt werden müssen und nicht bei diesem 
Maximalbetrag hätte enden dürfen. 

Schon die Behauptung des Betrages vom 36,8 Mio. € als maximaler Risikobe-
trag steht im Widerspruch zur später auf Seite 142 unter aa) (Rz. 43ff.) einge-
standenen Schwankungsbreite der möglichen Bauzeitverlängerung von 15- 21 
Monaten. Der Betrag von 36,8 Mio. € bezieht sich auf eine Bauzeitverlängerung 
von 18 Monaten. 

Immerhin wird auf Seite 148 Zeile 27 wird selbst eingestanden, dass der The-
menkomplex noch eingehender Prüfung Bedarf. Trotzdem wird ungerührt das 
Ergebnis schon ab Zeile 30 vorweg genommen. 

Da sich der Bericht hier weit in die Niederung von Spekulationen begibt, die 
noch nicht mal dem Ausschuss zur Diskussion gestellt wurden, sollte wenigs-
tens in jede Richtung gedacht werden. Es ist einseitig, zu unterstellen, dass 
eine auf beiden Seiten unter Zeitdruck erstellte Risikoabschätzung jedenfalls zu 
Lasten der FHH gegangen wäre. Fraglich ist, zu wessen Lasten der Zeitdruck 
ging. Der Zeitdruck könnte sich auch zu Lasten von HOCHTIEF ausgewirkt ha-
ben. 

 

                                                      
127 Sog. „Beauty Contest“. 
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Zudem könnte die fortschreitende Zeit für eine längere Prüfung aufgrund der 
monatlich laufenden Kosten in Höhe 3 Mio. € einen möglichen Verhandlungser-
folg schnell egalisiert haben. Zudem wurde den auf städtischer Seite Beteiligten 
angesichts der tickenden Kostenuhr fahrlässigen Handeln vorgeworfen werden, 
wenn nicht alsbald eine Lösung herbeigeführt worden wäre. 

Aufgrund der Schwächen einer vorgreifenden Bewertung ohne erforderlichen 
Prüfungsstand und die Bewertung im Gremium des Ausschusses,  wird der 
Berichtsteil wie folgt geändert: 

Die Auswirkungen des Zeitdrucks hinsichtlich des Nachtrags 4 und der damit akzep-
tierten Kostensteigerung sind noch nicht hinreichend untersucht. Zu hinterfragen wäre 
im Rahmen einer möglichen weiteren Untersuchung, zu wessen Lasten die unter Zeit-
druck erstellte Risikoabschätzung ging und ob die Kosten der eingerichteten Baustelle 
im Falle eines dann notwendigen Baustopps sämtliche Verhandlungsversuche konter-
kariert hätte. 

XII. Abschnitt B. des 3. Berichtsteils 
Der in diesem Abschnitt nur noch als  ‚so genannt’ zu apostrophierende Sach-
standsbericht steigert sich zu einem Fanal von wüsten Behauptungen und Ar-
gumentationskapriolen die auf vorangegangenen leichtfertigen Ableitungen bis 
hin zu Fehldarstellungen fußen. Die ganze Argumentation ist retrospektiv auf-
gebaut und unterstellt den politisch Verantwortlichen besseres Wissen, was 
bewusst zurück gehalten wurde. Gerade das konnte der Untersuchungsaus-
schuss jedoch bisher nicht zu Tage fördern. In diesem Abschnitt wird nicht 
einmal versucht, ernsthafte Überlegungen anzustellen, wie es zu den Kosten-
steigerungen kam, obwohl große Geldmengen an renommierte externe Berater 
gezahlt wurden, die im Ergebnis scheinbar das Risiko nicht minimiert haben. Da 
der Abschnitt folglich zur Gänze unbrauchbar ist, kann nicht einmal ein Alterna-
tivtext vorgeschlagen werden. 

VIERTER TEIL – ZUKÜNFTIGE MASSNAHMEN UND VORKEHRUNGEN 
In der Einleitung zum vierten Teil des Sachstandsberichts wird eingestanden, 
dass aufgrund der frühzeitig abgebrochen Untersuchung und der dadurch nur 
eingeschränkten Wertungsmöglichkeit des fragmentarischen Sachverhalts 
kaum Empfehlungen ausgesprochen werden können, die zur Vermeidung einer 
nicht unwesentlichen Kostenentwicklung beachtet werden sollten. 

Dennoch versucht der Bericht aufgrund von fragmentarischen Ermittlungser-
gebnissen und Spekulationen eine für die Stadt so bedeutsame Frage leichtfer-
tig zu beantworten. Das kann nicht gelingen. 

Exemplarisch sind folgende Erwägungen zu bemängeln. 

Der Gemeinplatz: Entweder man vermeidet eine frühe Vergabe oder man stellt 
bauvertraglich und strukturell sicher, dass sich eintretende Änderungen zu Las-
ten des Bauherrn auswirken, beantwortet die in diesem Berichtsteil gestellte 
Frage nicht; insbesondere, wenn durch das Wörtchen "zu" suggeriert wird, es 
gebe bereits das Untersuchungsergebnis, dass die Vergabe zu früh erfolgte und 
wie eine vertragliche Regelung zugunsten des Bauherrn und nicht zu Lasten der 
Bauqualität aussähe. Tatsächlich müsste dies erst abschließend untersucht 
werden. 

Der isolierte Vorwurf der unvollständigen Entwurfsplanung steht im Wider-
spruch zur skizzierten, beabsichtigten Risikoverlagerung auf den Generalunter-
nehmer durch möglichst reine funktionale Leistungsbeschreibungen. Diesbe-
züglich kann eine Entwurfsplanung kaum unvollständig genug sein, soweit sie 
vom Generalunternehmer akzeptiert wird (S. 109, 3. Teil, A. II. 2.) und mangels 
Inhaltsbestimmung nicht der Wegfall der Geschäftsgrundlage droht. Zugespitzt 
bedeutet die Funktionalität einer Beschreibung, umso abstrakter bzw. unvoll-
ständiger sie ausfällt, desto umfassender ist das Bausoll beschrieben, weil der 
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Bauunternehmer auf der Grundlage der „Beschreibung selbständig die einzel-
nen Bauleistungen, die zum Erreichen der Erfolge notwendig sind, ermitteln und 
ausführen“ muss. Grenze ist allein, wenn die Funktion sich aus der Beschrei-
bung nicht mehr entnehmen lässt. Das heißt je unvollständiger die Entwurfspla-
nung, desto schwieriger eine nachträgliche Anpassung des Preises wegen not-
wendiger Planungen durch den Bauunternehmer. Der Vorwurf einer unvollstän-
digen Entwurfplanung verfängt insoweit allein nicht.  

Zutreffenderweise besteht eine Diskrepanz zwischen einer reinen funktionalen 
Leistungsbeschreibung, die gerade keine fortgeschrittene Planung enthalten 
sollte, sondern es dem Generalunternehmer überlasst, wie er das Bausoll ver-
wirklicht und dem Anspruch an „Weltarchitektur“ die bis ins kleinste Detail von 
Generalplaner geplant wird. Der Abschnitt widmet sich jedoch nicht mir der ge-
botenen Tiefe diesem Spannungsfeld und bietet insofern keinen gangbaren Lö-
sungsansatz an. Der angezeigte Lösungsansatz bedeutete planen, bis alles 
durchgeplant ist, das erscheint zum einen unrealistisch und birgt zum anderen 
die große Gefahr, dass der Gedanke der Risikominimierung mit einer Risiko-
übertragung auf den Generalunternehmer überhaupt keine Berücksichtigung 
findet. Die fortschreitende Planung  und Detaillierung schafft ein Einfalltor für 
erforderliche Planungsänderungen, die sich im Rahmen des Baus ergeben, weil 
ein derartiges Projekt so noch nicht gebaut wurde und deshalb selbst der per-
fekteste Entwurf der Realität angepasst werden muss. 

Da der vierte Teil des Sachstandsberichts keine ernsthafte Beantwortung der 
komplexen und überaus wichtigen Fragestellung nach der Vermeidung von 
Kostensteigerungen im öffentlichen Bausektor anbietet, kann er ebenso gut 
entfallen, wenngleich manche Ansätze nicht grundsätzlich falsch sind, aber 
nicht zum Kern vordringen und insofern als Ergebnis eine Reihung von  Wort-
hülsen darstellt. 
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Die Fraktion DIE LINKE dankt dem Arbeitsstab des Parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses Elbphilharmonie für die zuverlässig und engagiert geleisteten 
Vor- und Vorbereitungsarbeiten zu den Sitzungen des Ausschusses, für seine sorgfäl-
tige Protokollführung und Aktenführung und die hilfreichen von ihm gelieferten Exper-
tisen. 

Insbesondere der unter extrem engen zeitlichen Rahmenbedingungen vorbereitete 
und verfasste Entwurf für den Sachstandsbericht zum Abschluss des ersten PUA Elb-
philharmonie ist ein wertvolles Dokument, das den derzeitigen, notwendigerweise 
unvollständigen Sach- und Erkenntnisstand der Untersuchung gut zusammen fasst.  

Der Minderheitsbericht der Fraktion DIE LINKE versteht sich in diesem Sinne nicht als 
Kritik des Sachstandsberichts, sondern als eine Ergänzung aus politischer Perspekti-
ve. 

1.) Empfehlung zur Neu-Einrichtung des PUA in der 20. Legislaturperiode 

Bezug: Entwurf Sachstandsbericht, 3. Teil, Einleitung 

Der vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Elbphilharmonie (PUA) be-
schlossene Sachstandsbericht konstatiert in der Einleitung zu seinem dritten Teil 
(„Bewertung“) zu Recht: „Die bisherigen Untersuchungen bleiben (...) aufgrund des 
sehr überschaubaren Zeitraums der Untersuchungstätigkeit weit hinter einer umfas-
senden Aufklärung zurück“. Zu sehr vielen weiteren Fragen des Untersuchungsge-
genstands wird die unzureichende Tiefe der bisherigen Ermittlungen, ihre Unvollstän-
digkeit und die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen ausdrücklich und mit konkre-
tem Bezug benannt. 

Vor diesem Hintergrund enthielt der vom Arbeitsstab dem PUA vorgelegte Entwurf 
des Sachstandsberichts eine klare Empfehlung für die Neu-Einrichtung des Untersu-
chungsausschusses: „Aus Sicht des Ausschusses sollte die Tätigkeit mit Beginn der 
nachfolgenden Legislatur fortgesetzt werden.“ Gleichwohl stimmten die Vertreter der 
Fraktionen von SPD, CDU und GAL diesem Satz  nicht zu und strichen ihn in der Sit-
zung aus dem Beschlusstext. Sie wiesen darauf hin, dass die Arbeit des Ausschusses 
der sog. „Diskontinuität“ unterliege und dass man kein „Präjudiz“ für eine Entschei-
dung des Parlaments der 20. Legislaturperiode schaffen wolle. 

Die Fraktion DIE LINKE stellt dem gegenüber fest: Das Gesetz über die Untersu-
chungsausschüsse der Hamburgischen Bürgerschaft sieht in § 31 (1) ausdrücklich 
vor, dass der Bericht eines PUA Empfehlungen enthalten kann. Dabei versteht es sich 
aus dem Gesetzeszweck, dass solche Empfehlungen über die zeitlichen Grenzen 
einer Legislatur hinaus wirksam sein sollen und insofern nicht durch die „Diskontinui-
tät“ gehindert sind. 

Die Fraktion DIE LINKE empfiehlt der für die 20. Legislaturperiode zu wählenden 
Bürgerschaft die Neu-Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses „Elbphilharmonie“, der die Tätigkeit des PUA Elbphilharmonie der 19. 
Legislatur fortsetzt und im Sinne des bisherigen Untersuchungsauftrags ab-
schließt. 

2.) Kostenfaktor „projekt-externer Zeitdruck“ 

Bezug: Entwurf Sachstandsbericht, 3. Teil, A. V. 
Nach dem Ausscheiden der Strabag aus dem Vergabeverfahren im September 2007 
entschied sich die ReGe dafür, das Verhandlungsverfahren mit dem einzig verbliebe-
nen Bieter IQ² weiter zu führen.  Der beschlossene Sachstandsbericht erklärt richtig, 
die ReGe habe sich damit „der Nutzung eines zentralen vergaberechtlichen Grundge-
dankens, nämlich des Wettbewerbs“ begeben. 

Der vom Arbeitsstab vorgelegte Entwurf des Sachstandsberichts enthielt einen Pas-
sus, der ausführlich die alternativen Möglichkeiten der ReGe in dieser Situation disku-
tiert und daraus den Befund ableitet, dass die ReGe „bereit war, dem übergeordneten 
Ziel ‚Einhaltung Zeitplan’ die Planungssicherheit und (...) Risikolosigkeit des eigenen 
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Vorgehens zu opfern.“ Dieser Passus wurde durch Mehrheitsbeschluss aus dem Be-
richt gestrichen. 

Die Fraktion DIE LINKE sieht in der Entscheidung von September 2007, das Verga-
beverfahren mit lediglich einem Bieter fortzusetzen, eine wichtige Weichenstellung, 
weil sie das tatsächliche Ende des Wettbewerbsverfahrens markiert und die Stadt im 
weiteren Verlauf an den einzigen verbliebenen Bieter bindet.  

Dies ist in mancherlei Hinsicht von Bedeutung für die Vertragsgestaltung und damit für 
die spätere Kostenentwicklung: Auf Seiten des Bieters konnte man sich nun seiner 
Alleinstellung sicher sein und in den Vertragsverhandlungen entsprechend agieren. 
Durch den Verzicht darauf, das Verfahren in einen früheren Zustand zurück zu verset-
zen und damit zu verzögern, signalisierte die Stadt deutlich, dass für sie der gesetzte 
Zeitplan als das wichtigste Kriterium der Vergabeentscheidung galt, und dass sie be-
reit war, ihm andere Interessen unterzuordnen. Nicht zuletzt ist dieser Punkt von Be-
deutung, weil der Senat in der Folge oft legitimierend heraus gestellt hat, das Ada-
manta-Konsortium habe sich in einem europaweiten Wettbewerbsverfahren durchge-
setzt. Dass dieses Wettbewerbsverfahren de facto in einem entscheidenden Moment 
gescheitert ist und sich die „Auswahl“ in der Verhandlungsphase auf eine einzige 
Möglichkeit beschränkte, kam dabei nicht mehr zur Sprache. Diese Tatsache muss 
aber bei der Beurteilung der Qualität der abgeschlossenen Verträge berücksichtigt 
werden. 

Ebenfalls berücksichtigt werden muss die – im Bericht gestrichene – Überlegung der 
Entwurfsverfasser, dass eine Rücksetzung des Verfahrens den Planern mehr Zeit 
gegeben hätte, ihre Entwurfsplanung zu vervollständigen. Damit hätte ein wichtiges 
Einfallstor für spätere Kostensteigerungen geschlossen werden können. 

Die Fraktion DIE LINKE macht darauf aufmerksam, dass die Vergabeentscheidung für 
IQ² stark – sogar fast ausschließlich – auf das Kriterium „Einhaltung des vorgegebe-
nen Zeitplans“ gestützt war. Sie unterstreicht , dass es Alternativen zu diesem Vorge-
hen gab, die die daraus folgenden bekannten Kostensteigerungen zumindest in dieser 
Art abgewendet hätten.  

Es bleibt zu untersuchen, inwiefern der entscheidungsmaßgebliche Zeitdruck im Pro-
jekt Elbphilharmonie schon zu dieser Zeit aus externen partei- und/oder imagepoliti-
schen Gründen entstand und wie und von wem er ausgelöst bzw. ausgeübt wurde. Es 
bleibt ebenfalls zu untersuchen, wie öffentliche Bauprojekte vor der – letztlich kosten-
intensiven – Belastung mit externen, politisch motivierten Zeitplanungen geschützt 
werden können. 

3.) Einzelsachverhalt: Informationsverhalten des Senats 

Bezug; Entwurf Sachstandsbericht, 3. Teil, B. IV. 

Der dem PUA durch den Arbeitsstab vorgelegte Entwurf des Sachstandsberichts dis-
kutiert in seinem dritten Teil, Abschnitt B IV. unter der Überschrift „Zum Abschluss der 
Ergänzungsvereinbarung Nr. 4 mit dem Generalplaner“ einen Einzelsachverhalt zur 
Frage, ob der Senat die Bürgerschaft zutreffend informiert hat. Er bewertet die mit 
Drucksache 19/1841 erteilte Information über die o. a. Vereinbarung als unvollständig. 
Die gesamte Passage wurde mit Mehrheitsbeschluss aus dem Sachstandsbericht 
gestrichen. 

Die Fraktion DIE LINKE teilt die Bewertung des Berichtsentwurfs.  

Denn zwar ist der Drucksache 19/1841 zu entnehmen, dass mit der an den General-
planer zu zahlenden Summe all dessen Forderungen aus der Vergangenheit abgegol-
ten sind. Sie weist aber nicht darauf hin, dass die Bau KG ihrerseits auf alle mögli-
cherweise aus der Vergangenheit resultierenden Forderungen gegenüber den Planern 
verzichtet.  

Die Bürgerschaft erfährt also nur über die Vor-, nicht aber über die Nachteile, die der 
Stadt aus der Vereinbarung erwachsen. Sie verfügt somit durch die Drucksache 
19/1841 nicht über einen Informationsstand, der es möglich macht, die Vereinbarung 
in ihrem Zusammenhang zu verstehen oder zu bewerten. 
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Die Fraktion DIE LINKE sieht hier ein Beispiel für das restriktive, unvollständige und 
verschleiernde Informationsverhalten des Senats gegenüber der Bürgerschaft zum 
Thema  Elbphilharmonie. 

4.) Allgemein: Informationsverhalten des Senats 

Es war der ausdrückliche Auftrag des Untersuchungsausschusses, festzustellen, ob 
Parlament und Öffentlichkeit durch den Senat über das Projekt Elbphilharmonie zu-
treffend informiert wurden und wer auf Senatsseite für die Information verantwortlich 
war. 

Schon das unter 3.) angeführte Beispiel belegt die Notwendigkeit, weitere und vertie-
fenden Untersuchungen zu diesem Themenkreis anzustellen. 

Es besteht Sorge, dass der Senat die Bürgerschaft zumindest in einigen Angelegen-
heiten des Projekts Elbphilharmonie bewusst selektiv, einseitig, verzögert und sogar 
irreführend und damit wahrheitswidrig informiert hat. Vollständige, nachvollziehbare 
und ungefilterte Information ist aber die Bedingung dafür, dass das Parlament sein 
Budgetrecht in angemessener Weise wahrnehmen kann. Insofern berührt diese Frage 
den verfassungsrechtlichen Kern des Untersuchungsgegenstands. 

Der vorgelegte Sachstandsbericht widmet sich diesem wichtigen Untersuchungsauf-
trag auf nur vier Seiten. Das ist vor dem Hintergrund des gegebenen Zeitrahmens 
erklärbar, zufrieden stellend ist nicht. 

Das Problem sei mit zwei weiteren Beispielen illustriert: 

1.)  

In der Drucksache 18/6278 vom 22. Mai 2007 heißt es:  

„Im Anschluss an die Zuschlagserteilung wurden von der Bau KG im Detail die Termi-
ne und Fristen für die vom Generalplaner Herzog & de Meuron/Höhler + Partner zu 
erstellende Ausführungsplanung mit den Terminen der darauf aufbauenden techni-
schen Planungen des Generalunternehmers Hochtief Construction AG synchronisiert 
und die Ergebnisse am 30. März 2007 zwischen Bau KG und ADAMANTA verbindlich 
vereinbart.“ 

Die Drucksache 19/1841 aus Dezember 2008 erklärt dazu im Gegensatz:  

„Die Bau KG hatte in den Verhandlungen sowohl mit der Adamanta als auch dem 
Generalplaner jegliche Einigung davon abhängig gemacht, dass (...) insbesondere ein 
beiderseits abgestimmter und synchronisierter Bau- und Planlieferterminplan rechtlich 
verbindlich vereinbart wird. Das Fehlen eines vertraglich verbindlichen Terminplanes 
hatte in der Vergangenheit (...) eine Vielzahl von Streitigkeiten ausgelöst und das Ar-
beitsverhältnis zunehmend massiv belastet.“ 

Wie sich heraus stellt, verschleiert die Mitteilung vom Mai 2007 aktiv die wichtige und 
(kosten)folgenreiche Tatsache, dass die Termine und Fristen mit dem Generalplaner 
eben nicht (rechtlich) verbindlich vereinbart wurden. Sie tut dies in einer ausgefeilten 
Formulierung, die sorgfältig vermeidet, dieses Manko der in Rede stehenden Verein-
barung zu benennen. Aus textanalytischer Sicht kann hier die gezielte Absicht unter-
stellt werden, die Bürgerschaft über das Problem der nicht verbindlich mit dem Gene-
ralplaner vereinbarten Planliefertermine im Unklaren zu lassen. 

2.)  

Die Senatsvertreter erklärten auf Befragen im Haushaltsausschuss Ende November 
2007, dass aktuell 104 Baubehinderungsanzeigen vorlägen und „verdeutlichten“: „zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt könne davon ausgegangen werden, (...)  dass daraus keine 
weiteren Kosten entstünden.“ Ein Jahr später wurden mit Nachtrag 4 insgesamt 150 
seit Baubeginn aufgelaufenen Behinderungsanzeigen zu einer Bauzeitverzögerung 
addiert, die mit zusätzlichen Kosten von 36,8 Millionen Euro zu Buche schlug. Nach 
Aktenlage und Aussagen von Zeugen muss angenommen werden, dass auch schon 
im November 2007 die Kostenwirkung der Baubehinderungsanzeigen den Verantwort-
lichen zumindest vom Grundsatz her bewusst war.  
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Es lassen sich viele weitere derartige Widersprüchlichkeiten, Unklarheiten und Irrefüh-
rungen in den Informationen des Senats über das Projekt Elbphilharmonie feststellen.  

Die weitere Untersuchung des Projekts Elbphilharmonie muss sich mit der Frage, ob 
der Senat die Bürgerschaft angemessen und zutreffend informiert hat, ernsthaft und 
ausführlich auseinander setzen. Sie muss gegebenenfalls Wege vorschlagen, die in 
Zukunft auch für aus Sicht des Senats unerfreuliche oder problematische Informatio-
nen einen zuverlässigen Austausch sicher stellen.  

5.) Mangelhafte Kostenberichterstattung durch den Senat;  
eigene Kostenberechnung 

Die Informationen des Senats über die Kosten des Projekts Elbphilharmonie sind über 
den gesamten Zeitraum des Projekts hinweg aus sich heraus nicht nachvollziehbar 
und nur mit aufwändiger Recherche in ihrem Kontext verständlich. 

In der jeweils präsentierten Form erlauben sie weder dem Parlament noch der Öffent-
lichkeit, sich über die tatsächlich auf Seiten der Stadt für das Gesamtprojekt bzw. für 
seine durch die Stadt finanzierten Teilbereiche ein vollständiges Bild zu machen.  

Die Begrifflichkeiten der unterschiedlichen Darstellungen sind inkonsistent und er-
scheinen willkürlich gewählt. Insbesondere die Unterscheidung von „kommerziellem“ 
und „öffentlichem“ Teil und die damit verbundene Aufteilung der Finanzierung einer-
seits unmittelbar aus dem Haushalt, andererseits per Kredit via Elbphilharmonie Bau 
KG, tragen dazu bei, dass ein Überblick über die Gesamtherstellungskosten der durch 
die öffentliche Hand finanzierten Baubereiche unmöglich wird. Die Identifizierung spe-
zifischer Kosten (Planung, Finanzierung,  Baunebenkosten, reine Baukosten, andere 
Projektkosten, Kosten  der ReGe etc. ) und ihre Zuordnung zu den unterschiedlichen 
Bereichen, ist – soweit überhaupt – nur mühsam und anhand eigener Berechnungen 
zu leisten. Kosten der Baufinanzierung sind schon in Drucksache 18/5526 zwar er-
wähnt, aber nicht beziffert. 

Insbesondere für die mit Nachtrag 4 entstehenden zusätzlichen Kosten („Mehrkosten“) 
wird durch den Senat keine Aufteilung in die Bereiche „öffentliche“ und „kommerzielle“ 
Nutzung vorgenommen. Statt die Quellen der Kosten nachzuweisen, wird nun aus-
schließlich auf die „Gesamtbelastung des öffentlichen Haushalts“ und damit auf das 
summarische Ergebnis der Kostensteigerung abgestellt. Zusätzliche Bau-
Finanzierungskosten werden dabei fehlerhaft oder aus Gründen der Verschleierung 
unter der Rubrik „Betrieb“ eingeordnet. 

Ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt: Für Parlament und Öffentlichkeit ist auf Basis der 
zur Verfügung gestellten Daten eine sachliche Information weder über die Herkunft, 
noch über die tatsächliche bzw. zu erwartende Höhe der Gesamtherstellungskosten 
der öffentlich finanzierten Bereiche gegeben. Kostenverfolgung und -vergleich und 
damit auch die sachliche Bewertung der städtischen Ausgaben sind auf dieser Basis 
unmöglich. 

Der vorgelegte Sachstandsbericht heilt dieses begriffliche und sachliche Defizit nicht. 
Er bietet seinerseits nur eine unübersichtliche Zusammenfassung der der Kosten für 
das Projekt (2. Teil, C.). Dabei berechnet er die vorgelaufenen „Regie- und Planungs-
kosten“ in Höhe von 28 Mio. Euro in das Zahlenwerk des Senats als „Gesamtbaukos-
ten“ ein und ermittelt so einen Betrag von 531,2 Mio. € nach Nachtrag 4.  

Für die Fraktion DIE LINKE ist die nachvollziehbare Feststellung, Aufbereitung und 
Zuordnung der Kosten des Projekts Elbphilharmonie ein wichtiger Anspruch an den 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und eine wichtige Grundlage seiner 
fortzusetzenden Arbeit.  

Sie stellt auf Basis der Aktenlage und eigener Ermittlung zum Stichtag 31. Dezember 
2010 folgende vorläufige Berechnung der Kosten für den Bau der öffentlichen Teile 
der Elbphilharmonie (Konzertbereich, Plaza und Allgemeines, Hotel, Gastronomie, 
Parken) auf: 
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Gesamtherstellungskosten Elbphilharmonie 
Kostenpunkt Betrag Empfänger Quelle 

Projektentwicklergebühr  3.000.000 €  an Projektvorge-
sellschaft PPH 

19/7360 

sonstige Projektvorlaufkosten  
bis Baubeginn 

6.497.483 €  an ReGe, Gut-
achter etc. 

berechnet 
nach Drs. 
19/7334,  
-/7477 

Baukosten Konzertbereich/ 
Plaza  
lt. Hauptvertrag 

138.000.000 €  an Adamanta 18/5526 

Baukosten Hotel/Gastro/ 
Parken  
lt. Hauptvertrag + Nachtrag 4, 
„Abschlag 2010“ 

129.985.974 €  an Adamanta 19/8478 

sonstige Projektkosten  
lt. Hauptauftrag  

41.100.000 €  an ReGe, Berater 
etc. 

18/5526 

Baukosten Konzertbereich/ 
Plaza und Hotel/Gastro/ 
Parken 
lt. Nachtrag 4 

137.000.000 €  an Adamanta 19/1841  

sonstige Projektkosten  
lt. Nachtrag 4 

52.000.000 €  an ReGe, Berater 
etc. 

19/1841  

Architektenhonorar, gesamt 58.015.470 €  an Generalplaner 19/7334 

zum 31.12.2010 gesamt  
Elbphilharmonie 565.598.927 €  

 
 

Tabelle 1 

Diese Summe verteilt sich (nach dem vom Senat in Drucksache 19/8478 benutzten 
Schlüssel zur Zuordnung der „baulichen Herstellungskosten“ und des sich aus Akte 
274a032 ergebenden Schlüssels der Bau KG zur Zuordnung der Baukosten zwischen 
Konzertbereich und Plaza) auf die Teile der Elbphilharmonie, die in Bauherrenschaft 
und Eigentum der Stadt erstellt werden, wie folgt: 

Bereich Anteil Betrag Gesamtkosten 
Konzertbereich 39,7% 224.324.305,92 €  
Plaza 12,5%   70.839.254,50 €  
Hotel 34,6% 195.570.053,59 €  
Gastronomie 3,9% 21.856.425,80 €  
Parken 9,4% 53.008.887,19 €  

gesamt 100 % 565.598.927,00 € 

Tabelle 2 

Die Finanzierungs- bzw. Kreditkosten, die durch den Kredit der Elbphilharmonie Bau 
KG bei der Bayerischen Landesbank zum Zinssatz von 4,85 % über eine Laufzeit von 
20 Jahren entstehen und als Baunebenkosten in die Berechnung einfließen müssten, 
sind in dieser Kostenaufstellung nicht enthalten. Sie sind durch Abzinsung (Diskontie-
rung) der bis 2030 laut Zahlungsplan anfallenden Zins- und Tilgungszahlungen von 
nominell 263.844.992 € (vgl. Drs. 19/8478) nur kalkulatorisch – in Abhängigkeit vom 
gewählten Abzinsungszinssatz – zu ermitteln. 

Eine realistische Spanne der Kreditkosten kann mit einem Betrag zwischen 28 und 80 
Mio. € angegeben werden. Sie lässt sich auf Basis einer angenommenen Inflationser-
wartung, die hier als Abzinsungszinssatz eingesetzt wird, als Differenz der barwerti-
gen Zins- und Tilgungszahlen und der Kreditsumme überschlägig wie folgt ermitteln: 
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Zins- und Til-
gung gesamt, 
nominell 
lt. Zahlungsplan 

Inflations-
erwartung 
kalkulatorisch 

Zins- und Tilgung 
Barwert 2010 

Kreditsumme Kreditkosten 
Barwert 2010 

263.844.992 € 1,5 % 210.570.198 € 129.985.974 € 80.584.224 € 
263.844.992 € 3,0 % 158.789.438 € 129.985.974 € 28.803.464 € 

Tabelle 3 

Ob das Informationsverhalten des Senats in Bezug auf die Kosten der Elbphilharmo-
nie mit der Landeshaushaltsordnung in Einklang steht, muss bezweifelt werden. Auch 
diese Frage wäre dringend durch einen zweiten Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss zu prüfen.  

In jedem Fall ist eine verbindliche Vorgabe zu erarbeiten, die festlegt, wie die Kosten 
öffentlicher Bauvorhaben auch im Entwicklungsprozess eines Baus nachvollziehbar 
und transparent dargestellt werden können und müssen.  

Es bleibt festzustellen, dass reale Kosten und Kostenrisiken der öffentlichen Hand im 
Projekt Elbphilharmonie durch die Umwandlung in Bankkredite städtischer Unterneh-
men und durch die Verlagerung in Public-Private-Partnership-Konstruktionen der 
Kenntnis und Information des Parlaments entzogen wurden. 

6.  Kostenfaktor „Hotel auf Staatskosten“ 

Die Tatsache, dass die Stadt in der Elbphilharmonie auf eigenes Risiko und per Kredit 
ein Fünf-Sterne-Hotel errichten lässt, ist bisher weder im Parlament noch in der Öf-
fentlichkeit wirklich wahrgenommen und auch im PUA Elbphilharmonie nicht vertieft 
diskutiert worden. 

Aus der Übernahme der Bauherren- und Eigentümerstellung der Stadt für den kom-
merziell genutzten Bereich „Hotel/Gastronomie/Parkhaus“ erwachsen zahlreiche Kos-
ten und Kostenrisiken für die öffentliche Hand.  

Aus der Aktenlage ist zu erkennen, dass die in Aussicht genommenen Bieter entge-
gen der Annahmen aus Machbarkeitsstudie und Ausschreibung, aus Bau und Ver-
kauf/Vermarktung von Hotel, Gastronomie und Parkhaus keine Rendite erwarteten. 
Hier wurde im Gegenteil ein Verlust befürchtet, der im Nachlauf von einem Gutachter 
mit 20 Millionen Euro beziffert wurde. 

Offenbar in einem „Bürgermeistergespräch“ – das allerdings ohne Protokoll blieb – 
wurde Ende Juni 2007 entschieden, dass die Stadt als Bauherr und Eigentümer für 
diese Bereiche eintritt.  

Zur Umsetzung dieser Entscheidung wurde ein Public-Private-Partnership-Modell 
gewählt, in dem der Auftragnehmer (d . i. Adamanta) ein Finanzierungsmodell für die 
Baukosten für diese Teilbereiche entwickelt und 20 Jahre lang die Verpachtung ge-
währleistet. 

Mit diesem PPP-Modell und der Übernahme der Eigentümerstellung geht die Stadt 
zahlreiche offene und unkalkulierbare Risiken ein:  

1.) Die typischen Bauherrenrisiken (Planungsrisiko, Schnittstellenrisiko, Änderungsri-
siko, Bauzeitrisiko, ...) realisieren sich jetzt nicht nur im öffentlich genutzten, sondern 
auch im kommerziell genutzten, aber öffentlich verantworteten und finanzierten Be-
reich.  

2.) Zur Finanzierung bietet die Adamanta ein so genanntes Forfaitierungsmodell: Da-
nach stundet sie die Forderung an die Stadt über die Baukosten (i. H. v. 129.985.974 
€)  bis Ende April 2010, um sie dann zu von ihr ausgehandelten Bedingungen an die 
Bayerische Landesbank zu verkaufen. Damit wandelt sich die offene Forderung um in 
einen Kredit , den die Elbphilharmonie Bau KG über 20 Jahre zum Zinssatz von 4,85 
% abzahlt. Es entstehen Kreditkosten, deren Barwert von der Geldwertentwicklung 
abhängig ist und deshalb nur in einer bestimmten Spanne angegeben werden kann (s. 
o.). Die tatsächlichen Finanzierungskosten unterliegen hiermit also makroökonomi-
schen Faktoren der Zukunft, insbesondere der Entwicklung der Verbraucherpreise, 



Drucksache 19/8400 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode 

182 

und stehen erst nach Abzahlung des Kredits, also im Jahr 2030 tatsächlich fest. Die 
Stadt ist hier vom so genannten Indexrisiko betroffen: Je höher die Inflation, desto 
geringer fallen (kalkulatorisch) die Kreditkosten aus – und umgekehrt. 

3.) Über die festgelegte Pachtvertragslaufzeit trifft die Stadt als Eigentümerin ein Miet-
ausfallrisiko, das sich auch durch so genannte Sicherheitenpakete des privaten „Part-
ners“ Adamanta nicht auf Dauer zuverlässig absichern lässt. 

4.) Nach Ende der Vertragslaufzeit steht Hamburg vor der Notwendigkeit, die kom-
merziell genutzten Gebäudeteile zu veräußern, da damit die letzte Rate des Kredits 
beglichen werden soll. Dann ergibt sich ein vollkommen unwägbares Vermarktungsri-
siko, das unter anderem von den in 20 Jahren anzutreffenden Eigenschaften des 
Standorts und vom dann anzutreffenden Hotel- und Tourismusmarkt abhängig ist. 
Diese Risiken entziehen sich nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE der heutigen 
Bewertung und stellen schon insofern ein unverantwortliches Kostenrisiko dar. 

Bekanntlich haben sich die unter 1.) und 2.) beschriebenen Risiken bereits heute als 
zusätzliche Kosten realisiert. Dem für das Jahr 2030 erhofften Erlös aus dem Verkauf 
des kommerziellen Bereichs in Höhe von 128,6 Mio. € stehen inzwischen Gesamther-
stellungskosten von mehr als 270 Mio. € gegenüber (vgl. 5.), Tab. 2). Damit subventi-
oniert die öffentliche Hand bereits jetzt Hotel, Parkhaus und Gastronomie mit über 140 
Mio. €. 

Public-Private-Partnership-Konstruktionen sind grundsätzlich kritisch zu beurteilen und 
werden von der Fraktion DIE LINKE nicht befürwortet. 

Nach den Definitionen und Regeln, die die Verfechter dieser „alternativen Beschaf-
fungsmethode“ selbst dafür aufstellen, dienen PPP-Projekte zur Unterstützung des 
Staates bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch die Privatwirtschaft. Auch aus 
dieser Sicht ist es für PPP-Projekte jeweils geboten, einen ausführlichen vergleichen-
den Wirtschaftlichkeitsnachweis zu führen. 

Die Fraktion DIE LINKE betrachtet den Bau und in die Vermarktung eines Fünf-
Sterne-Hotels nicht als öffentliche Aufgabe. Sie stellt fest, dass ein Wirtschaftlichkeits-
nachweis vor der Entscheidung für die PPP-Konstruktion im Projekt Elbphilharmonie 
nicht statt gefunden hat. 

Die Entscheidung zur Übernahme der Bauherrn- und Eigentümerstellung beim Bau 
des Hotel/Gastronomie/Parkhaus-Bereichs und die Einbindung in ein Public-Private-
Partnership ist einer der wichtigsten Kosten steigernden Faktoren im Projekt Elbphil-
harmonie. Wie sie zustande kam und von wem sie mit welcher Begründung wann 
gefällt wurde, ist bislang unzureichend aufgeklärt und muss weiter untersucht werden. 

7.)  „Maßnahmen und Vorkehrungen“ – Empfehlungen  

Konkrete Kostensteigerungen entstehen zunächst aus konkretem Baugeschehen. Im 
PUA „Elbphilharmonie“ war zu lernen, wie vermeintlich kleine bauliche Änderungen, 
Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten vermeintlich unaufhaltsam zu wahnwitzigen 
„Mengenmehrungen“, „Bauzeitbilanzen“ und „Budgetüberschreitungen“ werden, die 
viele Millionen Euro kosten. 

Die eigentlichen Ursachen dieser Kostensteigerungen liegen aber weniger im konkre-
ten Baugeschehen. Sie sind vielmehr in der gesellschaftsrechtlichen Organisation der 
Beteiligten zu finden, im Verhältnis von Auftragnehmer und Auftraggeber und in den 
Projekt-Verträgen, die eigentlich die jeweiligen Interessen und Verhaltensweisen vor-
ausschauend austarieren und regeln sollten. 

Das ist bei der Elbphilharmonie ganz offensichtlich gründlich missglückt. Verträge und 
Organisationsform bieten viel Spielraum für juristische Winkelzüge, für nachträgliche 
Selbstbedienung, für politische und administrative Ambitionen und letztlich für horren-
de Kostensteigerungen. 

Ebenfalls missglückt ist bei diesem öffentlichen Bauvorhaben das Zusammenspiel von 
Regierung und Parlament, dessen Budgetrecht durch das Informationsverhalten des 
Senats, aber auch durch die behauptete Zwangsläufigkeit der Kostenentwicklung in 
Frage gestellt wurde. 
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Es liegt in der Verantwortung der Bürgerschaft, sicher zu stellen, dass sie in Zukunft 
auch bei großen öffentlichen Bauvorhaben ihre Kontrollmöglichkeiten und ihre  Ent-
scheidungskompetenz über die Ausgaben der Stadt behält.  

Die folgenden Empfehlungen verstehen sich als vorläufige Anregungen der Fraktion 
DIE LINKE und sind – anhand weiterer Erkenntnisse aus den Untersuchungen zum 
Bauskandal Elbphilharmonie – weiter zu entwickeln und zu ergänzen. 

1.) Entwicklung von Standards zur Kostendarstellung 

Zuverlässige Informationen durch den Senat sind die notwendige Basis für Haushalts-
entscheidungen der Bürgerschaft. Sie sollte deshalb – ggf. mit Hilfe externen Sach-
verstands – ein Modell entwickeln, das zukünftig sicher stellt, dass die Kosten öffentli-
cher Bauprojekte für sie transparent und nachvollziehbar bleiben. Für die Kostenbe-
richte und -vorhersagen des Senats sind Mindeststandards und begriffliche Konventi-
onen zu entwickeln, die unter anderem die Kostenverfolgung und den Kostenvergleich 
über die unterschiedlichen Phasen eines Bauprojekts gewährleisten. In einem solchen 
Modell, das sich zum Beispiel an der DIN 276 zur Kostenermittlung im Bauwesen und 
der Wertermittlungsverordnung orientieren könnte, wären auch Finanzierungskosten 
und Kostenrisiken konkret zu benennen und zu bewerten.  

2.) Einrichtung einer bürgerschaftlichen Bau-Begleitgruppe 

Die Bürgerschaft sollte bei öffentlichen Bauvorhaben einer bestimmten Dimension 
durch eine unabhängige, mit eigenen Ressourcen und umfassenden Informations-
rechten ausgestattete Bau-Begleitgruppe vertreten sein. Diese sollte sich aus  Vertre-
tern aller Fraktionen zusammen setzen und auf externen Sachverstand zugreifen 
können, um sich zeitnah und baubegleitend über Kosten- und Konzeptentwicklung zu 
informieren. Damit könnten die entsprechenden Budgetentscheidungen der Bürger-
schaft auf einer eigenständig abgesicherten Informationsbasis erfolgen. 

3.) Pflege, Aufbau und Nutzung behördlicher Sach- und Beurteilungskompetenz 

Das Projekt Elbphilharmonie zeigt, dass im Zusammenhang mit Entscheidungen zu 
öffentlichen Bauvorhaben nicht angebracht und ausreichend ist, sich auf die Leistun-
gen und die Objektivität von externen Beratern und Gutachtern zu verlassen. Die 
Stadt sollte die in ihren Behörden vorhandene Fach- und Beurteilungskompetenz (et-
wa im juristischen oder baulichen Bereich) stärker wertschätzen, pflegen, ausbauen – 
und nutzen. Hier müssen Organisationsformen denkbar sein, die vorhandene oder 
aufzubauende Kompetenz verschiedener Ressorts projektbezogen bündeln und ihnen 
einen steuernden und kontrollierenden Einfluss auf das jeweilige Bauvorhaben geben. 

4.) Transparente Verfahren und Entscheidungsbeteiligung für PPP-Projekte 

Sofern der Senat Public-Private-Partnership-Modelle prüft, anstrebt oder durchführt, 
ist die Bürgerschaft darüber vorab im Einzelnen, insbesondere über die damit verbun-
denen Kosten und Kostenrisiken zu informieren. Es sind in jedem Fall ausführliche 
PPP-Eignungstests und Wirtschaftlichkeitsvergleiche nach vorab festzulegenden 
Standards anzustellen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und in der Bürgerschaft 
zur Entscheidung zu stellen. 

5.) Symbolorientierte Standortpolitik aufgeben 

Die enge Verknüpfung einer Standortpolitik im „Wettbewerb der Metropolen“ mit ein-
zelnen Bauprojekten erweist sich als schädlich und teuer. Die hohe symbolische Auf-
ladung des Projekts Elbphilharmonie mit Marketing-Versprechen und Prestige-
Behauptungen hat dazu geführt, dass das Projekt nach dieser Logik unter keinen Um-
ständen aufgegeben werden durfte. Ein Ausstieg, wie rational auch immer begründet, 
wäre als Versagen vor den öffentlich geäußerten Weltgeltungsansprüchen des Senats 
und als katastrophaler Image-Schaden betrachtet worden – und kam daher trotz ab-
sehbarer Kostenexplosion nicht in Frage.  

Die Erfahrungen aus dem Projekt Elbphilharmonie geben Anlass, das Konzept einer 
Standortpolitik, die auf zentrale Groß-Symbole („Leuchttürme“) und deren positive 
Wirkung („Strahlkraft) setzt, endgültig aufzugeben. 




